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Rhein-Erft-Kreis 
DerLandrat 

Antragsteller: 
Aktenzeichen: 
Zuständige Organisationseinheit: 

BeTatungsfolge 
Liegenschaftsausschuss 
Kreisausschuss 
Kreistag 

Tennin 
16.11.2005 
1J.11.2005 
24-11.2005 

Grunderwerb im Rahmen "RegfoGrün Rbefn-Erft"; 
Projekt: Gymnfcber Mühle 

Bescblussvorscblag: 

Dringlichkeitsentscheidung 
- nicht öffentlich -
Drucksache 348/zoos 

6s/2 Se 
6s/2 Kfm. Gebäudemanagement 

Bemer'kungen 

Auf dem Wege der Dringlichkeitsentscheidung nach § so Abs. 3 KrO NW wird unter Hinweis auf 
den einstimmigen Beschluss des Kreistages vom 15-09.2005 zu der als Anlage beigefügten Be
schlussvorlage vom 12.08.2005. OS 262/2005. der Finanzierung sich tatsächlich ergebender Grund-
erwerbsmehrkost~ zugestimmt. · 
Die Finanzierung erfolgt in Form einer überplanmäßigen Ausgabe im Vermögenshaushalt 2005 
bei HSt. 2.360.9321 "Grunderwerb einschließlich Nebenkosten für Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 LG 
aufgrundeines Vergleichsvertrages" {Budget 61009). 

SacbdaTSteßung: 

Im Rahmen der o.a. Grunderwerbsmaßnahme war es im Innenverhältnis zwischen den beteiligten 
Erwerbern Erftverband, Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Erft-Rur e.V. notwendig, eine 
Änderung der internen Erwerbsflächenaufteilung vorzunehmen. Dies hatte im Ergebnis eine Zu
teilung von Mehrflächen für den Erftverband, aber auch für· den Rhein-Erft-Kreis zur Folge. Dem
entsprechend erhöhten sich der Kaufpreisanteil sowie die sich hieraus ergebende Grunderwerbs
steuer und die Notarkosten. 

Auswirkungen auf die Hausbaltswirtscbaft: 

Die Gesamtkosten des Grunderwerbsgeschäftes belaufen si · -ie im 
laufenden Vermögenshaushalt 2005 in voller Höhe kassenwirksam werden. 
Hierfür wurden bislang% 5 53 m Budget 61009 zur Verfügung gestellt, 
die durch entsprechend bereitgestellte Ersatzgelder seitens der Fa. Quarzwerke GmbH bei HSt. 
2.360.3681,-sowie einer Entnahme aus der Sonderrücklage bei HSt. 2.910.3102 gedeckt wurden {s. 
Beschlussvorlage OS 262/2005). 
Der sich hieraus ergebende Differenzbetrag überplanmäßig durch eine weitere 
Entnahme aus der SonderrüCklage bei HSt. 2.910.3102 "t"'"L"''-''L. 
Bei dieser Grunderwerbsangelegenheit handelt es insgesamt um einen haushaltsneutralen 
Geschäftsvorgang, der durch zweckgebundene Mittel, die nicht zur Deckung des allgemeinen 
Haushalts bestimmt sind, refinanziert wird 
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Notwendigkeit der Drlnglich'keitsentschetd.ung: 

Zwischenzeitlich sind die Voraussetzungen zur Zahlung der Kosten, insbesondere des Kaufpreises 
mit Fälligkeit zum 31.10.2005 gegeben. Sollte dieser Termin nicht eingehalten werden, hat der 
Veräußerer das Recht, Verzugszinsen zu erheben. Unter Hinweis auf die obigen Darlegungen kann 
diese Zinszahlung vermieden werden. 
Die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe erfordert letztlich einen Beschluss des Kreista
ges, dessen nächste Sitzung allerdings erst am 24-11.2005 stattfinden wird Insofern ist die Not
wendigkeit zur Dringlichkeitsentscheidung gegeben. 

Jn Vertretung 

Gerlinde Dauber _ 
Kreisdirektorin Kreisausschussmitglied 
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Ertt =Verband -
Kooperationsvereinbarung 

zur Umsetzung des Projektes Erftaue Gymnicher Mühle 

·zwischen dem 

Rhein-Erft-Kreis, Willy-Brandt-Piatz 1, 50126 Bergheim 

dem 

Erftverband, Paffendorfer Weg 42, 50126 Bergheim 

unddem 

Präambel 

Der Erftverband, der Rhein-Erft-Kreis und der 

~' . '· .·-· t''' .. , ,., , .... 

r ~)-~ ·1 >CL, 
'-- ' .. \ ·--

-rfolgen gemeinsam die Ziele des RegioGrOn-Projektes "Erft
aue Gymnicher Mühle" (Entwurf Entwicklungskonzept siehe· Anlage). Zur 
Projektverwirklichung wird gemeinschaftlich ein Teil dieser Erftaue erwor
ben; die Flächen bleiben bis zur Fertigstellung des zu erstellenden Flä
chennutzungskonzeptes im gemeinsamen Eigentum des Erftverbandes, 
des Rhein-Erft-Kreises und dest••••ill 

Die Einzelheiten des Grunderwerbs bezüglich Flächen- und Kaufpreisauf
teilung sind im notariellen Kaufvertrag geregelt. Sollte der notarielle Kauf
vertrag nicht umgesetzt werden, so ist diese Vereinbarung hinfällig. 

Diese Vereinbarung legt die Ziele und Arbeitsweise der Vertragspartner 
fest. 



Kooperationsvereinbarung zum Flächenerwerb ln der Erftaue bei Gymnlch 

1. Ziele und Rahmenbedingungen 

Erftverband 

Der Erftverband plant im Bereich zwischen dem Abzweig der Kleinen Erft 
aus der Erft und der B 264 die Neuordnung der Gewässerlandschaft ln 
einer neuen Gewässertrasse soll künftig die ökologische Durchgängigkeil 
hergestellt werden. Das Gewässer wird naturnah gestaltet, kann sich ei
gendynamisch entwickeln und genießt hinsichtlich der Wasserführung 
Vorrang vor anderen Nutzungen. Bei Hochwasser wird der gesamte Au
enbereich als Überschwemmungsgebiet in Anspruch genommen. 

Das Vorhaben des Erftverbandes wird vom Land NRW gefördert. Die be
absichtigte Konformität zum Gewässerauenprogramm NRW ist 
Grundlage dieser Zuwendung. Die Auflagen des Zuwendungsbescheids 

· sind für den Erftverband bindend. 

Rhein-Erft-Kreis 

Der Projektbereich liegt in der Hauptachse eines regionalen Biotopver
bundes und in einer Kernzone des Zielkonzeptes Naturschutz und Land
schaftspflege im Rhein-Erft-Kreis. Im Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege fQr die "Region Köln" der LÖBF vom Dezember 
2004 wird im Teil Biotop- und Artenschutz- Rhein-Erft-Kreis auf die her
ausragende Bedeutung des Erfttales als Refugiat- und Vernetzungsbiotop 
innerhalb des landesweiten Biotopverbundes hingewiesen. Trotz der ört
lich massiven anthropogenen Überformungen und Belastungen ist das 
Erfttal ein herausragender Freiraum und Lebensraumkorridor. Der 
Schwerpunkt des planenden und gestaltenden Naturschutzes liegt hier 
laut o.a. Fachbeitrag ln der Regeneration auentypischer Lebensräume. 

Die Zielfläche von Ober 82 ha soll aus der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung genommen und in eine naturnahe Folgenutzung Oberführt wer
den. Hierbei sollen auf ca. 40 ha ein zusammenhängender auentypischen 
Laubwald (Eschen-Eichen-Uimenwald) z.T. angelegt werden, z.T. in 
Waldsukzessionsbereichen entstehen. Zusammen mit den bereits im Vor
feid vom Erftverband und Rhein-Erft-Kreis erworbenen Flächen im Um
fang von ca. 56 ha und weiteren Flächenankäufen im Rahmen eines ge
planten vereinfachten Flurbereinigungsverfahren soll das Plangebiet im 
Erfttal zwischen dem NSG Kerpener Broich, Schloss TOmich und Schloss· 
Gymnich mit einer Gesamtfläche von ca. 200 ha im Sinne einer Wieder
herstellung des ursprünglichen Auencharakters umgestaltet werden. 
Dies bedeutet im Detail die Entwicklung von weiteren naturnahen kultur
landschaftlichen Elementen und traditionellen Nutzungsformen wie Wie
sen, Weiden, Ufergehölze, Alleen, Brachen etc .. Zielvorstellungen dieser 
Planung sind in einem ersten Entwurf in dem beigefügten Entwicklungs
konzept dargestellt. 

Das Vorhaben des Rhein-Erft-Kreises wird finanziert aus Mitteln des Ver
gleichsvertrages zwischen Quarzwerke GmbH, NABU und Rhein-Erft
Kreis und dient als anerkennbarer funktionaler Ausgleich im Sinne der Si
cherung des Netzes "NATURA 2000". 
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Kooperationsvereinbarung zum Flächenerwerb Jn der Erftaue bei Gymnich 

Der verfolgt den denkmalgerechten Erhalt des En
sembles Gymnicher Mühle. Die Gymnicher Mühle wurde 1325 erstmals 
erwähnt und 1955 stillgelegt. 1830 besaß sie noch zwei Mahlgänge und 
eine Ölpresse. Von Ihrer über Jahrhunderte hin wirtschaftlichen und poli
tischen Bedeutung her gehörte die Gymnicher Mühle zu den Ausnah
meerscheinungen in der Erftregion. Aus diesen Gründen wird die Mühle 
saniert und aktiviert. Da kein Mühleninventar vorhanden ist, soll eine Nut
zungsmöglichkeit für Wassermühlen hier symbolisch dargestellt werden: 
die regenerative Energiegewinnung. Die Gymnicher Mühle wird damit Teil 
eines rheinischen Wassermühlenmuseums. Gleichzeitig wird das Doku
mentationszentrum des n der Mühle untergebracht 
und ein Sammlungspunkt für alte ühlengeräte- und maschinen einge
richtet. Die historische Verbindung der Mühle zu den Schlössern Gymnich 
und TOmich wird aufgearbeitet und präsentiert. Ferner sollen Konzepte 
für eine zukünftige Entwicklung der Landschaft im Sinne einer blau
grünen Infrastruktur aufgezeigt und über Ausstellungen der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. 
Die Vorhaben des Mühlenverbandes werden von der NRW-Stiftung, der 
Energieagentur NRW, der Initiative Zukunftsenergien NRW und der Deut
schen Gesellschaft für Mühlenerhaltung unterstützt. Der Verband arbeitet 
bei den Vorhaben eng mit den Denkmalbehörden und -vereinen zusam
men 

2. Anforderungen und Festsetzungen 

• Die Maßnahmen des Rhein-Erft-Kreises und d
müssen gewässerverträglich sein und bedürfen des Einvernehmens 
des Erftverbandes. 

• Maßnahmen in der Fläche dürfen auch häufigen Überschwemmungen 
nicht entgegenstehen und sind im Einvernehmen mit dem Erftverband 
durchzuführen. 

• Erschließungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu be
schränken. 

• Die Auflagen aus dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung · 
K91n sind einzuhalten. 

• Der Flächenerwerb des Kreises wird aus Ausgleichsmitteln finanziert. 
Daher muss gewährleistet sein, dass eine·zusammenhängende Aus
gleichsfläche von ca. 40 ha zur Verfügung steht. 

• Die Entwicklungsziele, Festsetzungen und. Schutzgebietsverordnun
gen des Landschaftsplanes 5 "Erfttai-Süd", das Zielkonzept Natur
schutz und Landschaftspflege sowie das Konzept zur Waldvermeh
rung stellen die naturschutzfachlichen Rahmenbedingungen und 
landschaftsrechtlichen Grundlagen für die Projektumsetzung dar. 

• Die Flächen sollen zWischen Rhein-Erft-Kreis, Erftverband und~-
•••• nach Abschluss der Planung in einem freiwilligen Land
tausch gern. FlurbG aufgeteilt werden, sofern nicht ohnehin ein Flur
bereinigungsverfahren erforderlich und eingeleitet wird. 
Zwischenzeitlich anfallende Einnahmen und Ausgaben, die sich aus 
dem Grundstückseigentum ergeben, werden im Verhältnis des 
Flächeneigentums gern. notariellem Kaufvertrag auf die V.ertragspar-
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Kooperationsvereinbarung zum Flächenerwerb ln der Erftaue bel Gymnlch 

Flächeneigentums gern. nota~llem Kaufvertrag auf die Vertragspar
teien aufgeteilt. 

-4-

• Es soll grundsätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Flä
chen zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung zu 
stellen. Der Kreis wird entsprechende Ausgleichsmaßnahmen und -
flächen in diesen Bereich lenken. Die erforderliche Flächenkulisse 
wird im Nutzungskonzept detailliert erarbeitet. 

· • Vom Erftverband ausgefOhrte Maßnahmen, die über den in der Plan
feststellung festgelegten Umfang hinausgehen werden nach fachli
cher Abstimmung mit dem Rhein-Erft-Kreis einem Öko-Konto gutge
schrieben. Die Ablösungen dieses Ökokontos werden zur weiteren 
Teilrealisierung des Gesamtprojektes Erfttaue Gymnicher Mühle auf 
der Grundlage der gemeinsamen Zielsetzungen eingesetzt und flie
ßen ggf. dem Erftverband zu. 

• Der Grundstücksanteil er-
gibt sich aus dem in der Plan. Das Grundstück 
umfasst 0,9235 ha. Die im Plan vorgenommene Grenzziehung gilt 
vorbehaltlich einer späteren Parzeliierung im Zusammenhang mit ei
nem Flurbereinigungsverfahren. De~ird von den 
beiden weiteren Vertragsparteien zugesichert, dass er später seinen 
Grundstücksanteil um Flächen käuflich ergänzen kann, die als Opti
onsflächen im beiliegenden Plan gekennzeichnet sind. Dabei handelt 
es sich um den Bereich ehemaliger Garten- und Wiesenflächen nörd
lich und südlich .der Mühlengebäude. Diese Ergänzungsmöglichkeil 
geschieht unter Beachtung, dass der Erftverband Eigentümer eines 
Grundstücksstreifens von 10 m parallel zur Erft verbleibt. Ferner ver
bleibt die nördlich gelegene Grundstücksspitze, die z.Z. mit einer 
Holzscheune bebaut ist, beim Erftverband, um ihm damit die Möglich-
keit einer Verlagerung des Verlaufs der Erft zu können. ' 

• Erftverband, Rhein-Erft.:.Kreis gegenüber 
der. zuständigen Behörde den auf die bestehenden Wasser-
rechte I A 96, I B 178 und I C 2 spätestens 4 Wochen nach Eintra
gung der Vertragspartner als Eigentümer im Grundbuch. Als Ersatz 
beantragt der als zukünftiger Eigentümer der Mühle 
neue Wasserrechte. Der Erftverband unterstützt den Mühlenverband 
bei der Beantragung der neuen Wasserrechte,. die für den langfristi
gen Betrieb des Mühlrades zu Demonstrationszwecken erforderlich 
sind. Der Erftverband bemüht sich, den Abfluss der heutigen Kleinen 
Erft in der derzeitigen Größenordnung langfristig sicherzustellen. 
Die notwendigen technischen Abklärungen bleiben einer späteren 
Abstimmung vorbehalten. Dabei sind für die Festlegung der Stauhöhe 
an der Mühle· Gymnich die Minimierung der Aufwendungen in der 
Gewässerunterhaltung und die Sicherstellung der Vorflut der Ortslage 
Gymnich zu berücksichtigen. 

• Erftverband un wollen gemeinsam mit dieser Vorge-
hansweise den heutigen Anforderungen an die Wasserrechte ent
sprechen, damit u.a: die ökologischen Belange, die Durchgängigkeit 
von Wasserläufen wie auch der Hochwasserschutz etc. Berücksichti
gung finden. . 

V 



Kooperationsvereinbarung zum Flächenerwerb in der Erftaue bei Gymnlch 

3. Zusammenarbeit 

Zur Koordination der Zusammenarbeit wird eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet. Sie besteht des Rhein-Erft-Kreises, 
des ., des NABU. Weitere Teilneh-
mer z.B. Vertreter der Bezirksregierung, der LÖBF und des Staatlichen 
Umweltamtes können einvernehmlich zugelassen bzw. eingeladen wer-
den. · 

Die Arbeitsgruppe 

• setzt sich aktiv fOr das Vorankommen der Konzeptentwicklung und -
umsetzung ein, 

• bindet das Konzept in das Projekt RegieGran Rhein-Erft ein, 
• unterstützt die erforderlichen .Geneh des Erftverbands, des 

Rhein-Erft-Kreises und des 
• wirkt auf eine konzeptkonforme Umsetzung der Teilprojekte hin und 
• ermöglicht die frühzeitige Einbindung der Zuwendungsgeber. 
• kommuniziert und präsentiert die Arbeitsergebnisse d~;~rch eine abge-

stimmte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit · 

4. Rechtsnachfolge 

-5-

Der Rhein-Erft-Kreis, der Erftverband und de~··•••••• 
_.erden die Rechte und Pflichten im Falle der Rechtsnachfolge 
auf diesen Rechtsnachfolger übertragen. Diese Rechtsnachfolger werden 
in gleicher Weise verpflichtet, ihre Rechtsnachfolger in der selben Weise 
zu verpflichten. 
Bevor entweder der. Erftverband, der Rhein-Erft-Kreis oder de~1lli • ._ 

8 • Ihnen gehörende Grundstücke an einen Dritten 
veräußert, wird er diese den Partnern dieser Kooperationsvereinbarung 
zum Kauf anbiet~~ (Vorkaufsrec~t). · 

Bergheim, den 29.09.2005 

Erftverband hein-Erft-Kreis 
Dr.- lng. Wulf Lindner . V. Gerlinde Dauber 
Vorstand Kreisdirektorin 
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INABU 
Kreisverband Rhein-Erft 

Vereinbarung 

zur Umsetzung des Gesamtprojektes Erftaue Gymnicher Mühle auf dem 
Flächenanteil, der auf der Grundlage des Vergleichsvertrages zwischen 
Quarzwerke GmbH, NABU und Rhein-Erft-Kreis vom 27.3.2001 und der 
Zusatzvereinbarung vom 28.9.2005 festgelegt wurde, 

zwischen dem 

Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V., 
Merowingerstraße 88, 40225 Düsseldorf, vertreten durch seinen Vor- . 
sitzenden , dieser vertreten d schriftlicher 

•.,. 

Vollmacht du 

und dem 

Rhein-Erft-Kreis, 
Willy-Brandt-Piatz 1, 50126 Bergheim 

Die Unt~re Landschaftsbehörde des Rhein-Erft-Kreises und der NABU 
Kreisverband Rhein-Erft werten entsprechend Abs. IV. in Verbindung mit 
Abs. 1.2.des Vergleichsvertrages vom 27.3.2001 die Maßnahmen im Be
reich der Erftaue Gymnicher Mühle als hinreichende Maßnahme zur Siche
rung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes "Natura 
2000" im Sinne des § 19 c Abs. 5 BNatSchG, (auch unter ergänzender Be
rücksichtigung der Festlegungen des Rahmenbetriebsplanes), für den Fall, 
dass der Buschbeller Wald künftig als FFH-Gebiet eingestuft und gemeldet 
wird. 

Sie stimmen in der nachfolgenden ökologischen Bewertung und Einschät
zung des Projektbereichs Erftaue Gymnicher Mühle überein: 

Anstelle des fOr das FFH-Gebiet Königsdorier Wald sowie den Buschbeller Wald als poten
tielle natürliche Vegetation dargestellten Maiglöckchen-Stie/eichen -Hainbuchenwald der 
Niederrheinischen Bucht gilt für das Projektgebiet Erftaue Gymnicher Mühle der (Eschen-) 
Eichen-Uimenwald westdeutscher Flusstäler als natürliche Pflanzengesellschaft. Aufgrund 
fehlender Überflutungen und Grundwasserabsenkungen ist jedoch bereits ein Übergang 
zu Stieleichen-Hainbuchenwäldern eingeleitet. 

Hinsichtlich der räumlichen Lage zum Buschbeller Wald kann für den Projektbereich Erf
taue Gymnicher Mühle festgestellt werden, das dieser in etwa so weit entfernt ist wie das 
ursprünglich geplante Quellgebiet des Glessener Baches, sich allerdings in einem ande
ren, benachbarten Landschaftsraum (LR25 statt LR7) befindet. Für die unterschiedlichen 

V 
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Waldtypen kann im Grundsatz von einer gleichen Wertigkeit (entsprechend den gängigen 
ökologischen Bewertungsverfahren) im jeweiligen Landschaftsraum ausgegangen werden. 

Was die ökologische Wirksamkeit anbelangt können fOr den Projektbereich Erftaue Gymni
cher Mühle im Vergleich zum ursprünglichen Plangebiet Glessener Bach folgende Aussa
g~n getroffen werden: 

1. Der Projektbereich liegt in der Hauptachse eines regionalen Biotopverbundes und in 
einer Kernzone des Zielkonzeptes Naturschutz und Landschaftspflege im Rhein-Erft-Kreis. 
Im Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die "Region Köln" der 
LÖBF vom Dezember 2004 wird im Teil Biotop- und Artenschutz- Rhein-Erft-Kreis auf die 
herausragende Bedeutung des Erfttales als Refugial- und Vernetzungsbiotop innerhalb des 
landesweiten Biotopverbundes hingewiesen. Trotz der örtlich massiven anthropogenen 
Überformungen und Belastungen ist das Erfttal ein herausragender Freiraum und Lebens
raumkorridor. Der Schwerpunkt des planenden und gestaltenden Naturschutzes liegt hier 
laut o.a. Fachbeitrag in der Regeneration auentypischer Lebensräume. 

2. Die Zielfläche ist mit ca. 40 ha etwa 10 ha größer als die ursprünglich geplante Fläche. 
Gleichzeitig wird im Rahmen des Gesamtprojektes Erftaue Gymnicher Mühle in Kooperati
on mit dem Erftverband und dem Mühlenverband Rhein-Erft-Rur e.V. eine Gesamtfläche 
von Ober 82 ha aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung genommen und in eine 
naturnahe Folgenutzung überführt. Zusammen mit den 'bereits im Vorfeld vom Erftverband 
und Rhein-Erft-Kreis erworbenen Flächen im Umfang von ca. 56 ha und weiteren Flächen
ankäufen im Rahmen eines geplanten vereinfachten Flurbereinigungsverfahren wird das 
gesamte Erfttal zwischen dem NSG Kerpener Broich, Schloss TOmich und Schloss Gym
nich mit einer Gesamtfläche von ca. 200 ha im Sinne einer Wiederherstellung des ur
sprünglichen Auencharakters umgestaltet. Die Zielvorstellungen dieser Planung sind in 
einem ersten Entwurf in dem beigefügten Entwicklungskonzept dargestellt. 

3. Die Umsetzung der im o.a. Vergleichsvertrag festgelegten Maßnahmen in der Erftaue 
Gymnicher Mühle stellt damit den Ausgangspunkt und Kristallisationskern für ein Bündel 
weiterer raumwirksamer Maßnahmen dar und schafft gleichzeitig Grundlagen und Realisie
rungsansätze fOr eine sinnvolle und dauerhafte Kooperation zwischen Erftverband, .. 
..... tNABU, Rhein-Erft-Kreis und weiteren Partnern. 

Analog zu den im o. a Vergleichsvertrag unter Ziffer 1.1 formulierten Ziel
setzungen soll auch im Projektgebiet Gymnicher Mühle eine Umwandlung 
von landwirtschaftlichen Flächen in Wald erfolgen. Zur Waldbegründung 
sollen zum Teil gezielte Aufforstungen mit Gehölzen der potentiell natürli
chen Vegetation durchgeführt werden, zum Teil sollen umfangreiche Wald
sukzessionsbereiche geschaffen werden. Die Flächen sollen, sofern erfor
derlich nach den Prinzipien einer naturgemäßen Forstwirtschaft bewirt
schaftet werden. 

Planung und Umsetzung sowie die dauerhafte Begieitung der Entwicklung 
im Rahmen eines Langzeitmonitarings erfolgt in enger fachlicher Abstim
mung zwischen den Vertragspartnern. Entscheidungen werden im Konsens 
herbeigeführt. · 

Zur Koordination der Zusammenarbeit im Rahmen des Gesamtprojektes 
Erftaue Gymnicher Mühle wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie besteht 
aus V , des Rhein-Erft-Kreises, des a 

als Käufer der Gesamtfläche sowie dem NABU 
als Mitunterzeichner Vergleichsvertrages mit den Quarzwerken. 
Weitere Teilnehmer z.B. Vertreter der Bezirksregierung, der LÖBF und des 
Staatlichen Umweltamtes können einvernehmlich zugelassen bzw. eingela
den werden. 



-3-

Die Arbeitsgruppe 

• setzt sich aktiv für das Vorankommen der Konzeptentwicklung 
und -umsetzung ein, 

• bindet das Konzept in das Projekt ioGrün Rhein-Erft ein, 
• unterstützt die erforderlichen Geneh des Erftver-
~Erft-Kreises und des 

• wirkt auf eine konzeptkonforme Umsetzung der Teilprojekte 
hin und 

• ermöglicht die frühzeitige Einbindung der Zuwendungsgeber 
• kommuniziert und präsentiert die Arbeitsergebnisse durch ei

ne abgestimmte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. 

Diese Vereinbarung wird zeitgleich mit der Zusatzvereinbarung zum Ver
gleichsvertragvom 27.3.2001 unterschrieben. 

Bergheim, den 28.09.2005 

Die Unterzeichner 

Rhein-Erft-Kreis 
Werner Stump 
Landrat 

u 



VOLLMACHT 

~ Hiermit bevolhnächtige ich , Vorsitzende des NABU Rheiu-Erft
Kreises, den NABU-Landesverband im Rahmender Vereinbarung zur Umsetzung des 
Gesamtprojektes Erftaue Gymnicher Mühle zi1 vertreten und die angestrebte Vereinbarung zu 
unterzeichnen. 

Düsse14o~ 22.09.2005 



~ Quarzwerke 

Quarzwerke GmbH- Postfach 17 80- D-50207 Frechen 

Per Boten 
Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 
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· 2 9. SEP. 2005 
Vergleichsvertrag Quarzwerke/ NABU I Rhein-Erft-Kreis 

·~ 
Sehr geehrte Frau Berkenbusch, 

wie mit Herrn Dr. Pütter abgestimmt, übersenden wir Ihnen als Anlage die von uns vollstän
dig unterzeichneten Vertragsausfertigungen für den NABU sowie Ihr Haus. 

Die Ausfertigung für Quarzwerke haben wir zurückbehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

QUARZWERKE GmbH 

Anlage 
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• Zusatzvereinbarung zum Vergleichsvertrag vom 27.März 2001 

zwischen 

dem Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Willy-Brandt-Piatz 1, 50126 Bergheim, vertreten durch 
Herrn.Landrat Werner Stump (nachfolgend ,,Rhein-Erft-Kreis" genannt) 

und 

Quarzwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenweg 40, 50226 Frechen, 
vertreten durch Herrn Horst Grosspeter urid Herrn Dr. Thomas Pütter, · 
(nachfolgend "Quarzwerke GmbH' genannt) 

• und 

Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V., Merowingerstrasse 88, 40225 
Düsseldorf, vertreten durch seinen Vorsitzenden , dieser vertreten 
aufgrundschriftlicher Vollmacht vom 22.09.05 (Anlage 1) durch 
(nachfolgend "NABU' genannt). 

1. Sämtliche Vertragsparteien stellen fest, dass das in I. 1. des Vergleichsvertrages vom 
27. März 2001 beschriebene Projekt endgültig nicht verwirklicht werden kann, 
nachdem die intensiven und ernsthaften Bemühungen der Vertragsparteien um den 
Erwerb der zur Projektrealisierung notwendigen Grundstücke gescheitert sind. 

2. Die Vertragsparteien. sind sich darüber einig; dass das in der Anlage 2 zu diesem 
Vertrag beschriebene Projekt "Erftaue Gymnicher Mühle" ein· geeignetes Alternativ
projekt iur Erreichung des Vertragszwecks gemäß I. 2. des Vergleichsvertrages vom 
27. März 2001 ist und den Anforderungen dieser Vertragsbestimmung in vollem 
Umfang genügt. Insoweit wird auf die als Anlagen 3 bis 5 beigefügten Stallung
nahmen der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, der Bezirksre
gierung Köln, Höhere Landschaftsbehörde/ Dez. 51 sowie des Rhein-Erft-Kreises 
(Amt für Kreisplanung und Naturschutz) verwiesen. 

3. Abweichend von 111. 1 des Vergleichsvertrages vom 27. März 2001 zahlt die Quarz-
werke GmbH die nach der Vereinbarung. noch ausstehe 
Jahresraten von rns1~esar 

Zusatzvereinbarung zum. Vergleichsvertrag.doc 



Die Parteien sind sich einig, dass mit der Gutschrift des in Ziffer 3. ~~ \/tt:>rtr~~n.,:=~~ 
genannten HA1~r~r,A~ 

sämtliche Pflichten der Quarzwerke GmbH aus 
dem Vergleichsvertrag vom 27. März 2001 erfOIIt sind. 

Bergheim, den 28.09.2005 

Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

Quarzwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Naturschutzbund 

Zusatzvereinbarung zum Vergleichsvertrag.doc 

V 
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·AnJage ·Nr .. 1 

VOL.LMACHT 

ijiermit bevollmächtige ich - tles NABV Rbein-Erft., 
Kreises, den NABU-Landesverband im R1J,hmen der Zusatzvereinbarung zum . · 
Vergleichsvertrag vom 27.03.2001 zwischen dem Umdrat des Rhein-'Erft Kreis, der 
Quarzwerke GmbH Frechen und dem NABU NRW e.V. zu vertreten und die 

. Zusatzvereinbarupg zu unterzeichnen. 

' ,_ 

' . . 

Düsseldorl: 22.09.2005 

,. 

:...;' 



Kooperationsvereinbarung 

zur Umsetzung des Projektes Erftaue Gymnicher Mühle 

zwischen dem 

Rhein-Erft-Kreis, Willy-Brandt-Piatz 1,.50126 Bergheim 

dem 

Erftverband, Paffendorfer Weg 42, 50126 Bergheim 

unddem 

.... - 1212 

Präambel 

Der Erftverband, der Rhein-Erft-Kreis und 
Rur e.V. verfolgen gemeinsam die Ziele des .Erft- . 
aue Gymnicher Mühle" {Entwurf Entwicklungskonzept siehe Anlage). Zur 
Projektverwirklichung wird gemeinschaftlich ein Teil dieser Erftaue erwor
ben; die Flächen bleiben bis zur Fertigstellung des zu erstellenden Flä
chennutzungskonzeptes im gemeinsamen des Erftverbandes, 
des Rhein-Erft-Kreises und 

Die Einzelheiten des Grunderwerbs bezOglieh Flächen- und Kaufpreisauf
teilung sind im notariellen Kaufvertrag geregelt. Sollte der notarielle Kauf
vertrag nicht umgesetztwerden, so ist diese Vereinbarung hinfällig. 

Diese Vereinbarung legt die Ziele und Arbeitsweise ·der Vertragspartner 
fest. 

Nr.). 
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zum FlächeneiWerb in der Erftaue bei Gymnich 

1. Ziele und Rahmenbedingungen 

Erftverband 

Der Erftverband plant im Bereich zwischen dem Abzweig der Kleinen Erft 
aus der Erft und der B 264 die Neuordnung der Gewässerlandschaft ln 
einer neuen Gewässertrasse soll künftig die ökologische Durchgängigkeit 
hergestellt werden. Das Gewässer wird naturnah gestaltet, kann sich ei
gendynamisch entwickeln und genießt hinsichtlich der Wasserführung 
Vorrang vor anderen Nutzungen. Bei Hochwasser wird der gesamte Au
enbereich als Überschwemmungsgebiet in Anspruch genommen. 

Das Vorhaben des Erftverbandes wird vom Land NRW gefördert. Die be
absichtigte Konformität zum Gewässerauenprogramm NRW . ist 
Grundlage dieser Zuwendung. Die Auflagen des Zuwendungsbescheids 
si{ld für den Erftverband bindend. 

Rhein-Erft-Kreis 
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_Der .Projektbereich liegt in der Hauptachse eines regionalen Biotopver
bundes und in einer Kernzone des Zielkonzeptes Naturschutz und Land
schaftspflege im Rhein-Erft-Kreis. Im Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege für die "Region Köln" der LÖBF vom Dezember 
2004 wird im Teil Biotop- und Artenschutz- Rhein-Erft-Kreis auf die her
ausragende Bedeutung des Erfttales als Refugial- und Vernetzungsbiotop 
innerhalb d,es landesweiten Biotopverbundes hingewiesen. Trotz der ört
lich massiven anthropogenen Überformungen und Belastungen ist das · 
Erfttal ein herausragender Freiraum und Lebensraumkorridor. · Der 
Schwerpunkt des. planenden und gestaltenden Naturschutzes liegt hier 
laut o.a. Fachbeitrag in der Regeneration auentypischer Lebensräume. . . 

Die Zielfläche von über 82 ha soll aus der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung genommen und in eine naturnahe Folgenutzung überführt wer
den. Hierbei sollen auf ca. 40 ha ein zusammenhängender auentypischen 
Laubwald (Eschen-Eichen-Uimenwald) z.T. angelegt werden, z.T. in 
Waldsukkzessionsbereichen entstehen. Zusammen mit den bereits im 
Vorfeld vom Erftverband und · Rhein-Erft-Kreis erworbenen Flächen im 
Umfang von ca. 56 ha und weiteren Flächenankäufen im Rahmen eines 
geplanten vereinfachten Flurbereinigungsverfahren soll das Plangebiet im 
Erfttal zwischen dem NSG Kerpener Broich, Schloss Türnich und Schloss 
Gymnich mit einer Gesamtfläche von ca. 200 ha im Sinne einer Wieder
herstellung des ursprünglichen Auencharakters ·umgestaltet werden. 
Dies bedeutet im Detail die Entwicklung von weiteren naturnahen kultur
landschaftlichen Elementen und traditionellen Nutzungsformen wie Wie
sen, Weiden, Ufergehölze, Alleen, Brachen etc .. Zielvorstellungen dieser 
Planung sind in einem ersten Entwurf in dem beigetagten Entwicklungs
konzept dargestellt. 

Das Vorhaben des Rhein-Erft-Kreises wird finanziert aus Mitteln des Ver
gleichsvertrages zwischen Quarzwerke GmbH, NABU und Rhein-Erft
Kreis und dient als anerkennbarer funktionaler Ausgleich im Sinne der Si
cherung des Netzes "NATURA 2000". 



Der - verfolgt den denkmalgerechten Erhalt des En
sembles Gymnicher Mühle. Die Gymnicher Mühle wurde 1325 erstmals 
erwähnt und 1955 stillgelegt. 1830 besaß sie noch zwei Mahlgänge und 
eine Ölpresse. Von Ihrer Ober Jahrhunderte hin wirtschaftlichen und poli
tischen Bedeutung her gehörte die Gymnicher Mühle zu den Ausnah
meerscheinungen in der Erftregion. Aus diesen Gründen wird die Mühle 
saniert und aktiviert. Da kein Mühleninventar vorhanden ist, soll eine Nut
zungsinöglichkeit für. Wassermühlen hier symbolisch dargestellt werden: 
die regenerative Energiegewinnung. Di~ Gymnicher Mühle wird damit Teil 
eines rheinischen WassermOhlenmuseums. Gleichzeitig wird das Doku
mentationszentrum de~ in der Mühle untergebracht 
und ein Sammlungspunkt für alte Mühlengeräte- und maschinen einge
richtet. Die historische Verbindung der Mühle zu den Schlössern Gymnich 
und Türnich wird aufgearbeitet und präsentiert. Ferner sollen Konzepte 
für eine zukünftige Entwicklung der Landschaft im Sinne einer blau
grünen Infrastruktur aufgezeigt und über Ausstellungen der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. 
Die Vorhaben ••••••werden von der NRW-Stiftung, der 
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. Energieagentur NRW, der Initiative Zukunftsenergien NRW und de~ 
- .. 5 unterstützt. Der Verband arbeitet 

bei den Vorhaben eng mit den Denkmalbehörden und -vereinen zusam
men 

2. Anforderungen -und Festsetzungen 

• Die Maßnahmen des Rhein-Erft-Kreises und destl••••••• 
müssen gewässerverträglich sein und bedürfen des Einvernehmens 
des Erftverbandes. 

• Maßnahmen in der Fläche dürfen auch häufigen Überschwemmungen 
nicht entgegenstehen und sind im Einvernehmen mit dem Erftverband 
durchzuführen. . 

• Erschließungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu be
schränken. 

• Die Auflagen aus dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung 
Köln sind einzuhalten. 

• Der Flächenerwerb des Kreises wird aus Ausgleichsmitteln finanziert. 
Daher muss gewährleistet sein, dass eine zusammenhängende Aus
gleichsfläche von ca. 40 ha zur Verfügung steht. 

• Die Entwicklungsziele, Festsetzungen und Schutzgebietsverordnun
gen des Landschaftsplanes 5 "Erfttai-Süd", das Zielkonzept Natur
schutz und Landschaftspflege sowie das Konzept zur Waldvermeh
rung stellen die naturschutzfachlichen Rahmenbedingungen und 
landschaftsrechtlichen Grundlagen für die Projektumsetzung dar. 

• Die Flächen sollen zwischen Rhein-Erft-Kreis, Erftverband und ... 
~ach Abschluss der Planung in einem freiwilligen Land

tausch gern. FlurbG aufgeteilt werden, sofern nicht ohnehin ein Flur
bereinigungsverfahren erforderlich und eingeleitet wird. 
Zwischenzeitlich anfallende Einnahmen und Ausgaben, die sich aus 
dem Grundstückseigentum ergeben, werden im Verhältnis des 
Flächeneigentums gern. notariellem Kaufvertrag auf die Vertragspar-

V 



Flächeneigentums gern. notariellem Kaufvertrag auf die Vertragspar
teien aufgeteilt. 

• Es soll grundsätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Flä
chen zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung zu 
stellen, Der Kreis wird entsprechende Ausgleichsmaßnahmen und -
flächen in diesen Bereich lenken. Die erforderliche Flächenkulisse 
wird im Nutzungskonzept detailliert erarbeitet. 

• Vom Erftverband ausgeführte Maßnahmen, die über den in der Plan
feststellung festgelegten Umfang hinausgehen werden nach fachli
cher Abstimmung mit dem Rhein-Erft-Kreis einem Öko-Konto gÜtge
schrieben. Die Ablösungen dieses Ökokontos werden zur weiteren 
Teilrealisierung des Gesamtprojektes Erfttaue Gymnicher Mühle auf 
der Grundlage der gemeinsamen Zielsetzungen eingesetzt und flie
ßen ggf. dem Erftverband zu. 

• Der Grundstücksanteil er-
gibt sich aus· dem in der gten Plan. Das Grundstück 
umfasst 0,9235 ha. Die im Plan vorgenommene Grenzziehung gilt 
vorbehaltlich einer späteren Parzel im mit ei-
nem Flurbereinigungsverfahren. wird von den 
beiden weiteren Vertragsparteien zugesichert, dass er später seinen 
Grund~tücksanteil um Flächen käuflich ergänzen kann, die als Opti
onsflächen im beiliegenden Plan gekennzeichnet sind. Dabei handelt 
es sich um den Bereich ehemaliger Garten- und Wiesenflächen nörd
lich und südlich der Mühlengebäude. Diese Ergänzungsmöglichkeit 
geschieht unter Beachtung, dass der Erftverband Eigentümer eines 
Grundstücksstreifens von 10 m parallel zur Erft verbleibt. Ferner ver
bleibt die nördlich gelegene Grundstücksspitze, die z.Z. mit einer 
Holzscheune bebaut ist, beim Erftverband, um ihm damit die Möglich
keit einer Verlagerung des Verlau. f~'! zu können. 

• Erftverband, Rhein-Erft-Kreis und .-.-.rklären gegenüber 
der zuständigen Behörde den Verzicht auf die bestehenden Wasser
rechte I A 96, I B 178 und I C 2 spätestens 4 Wochen nach Eintra
gung der V~~ Eigentümer im Grundbuch. Als Ersatz 
beantragt_.-als zukünftiger· r Mühle 
neue Wasserrechte. Der Erftverband unterstützt 
bei der Beantragung der neuen Wasserrechte, die für den langfristi
gen Betrieb des Mühlrades zu Demonstrationszwecken erforderlich 
sind. Der Erftverband bemüht sich, den Abfluss der heutigen Kleinen 
Erft in der derzeitigen Größenordnung langfristig sicherzustellen. 
Die notwendigen technischen Abklärungen bleiben einer späteren 
Abstimmung vorbehalten. Dabei sind für die Festlegung der Stauhöhe 
an der Mühle Gymnich die Minimierung der Aufwendungen in der 
Gewässerunterhaltung und die Sicherstellung der Vorflut der Ortslage 
Gymnich zu berü~ 

• Erftverband und~wollen gemeinsam mit dieser Verge
hensweise den heutigen Anforderungen an die Wasserrechte ent
sprechen, damit u.a. die ökologischen Belange, die Durchgängigkeil 
von Wasserläufen wie auch der Hochwasserschutz etc. Berücksichti
gung finden. 
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zum Flächenerwerb ln der Erftaue bel Gymnlch 

3. Zusammenarbeit 

Zur Koordination der Zusammenarbeit wird eine Arbeitsgruppe eingerich
tet. Sie besteht des Rhein-Erft-Kreises, 

des NABU. Weitere Teilneh
mer z.B. Vertreter der Bezirksregierung, der LÖBF und des Staatlichen 
Umweltamtes können einvernehmlich zugelassen bzw. eingeladen wer
den. 

Die Arbeitsgruppe 

• setzt sich aktiv fOr das Vorankommen der Konzeptentwicklung und -
umsetzung ein, 

• bindet das Konzept in das Projekt RegioGrOn Rhein-Erft ein, 
• unterstatzt die erforderlichen des 

Rhein-Erft-Kreises und 
• wirkt auf eine konzeptkonforme Umsetzung der Teilprojekte hin und 
• ermöglicht die frOhzeitige Einbindung der Zuwendungsgeber. 
• kommuniziert und präsentiert die Arbeitsergebnisse durch eine abge

stimmte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 

4. Rechtsnachfolge 

Der Rhein-Erft-Kreis, der Erftverband und dEI••••••• 
••llfttverden die Rechte und Pflichten im Falle der Rechtsnachfolge 
auf diesen Rechtsnachfolger Obertragen. Diese Rechtsnachfolger werden 
in gleicher Weise verpflichtet, ihre Rechtsnachfolger in der selben Weise 
zu verpflichten. 
Bevor entweder der Erftverband, der Rhein-Erft-Kreis o~
.-..-..lhnen gehörende GrundstOcke an einen Dritten 
~e den Partnern dieser Kooperationsvereinbarung 
zum Kauf anbieten (Vorkaufsrecht). 

Bergheim, den 29.09.2005 

Die Unterzeichner 

Erftverband Rhein-Erft-Kreis 
Dr.-lng. Wulf Lindner i. V. Gerlinde Dauber 
Vorstand Kreisdirektorin 

-5-
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Anlage Nr .. J 

Lan~esanstalt fiir Ökologie, Bqdenordnung und Forsten 

Nordrhein - Westfalen 
~:;:-:-.::-~. . r~::::~~ ~ .. ;: -~~- ··:-: ·: -::·-r 

Lösnffiw. Postfach 1010 52. 45610R~ingh~ 1 6. S:?. >.'~.5 f 
. . . 

Rhein-Erft-Kreis L~..E2~::~.::~-~.~ :. ~. ~: .. :~ .. _} 
Der Landrat 
Fachbereich 6113 Rhel·n ::: "J .• :,.,. ·~ . ,-, __ , , ,_- ..... :, ::.:. I 

1 6. SEP. 2005 I 
Der L.ii!n,:.iraf _ _} 

1... . . :·:.l":: .. · ·-~·~·. r·· 't.;!!) 
J· . . ·.• .• , .. \ ... ~""ht!fz 
I 

Dienstgebäude l 1 6. SEP. 2005 j · 
I . I 

Castroper Str. 30 i · . : 
45665 Recklinghause~·-, · ·.· f i .; -

1
,.4J · j· 

Internet http~·,..J.Iecbtlnrw df:: _ _ 
Bearbeiter/in Herr Baumann 
Telefon (02361) 305- l 
Durchwahl (02361) 305 - 299 
Telefax (02361) 305- 546 

50124 Bergheim 

e-mail wilfricd.baumann@loebf.nrw.de 

Ihr Zeichen Thre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 

32-6442- Ba 14.09.2005 

Vergleichsvertrag Quarzwerke/NABU/Erftkreis - Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 
Fachliche Beurteilung 

· Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie bitten um eine fachliche Beurteilung, ob das Projekt Gymnicher Mühle gemäß Ziffern 1.1 und 
IV des Vergleichsve_rtrages Quarzwerke I NABU I Erftkreis vom 27.03.2001 als geeignet anzuse-
hen ist. · 

r'\ I. Ökologische Bewertung des Projektbereichs Erftau~ Gymnicher Mühle 

Anstelle des für das FFH-Gebiet Königsdorfer Wald sowie den Buschheller Wald als poten
tiell natürliche Vegetation dargestellten "Maiglöckchen-Stieleichen-Heinbuchen-Waldes der 
Niederrheinischen Bucht" gilt für das Projektgebiet Erftaue Gymnicher Mühle der (Eschen-) 
Eichen-Ulmen-Wald westdeutscher Flusstäler als natürliche Pflanzengesellschaft. Aufgrund 
fehlender Überflutungen und Grundwasserabsenkungen ist jedoch bereits ein Übergang zu 
Stieleichen-Hainbuchen-Wäldern eingeleitet. 

Hinsichtlich der räumlichen Lage zum Buschheller Wald kann für den Projektbereich Erftaue 
Gymnicher Mühle festgestellt werden, dass dieser in etWa so weit entfernt liegt wie das ur
sprünglich geplante Quellgebiet des Glessener Baches, der sich allerdings in einem anderen 
benachbarten Landschaftsraum (LR25 und LR7) befindet. Für die unterschiedlichen Waldty
pen kann im Grundsatz von einer gleichen Wertigkeit (entsprechend der gängigen ökologi
schen Bewertungsverfahren) im jeweiligen Landschaftsraum ausgegangen werden. 

Was die ökologische Wirksamkeit anbelangt, können für den Projektbereich Erftaue Gymni
cher Mühle im Vergleich zum ursprünglichen Plangebiet Glessener Bach folgende Aussagen 
getroffen werden: 
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Der Projektbereich liegt in d~r Hauptachse eines regionalen Biotopverbundes und in ei
ner Kernzone des Zielkonzeptes Naturschutz und L~dschaftspflege im Rhein-Erft
Kreis.lm Fachbeitrag des Naturschutzes und der L~dschaftspflege fiir die "Region 
Köln" der LÖBF vom Dezember 2004 Wird im Teil Biotop- und Artenschutz- Rhein
Erft-Kreis auf die herausragende Bedeutung des Erfttales als Refugial~ und Vemet
zungsbiotop innerhaib des landesweiten Biotopverbundes hingewiesen. Trotz der ()rtlich 
massiven anthropogenen Überformun,gen und Belastungen ist das Erfttal ein herausra
gender Freiraum und Lebensraumkorridor. Der Schwerpunkt des planenden und gestal
tenden Naturschutzes liegt hier laut o. a. Fachbeitrag in der Regeneration auentypischer 
Lebensräume. · . 

2. Die Zielfläche ist mit ca 40 ha größer als die ursprünglich geplante Fläche. gleichzeitig 
wird im Rahmen des Gesamtprojektes Erftaue Gymnicher Mühle in Kooperation mit 
dem Erftverband und dem Mühlenverband Rhein-Erft-Rur eine Gesamtfläche von über 
82 ha aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung genommen und in eine naturnahe 
Folgenutzung überfiihrt. Zusammen mit den bereits im Vorfeld vom Erftverband und 
Rhein-Erft-Kreis erworbenen Flächen im Umfang von ca. 56 ha und weiteren Flächen
ankäufen im Rahmen eines geplanten vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens wird 
das gesamte Erfttal zwischen dem NSG Kerpener Broich, Schloss Tümich und Schloss 
Gymnich von ca. 200 ha im Sinne einer Wiederherstellung des ursprünglichen Auen
charakters unigestaltet Die Zielvorstellurigen dieser Planung sind im Entwickll.mgskon-
zept dargestellt. · 

3. Die Umsetzung der im o. a Vergleichsvertrag festgelegten Maßnahmen n der Erftaue 
Gymnicher Mühle stellt damit den Ausgangspunkt und Kristallisationskern fiir ein Bün
del weiterer raumwirksamer Maßnahmeil dar und schaffi: gleichzeitig Grundlagen und 
Realisierungsansätze ftir eine sinnvolle und dauerhafte Kooperation zwischen Erftver
band~ABU, Rhein-Erft-Kreis·und weiteren Partnern; 

11. Beurteilung des f':fnktionalen Ausgleichs 

Mit der erfolgten Nachmeldung von FFH- und Vogelschutzgebieten bis Ende des Jahres 2004 
an die EU-Kommission ist die Meldung von FFH- und Vogelschutzgebieten nach natur
schutzfachlichen Kriterien grundsätzlich abgeschlossen: Es wird bestätigt, dass der Buschhel-
ler Wald nicht als FFH-Gebiet an die EU gemeldet wurde. V 

Sollte aus derzeitig nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH-Gebiet 
zwingend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsverfahren des Quarz-
sandabbaues auslösen.< der Rahmenbetrieb.splan ist planfestgestellt), kann bestätigt werden, 
dass die mittels Zusatzvereinbarung zum Vergleichsvertrag umzusetzende Maßnahme geeig-
net ist, einen funktionalen Ausgleich im Sinne der Siche:i:ung des Netzes "NA TURA 2000" zu 
erfiillen. 

Der Raum hat ein hohes ökologisches Entwicklungspotenzial und ist ein wichtiger Baustein in 
seiner Funktion als Vemetzungselement in der heutigen Erftaue. die anerkannten Maßnahmen 
in der Erftaue bei Gymnich eröfthen die Möglichkeit, insbesondere zur Optimierung des Lan
desweiten Biotopverbundes einen Beitrag zu leisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

/QcrP{ &.-.-. et--

(BJrim~) 
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Anlage Nr. 'i 

Bezirksregierung Köln 

Se%1rksregierung, 50606 K51n 

Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 

50123 Bergheim 

Zeughausstraße 2·1 0, 50667 Köln 
Auskunft erteilt: 
Franke 

lutz.franke@brlc.nrw.de 

Zimmer: K 328 
Ourohwahl: (0221) 147 • 3439 
Telefax: (0221) 147 • 3339 
Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben); 
51.1 

Datum: 26.09.2005 

Betr.: Vergleichsvertrag Quarzwerke vom 27.03.2001 und Zusatzvereinbarung
Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 

Bezug: Ihre Schreiben v. 2'4.08.2005 und 16.09.2005 (AZ 61/3) sowie 
f" · Schreiben der LÖBF vom 14.09.2005 (Az. 32-6442-Ba) 

Mit o.g. Schreiben bitten Sie um eine Bestätigung, dass die Zusatzvereinbarung den 
Aussagen des Vergleichsvertrages gerecht wird. 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind einschließlich des rechtlichen und fachlichen 
Zusammenhanges zum Rahmenbetriebsplan mit der höheren Landschaftsbehörde 
bereits ausführlich erörtert worden, wobei im Ergebnis keine Bedenken der HLB be
standen. 

ZunäChst kann bestätigt werden, dass aus Sicht des Landes der Buschbeller Wald 
weder als FFH..;Gebiet an die EU gemeldet wurde noch dessen Meldung beabsichtigt 
ist, da eine Meldung aus naturschutzfachlicher Sicht, gemessen an den mit der EU 
abgestimmten Bewertungsmaßstäben des Landes NRW, nicht erforderlich ist. 

Sollte aus derzeit nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH
Gebiet zwingend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsver-"*'. fahren des Quarztagebaues auslösen, kann ebenfalls bestätigt werden, dass die im 
Vertrag ausfahrlieh dargestellte Maßnahme geeignet ist, einen funktionalräumlichen 
Ausgleich im Sinne der Sicherung des Netzes "Natura 2000" zu erfüllen. 
Ausdrücklich kann daher auch die unter Ziffer I. "Ökologische Bewertung des Pro
jektbereichs Gymnicher Mühle" (o.a. Schreiben der LÖBF) vorgenommene natur
schutzfachliche Einschätzung bestätigt werden. 

lm.Auftrag 

Franke 

prec:hzelten: T 1 fo ",.... 
lrsiinlleh: donnetStaga von a:30. 15:00 Uhr 8 e • n:· ,-41) 147..0 Zu erreichen mit: Überweisungen an LK Köln• 

und ~ llereirlbarvng E-MaH: poststelfe@bo%rag-k4eln.mw.de 08 bis l<61n Hbl Oeu1sche BUIIdeabilnlc Pillale KGI'" 
·efonisch:montaga. donneratag& von 8:00-16:30 Uhr, Internet: http:Jffl'Nw.bezreg·koeln.nrw.de IJ..Sahn Unien Bl:l370 000 00, Komr:nummer 370 015 20 

trcitagavon8:00·1~:00Uhr . 3,4,5,16,18,19 WestL.S, OüsHidor1 
bis Appellhofplatz 81Z 300 500 00, l(ontonun"ner 965 so 



Anlage Nr. ( 

Derlandrat 
61/3 Amt für Kreisplanung 

Rhein-Erft-Kreis ·Der Landrat· 61/3 · 50124 Bergheim 

Quarzwerke GmbH 
z.H. Herrn Dr. Paez-Maletz · 
Postfach 17So 
50207 Frechen 

Vergleichsvertrag Quarzwerlce/NABU/Rhein-Erft-Kreis
Projelrt Erftaue Gymnicher Mühle 
Fachliche Beurteilung 
Schreiben der LÖBF vom 1409.2005 (Az.: 32-6442-Ba). 

Sehr geehrter Herr Dr. Paez-Maletz, 

beiliegend erhalten Sie die Stellungnahme der Bezirksregierung Köln, Höhere Land
schaftsbehörde, die unter anderem Bezug nimmt auf das Ihnen vorliegende Schrei
ben der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten vom 1409.2005-

Ferner bestätigt der Rhein-Erft-Kreis als Untere Landschaftsbehörde ebenfalls , dass 
das Projelrt Gymnicher Mühle gemäß Ziffer I. Pkt 2, der Ziff. II und der Ziff. IV des 
Vergleichsvertrages als geeignet anzusehen ist. 
Die Untere Landschaftsbehörde teilt die im o.a. Schreiben der LÖBF unter Ziffer I. 
"Ökologische Bewertung des Projelrtbereichs Gymnicher Mühle" vorgenommene 
naturschutzfachliche Einschätzung sowie die unter Ziffer II. dargelegte Beurteilung 
des funktionalen Ausgleichs. 
Die Eignung der im Rahmen einer Zusatzvereinbarung festzulegenden und umzu
setzenden Maßnahmen im Bereich der Erftaue Gymnich~r Mühle als funktionaler 
Ausgleich im Sinne der Sicherung des Netzes "Natura 2ooo" wird anerkannt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

. ...__..~~ ·. ~-....... 

·. ...... .... _~ -....... ~·--- .. 
Heinz Geuseir·· 

Anlagen 

Datum 

26.og.2005 

Mein Zeichen 

61/3 

Auskunft erteilt 

HerrGeusen 

ZimmerNr. 

3·94 

Telefon 

02271 83·4223 

Fax 

02271 83-2344 

E-Mail 

heinz.geusen@rheiti-erft-'kreis.de 

Hausadresse 

Wflly-Brandt-Platz 1 

50126 Bergheim 
Telefon 02271 83-0 

Fax 0227183-2300 

Internet 

www.rhein-erft-'kreis.de 
info@rhein-erft-'kreis.de 

Postadresse 

50124 Bergheim 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag 
o8:oo Uhr bis 12:30 Uhr V 
Donnerstag 
14:00 Uhr bis 18:oo Uhr 
Samstag o8:oo Uhrbis 11:00 Uhr 
(nur Service- und Zulassungsstelle im 
Kreishaus Bergheim) 

Bankverbindungen 

Postbank Köln (BLZ 370 100 so) 

Konto: 10 850 505 

Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 
Konto: 142 001 200 

Öffentl. Verkehrsmittel zum Kreishaus 

Bahn: Bergheim und Zieverich 
Bushaltestellen: Am Knüchelsdamm 
und Kreishaus-Weitere Infos: 
www.revg.de oder 02234 18o6-o 



Derlandrat 

61/3 Amt für Kreisplanung 

Rhein·Erft-Kreis · Der Landrat · 61/3 · 50124 Bergheim 

Quarzwerke GmbH 
z.H. Herrn Dr. Paez-Maletz 
Postfach 1780 

50207 Frechen 

Vergleichsvertrag Quanwerke/NABU/Rhein-Erft-Kreis -
Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 
Fachliche Beurteilung 
Schreiben der LÖBF vom 14.09.2005 (Az.: 32-6442-Ba). 

Sehr geehrter Herr Dr. Päez-Maletz, 

befliegend erhalten Sie die Stellungnahme der Bezirksregierung Köln, Höhere Land
schaftsbehörde, die unter anderem Bezug nimmt auf das Ihnen vorliegende Schrei
ben der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten vom 14-09.2005. 

Ferner bestätigt der Rhein-Erft-Kreis als Untere Landschaftsbehörde ebenfalls , da$s 
das Projekt Gymnicher Mühle gemäß Ziffer I. P'kt. 2, der Ziff. II und der Ziff. IV des 
Vergleichsvertrages als geeignet anzusehen ist. 
Die Untere Landschaftsbehörde teilt die im o.a. Schreiben der LÖBF unter Ziffer I. 
"Ökologische Bewertung des Projektbereichs Gymnicher Mühle" vorgenommene 
naturschutzfachliche Einschätzung sowie die unter Ziffer II. dargelegte Beurteilung 
des funktionalen Ausgleichs. 
Die Eignung der im Rahmen einer Zusatzvereinbarung festzulegenden und umzu
setzenden Maßnahmen im Bereich der Erftaue Gymnicher Mühle als funktionaler 
Ausgleich im Sinne der Sicherung des Netzes "Natura 2000" wird anerkannt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Heinz Geusen 

Anlagen 

Datum 

26.09.2005 

Mein Zeichen 

61/3 

Auskunft erte11t 

HerrGeusen 

ZimmerNr. 

3·94 
Telefon 

02271 83•4223 

Fax 

0227183··2344 

E-Mail 
heinz.geusen@rhein-erft-kreis.de 

Hausadresse 
Willy·Brandt-Platz 1 
50126 Bergheim 
Telefon 0227183-0 
Fax 02271 83-2300 
Internet 
www.rhein-erft-kreis.de 
info@rhein-erft-kreis.de 

Postadresse 

50124 Bergheim 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 
o8:oo Uhr bis 12:30 Uhr 
Donnerstag 
14:00 Uhr bis 18:oo Uhr 
Samstag o8:oo Uhr bis 11:oo Uhr 
(nur Service- und Zulassungsstelle im 
Kreishaus Bergheim) 

Bankverbindungen 
Postbank Köln (BLZ 370100 so) 
Konto: 10 8so sos 
Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 
Konto: 142 001 200 

öffentl. Verkehrsmittel zum Kreishaus 
Bahn: Bergheim und Zieverich 
Bushaltestellen: Am Knüchelsdamm 
und Kreishaus • Weitere Infos: 
www.revg.de oder 02234 18o6-o 
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Landesanstalt fiir Ökologie, Bodenordnung und Forsten - . . 

Nordrhein-Westfalen 
[?:;:;;~~;·. ;.· · ·.~is-
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. ' 
LOBF NRW. Postfach 10 10 52 . 45610 Recklinghausqn 

Rhein-Erft-Kreis 
DerLandrat 
Fachhereich 61/3 

50124 Bergheim 

Ihr Zeichen 

. ~·· ' : . -

Rher·n-E· rf1_ ;.,~ ;;:-,,. ·-·. '· .... ~ 

1 6. SEP. 2005 

Der LanQrat 

Ihre Nachricht vom 

1· .. •/. ·~ :~~:.. •. i··· ' . .. •• ·:.':'htttz 

I 
Dienstgebäude f 1. 6. SEP. 2005 · 1· · 
Castroper Str. 30 t!. . ' . I 
45665 Recldingbaus ß"! •') }:. ;;} "[4~·--1 
Internet r http . ....--.;uÄ.huab:ßnoar df: _ j 
Bearbeiter/in Herr Baumann 
Telefon (02361) 305- 1 
Durchwahl (02361) 305 - 299 
Telefax (02361) 305- 546 
e-mail wiltiied.baumann@loebf.nrw.de 

Mein Zeichen Datum 

32-6442- Ba 14.09.2005 . 

Vergleichsvertrag Quarzwerke/NABU/Erftkreis- Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 
Fachliche Beurteilung 

· Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie bitten um eine fachliche Beurteilung, ob das Projekt Gymnicher Mühle gemäß Ziffern 1.1 und 
IV des Vergleichsvertrages Quarzwerke I NABU I Erftkreis vom 27.03.2001 als geeignet anzu8e-. 
hen ist. 

(' ) I. Ökologische Bewertung des Projektbereichs Erftau~ Gymnicher Mühle 

Anstelle des :fiir das FFH-Gebiet Königsdorfer Wald sowie den Buschheller Wald als poten
tiell natürliche Vegetation dargestellten "Maiglöckchen-Stieleichen-Heinbuchen-Waldes der 
Niederrheinischen Bucht" gilt :fiir das Projektgebiet Erftaue Gymnicher Mühle der (Eschen-) 
Eichen-Ulmen-Wald westdeutscher Flusstäler als natürliche Pflanzengesellschaft. Aufgrund 
fehlender Überflutungen und Grundwasserabsenkungen ist jedoch bereits ein Übergang zu 
Stiel eichen-Hainbuchen-Wäldern eingeleitet. 

Hi.J;lsichtlich der räumlichen Lage zum Buschheller Wald kann fiir den Projektbereich Erftaue 
Gymnicher Mühle festgestellt werden, dass dieser in etwa so weit entfernt liegt wie das ur
sprünglich geplante Quellgebiet des Glessener Baches, der sich allerdings in einem anderen 
benachbarten Landschaftsraum (LR25 und LR7) befindet. Für die unterschiedlichen Waldty
pen kann im Grundsatz von einer gleichen Wertigkeit (entsprechend der gängigen ökologi
schen Bewertungsverfahren) im jeweiligen Landschaftsraum ausgegangen werden. 

Was die ökologische Wirksamkeit anbelangt, können fiir den Projektbereich Erftaue Gymni
cher Mühle im Vergleich zum ursprünglichen Plangebiet Glessener Bach folgende Aussagen 
getroffen werden: 



-z-

1. Der Projektbereich liegt in der Hauptachse eines regionalen Biotopverbundes und in ei
n~r Kernzone des Zielkonzeptes Naturschutz und LB;Odschaftspflege im Rhein-Erft
Kreis. Im Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege fiir die "Region 
Köln" derLÖBF vom Dezember 2004 Wird im Teil Biotop- und Artenschutz- Rhein
Brft-Kreis auf die herausragende Bedeutung des Erfttales als Refugial- und Vemet-

. ·zungsbiotop innerhalb des landesweiten Biotopverbundes hingewiesen. Trotz der örtlich 
.massiven anthropogenen Überformungen und Belastungen ist das Erfttal ein herausra
gender Freiraum und Lebensraumkorridor. Der Schwerpunkt des planenden und gestal
tenden Naturschutzes liegt hier laut o. a. Fachbeitrag in der Regeneration auentypischer 
Lebensräume. 

2. Die Zielfläche ist mit ca. 40 ha größer als die ursprünglich geplante Fläche. gleichzeitig 
wird im Rahmen des Gesamtprojektes Erftaue Gymnicher Mühle in Kooperation mit 
dem Erftverband und dem Mühlenverband Rhein-Erft-Rur eine Gesamtfläche von über 
82 ha aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung genommen und in eine naturnahe 
Folgenutzung überfUhrt. Zusammen mit den bereits im Vorfeld vom Erftverband und 
Rhein-Erft-Kreis erworbenen Flächen im Unifang von ca. 56 ha und weiteren Flächen
ankäufen im Rahmen eines geplanten vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens wird 
das gesamte Erfttal zwischen dem NSG Kerpener Broich, Schloss Tümich und Schloss 
Gymnich von ca. 200 ha im Sinne einer Wiederherstellung des ursprünglichen Auen
charakters umgestaltet. Die Zielvorstellungen dieser Planung sind im Entwicklimgskon-. 
zept dargestellt., 

' 
3. Die Umsetzung der im o. a. Vergleichsvertrag festgelegten Maßnahmen n der Erftaue 

Gymnicher Mühle stellt damit den Ausgangspunkt und Kristallisationskern für ein Bün
del weiterer raumwirksamer Maßnahmen dar und schafft gleichzeitig Grundlagen und 
Realisierungs~ätze für eine sinnvolle und dauerhafte Kooperation zwischen Erftver
band, Mühlenverband, NABU, Rhein-Erft-Kreis und weiteren Partnern. 

11. Beurteilung des ~nk.tionalen Ausgleichs 

Mit der erfolgten Nachmeldung von FFH-und Vogelschutzgebieten bis Ende des Jahres 2004 
an die EU-Kommission ist die Meldung von FFH- und Vogelschutzgebieten nach natur-

fl' schutzfachlichen Kriterien grundsätzlich abgeschlossen: Es wird bestätigt, dass der Buschbel-
~ ler Wald nicht als FFH-Gebiet an die EU gemeldet wurd~. 

·-

Sollte aus derzeitig nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH-Gebiet 
zwingend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsverfahren des Quarz
sandabbaues auslösen(der Rahmenbetriebspianist planfestgestellt), kann bestätigt werden, 
dass die mittels ZusatZvereinbarung zum Vergleichsvertrag umzusetzende Maßnahme geeig
net ist, einen funktionalen Ausgleich im Sinne der Sicherung des Netzes "NA TURA 2000" zu 
~~ ' . 

Der Raum hat ein hohes ökologisches Entwicklungspotenzial und ist ein wichtiger Baustein in 
seiner Funktion als Vemetzungselement in der heutigen Erftaue. die anerkannten Maßnahmen 
in der Erftaue bei Gymnich eröffnen die Möglichkeit, insbesondere zur Optimierung des Lan
desweiten Biotopverbundes einen Beitrag zu leisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Bf!!l~o-



; : s. orn. zoos 

Bezirksregierung, 50606 Köln 

Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 

50123 Bergheim 
Kopie für 

Franke 

lutz.franke@brk.nrw .de 

Zimmer: K 328 
Durchwahl: (0221) 147-3439 
Telefax: (0221) 147-3339 
Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben): 
51.1 

Datum: 26.09.2005 

Betr.: Vergleichsvertrag Quarzwerke vom 27.03.2001 und Zusatzvereinbarung-
Projekt Erftaue Gymnicher Mühle v 

Bezug: Ihre Schreiben v. 24.08.2005 und 16.09.2005 (AZ 61/3) sowie 
Schreiben der LÖBF vom 14.09.2005 (Az. 32-6442-Ba) 

Mit o.g. Schreiben bitten Sie um eine Bestätigung, dass die Zusatzvereinbarung den 
Aussagen des Vergleichsvertrages gerecht wird. 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind einschließlich des rechtlichen und fachlichen 
Zusammenhanges zum Rahmenbetriebsplan mit der höheren Landschaftsbehörde 
bereits ausführlich erörtert worden, wobei im Ergebnis keine Bedenken der HLB be
.standen. 

Zunächst kann bestätigt werden, dass aus Sicht des Landes der Buschbell er Wald 
weder als FFH-Gebiet an die EU gemeldet wurde noch dessen Meldung beabsichtigt 
ist, da eine Meldung aus naturschutzfachlicher Sicht, gemessen an den mit der EU 
abgestimmten Bewertungsmaßstäben des Landes NRW, nicht erforderlich ist. 

Sollte aus derzeit nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH
Gebiet zwingend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsver
fahren des Quarztagebaues auslösen, kann ebenfalls bestätigt werden, dass die im 
Vertrag ausführlich dargestellte Maßnahme geeignet ist, einen funktionalräumlichen 
Ausgleich im Sinne der Sicherung des Netzes "Natura 2000" zu erfüllen. 
Ausdrücklich kann daher auch die unter Ziffer I. "Ökologische Bewertung des Pro
jektbereichs Gymnicher Mühle" (o.a. Schreiben der LÖBF) vorgenommene natur
schutzfachliche Einschätzung bestätigt werden. 

Im Auftrag 

Franke· 

Sprechzeiten: 
persönlich: donnerstags von 8:30 -15:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
telefonisch:montags- donnerstags von 8:00 -16:30 Uhr, 

freitags von 8:00- 15:00 Uhr 

Telefon: (0221) 147-0 Zu erreichen mit: Oberweisungen .an LK Köln: 
E-Mail: poststelle@bezreg-koeln.nrw.de DB bis Köln Hbf Deutsche Bundesbank, Filiale Köln 
Internet: http://www.bezreg-koeln.nrw.de U-Bahn Linien BLZ 370 000 00, Kontonummer 370 015 20 

3,4,5,16,18,19 WestLB, DUsseldorf 
bis Appellhofplatz BLZ 300 500 00, Kontonummer 965 60 



22~&9-&5 17:1& BEZ REG KöLN 

Bezirksregierung; 50606 KBin 

Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 

ID=+49 221 1473339 

Bezirksregierung Köln 

Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 
Auskunft erteilt: 
Franke 
Brandt 
lutz.franke@brk.nrw.de 
Zimmer: K 328 ,, 

s.S1/Q1 

50123 Bergheim Durchwahl: (0221) 147-3439/3403 
Telefax: (0221) 147-3339 
Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben): 
51.1 

Patwm: 22.09.2005 

Betr.: Vergleichsvertrag Quarzwerke vom 27.03.2001 und Zusatzvereinbarung-
f"". Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 

Bezug: Ihre Schreiben v. 24.08.2005 und 16.09.2005 (AZ. 61/3) sowie 
Schreiben der LÖBF vom 14.09.2005 (Az. 32-6442-Ba) 

Mit o.g. Schreiben bitten Sie um eine Bestätigung der Aus~agen des Pkt. 2, letzter 
Absatz der Präambel, der Ziff. II und der Ziff. IV des Vergleichsvertrages. 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind einschließlich des rechtlichen und fachlichen 
Zusammenhanges zum Rahmenbetriebsplan mit der höheren Landschaftsbehörde 
bereits ausführlich erörtert worden, wobei im Ergebnis keine Bedenken der HLB be
standen. 

Zunächst kann bestätigt werden, dass aus Sicht des Landes der Suschbeller Wald 
weder als FFH-Gebiet an die EU gemeldet wurde noch dessen Metdung beabsichtigt 
ist, da eine Metdung aus naturschutzfachlicher Sicht, gemessen an den mit der EU 
abgestimmten Bewertungsmaßstäben des Landes NRW, nicht erforderlich ist. 

Sollte aus derzeit nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH
Gebiet zwingend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsver
fahren des Quarztagebaues auslösen, kann ebenfalls bestätigt werden, dass die im 
Vertrag ausführlich dargestellte Maßnahme geeignet ist, einen funktionalräumlichen 
Ausgleich im Sinne der Sicherung des Netzes "Natura 200011 zu erfüllen. 
Ausdrücklich kann daher auch die unter Ziffer I. "Ökologische Bewertung des Pro
jektbereichs Gymnicher Mühle" (o.a. Schreiben der LÖBF) vorgenommene natur
schutzfachliche Einschätzung bestätigt werden. 

Im Auftrag 

(Brandt i.V.) 

Sprechzeiten: Telef~:m: (0221) 147-D Zu ~reichen mit: Oberweisungen an LK Köln: 
persönlich: donnerstags von 8;30 -15:00 Uhr E-Ma1l: postatelle@bezreg.kOGin.nrw.de OB brsl<öln. Hbf Deutsche BundG&bank, Filiale Köln 

und nach Vereinbarung 1 t t ., U-Bah LI 
telefoni~h:montaga- donnere~ags von 8:00 -16:30 Ullr, n erne : hnp:.1www.bezreg-koeln.nrw.do n n~en BlZ 370 000 00, Kontonummer 370 015 20 

3,4,5,16,18.19 WestLB Dllsseldorl 
freitags von 8:00 • 1S:OO Uhr bis Appellhofplatz BL2: ::100 500 00, Kcntonumm~:r SIS5 60 



Derlandrat 
Dezernat IV 

Rhein-Erft"Kreis · Der Landrat · 501~ Bergheim 

Vorsitzende 
des NABU Erftkreis 

Vertrag NABU/Quarzwerke 
Meine Mail vorn 13.09.2005 

Sehrgee~ 

die Vertragsverhandlungen mit dem Verkäufer der Grundstücke Gymnicher 
Mü~le sind soweit abgeschlossen. Es werden rd. 40 Hektar vom Rhein-Erft
Kreis, weitere 40 Hektar vom Erftverband und rd. 1 Hektar vom Mühlenver
band einschließlich der Mühlengebäude U.bemommen. Zusammen mit den 
bereits seit einigen Jahren im Eigentum von Rhein-Erft-Kreis und Erftver
band befindlichen Flächen kann damit ein weiterer großer Schritt zum Bio-· 
topverbund Erftaue angegangen werden'. 
Im Zuge der weiteren Planung und Umsetzung soll das Projekt in Zusam
menarbeit mit dem NABU verfolgt werden. Dafür soll eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet werden, die aus Vertretern des NABU, des Erftverbandes,-

••••••• und des Rhein-Erft-Kreises besteht. Die Arbeitsgruppe 
kann einvernehmlich weitere Teilnehmer, z.B. Vertreter der Bezirksregie
rung, der LÖBF oder des Staatlichen Umweltamtes hinzunehmen. Dies hält 
bereits- eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit den Käufern 
fest. 
Zwischenzeitlich haben sich die Quarzwerke auch bereit erklärt, den noch 

·············~ beizubringen, um den Kaufvertrag zu ermöglichen. Nun bedarf es noch der Zustimmu~g 
des NABU, daß die Vertragsänderung mit den Quarzwerken gemäß der Ih
nen zugegangenen Mail vom 13.09.2005 erfolgt. Sie hatten mir telefonisch 
geschildert, daß .Sie hierzu die erforderlichen Gremien beteiligen werden. 
Ergänzend teile ich Ihnen mit, daß der Verkäufer nur bis zum 2g.og.zoos 

sein Angebot.für den Verkauf der Flächen Gymnicher Mühle aufrechterhält. 
Offensichtlich kann man besorgen, daß durch die ni.cht zu. verhindernde 
aktuelle öffentliche Diskussion ggf. doch noch weitere Interessenten auftre
ten. Ich bitte Sie daher, mir bis spätestens zu dieser Frist das Ergebnis zur 

Datum · 

15.09.2005 

Mein Zeicben 

IV 

Auskunft erteilt 

Herr Kohlmann 

ZimmerNr. 

3-1 

Telefcm 

02271 83-1500 

Fax 
02271 83-2328 

·v 

E-Mail 

manfred.kohlmann@rhein-erft· 
kteis.de 

Hausadresse 

Willy-Brandt-Platz 1 
50126 Bergheim 
Telefon 02271 83.-0 
Fax 02271 83-2300 

Internet 

www.rhein.·erft-kreis.de 
info@rhein-erft-kreis.de 

Postadresse 

50124 Bergheim 

Öffnungszeiten · 

Montag bis Freitag 

o8:oo Uhr bis 12:30 Uhr 
Donnerstag 

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Samstag o8:oo Uhr bis 11:oo Uhr 

(nur Service- und Zulassungsstelle im 
Kreishaus Bergheim) 

Bankverbindungen 

Postbank Köln (BLZ 370 100 so) 
Konto: 10 Sso sos 
Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 
Konto: 142 001 200 

Öffentl. Verkehrsmittel zum Kreishaus 

Bahn: Sergheim und Zieverich 
Bushaltestellen: Am Knüchelsdamm 
undKreishaus ·Weitere Infos: 

www.revg.de oder 02234 1806-o 



Vertragsänderung mit den Quarzwer~en aus der Sicht des NABU zukommen · 
zu lasseri. Zeitlich sollten wir im' Terminplan bleiben· können, da Sie mir in 
unserem Telefongespräch mitteilten, daß Ihr Gremium am 26.og.2oos ta
gen wollte. 
Für Ihre Mühe danke ich Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

rJL 
Kohlmann 
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Q\1QfZW81'ke GmbH - 17 80 • 0.50207 Ft 

-·~~;· 
Rhein-Erft-Kreis, Der Landrat ..... , . 
Kreisplanung und Naturschutz 
z. Hd. Herrn Manfred Kohlmann 
Wlfly-Brandt-Piatz 1 
50126 Bergheim 

Vorab per Totofax 02271-83-2328 

_Te,.,.~e_ro_n _____ (022341 101-122 

·_Te'-let'ax ______ ~) 101·125 

.:;;E-Mai..--,·;;..._ ____ Dr.P..-~.com 

.;:;;U;,:;:nW;,;:;;..;:Z:;:;ele~h;.:::"":.;.__-- ~1/ ~ht- Rl13134 

.-Oatvm~"'------ 05.09.2005 

Ihr Zeictlen 

Vergleichsvertrag Rhei~Erft-Krels I NABU I Quarzwerke GmbH 

Sehr geehrter Herr Kohlmann, 

wir nehmen Bezug auf die geführten Telefonate. 

Wte bereits telefonisch erörtert; sind wir seitens der Quarzwerke bereit, das Projekt Erftaue 
Gymnicher Mühle mit den im Vergleichsvertrag vereinbarten Mitteln zu fördern. Allerdings 
bedürfen die Einzetheiten noch einer weiteren Abstimmung. 

tn juristischer Hinsicht tst erfordertich, dass eine. Nachtragsvereinbarung wm Vergfeichsver
trag geschlossen wird, die wir im Entwurf als Antage beifOgen. WJe Sie aus diesem Entwurf 
ersehen können. bedarf insbesondere die Frage nach dem Vorziehen der Ratenzahfungen 
nOCh der internen PrOfung und Zustimmung unserer Gremien. da sich,- bei einem unter
stellten Kalkulationszins von 4.% - der Zinsnachteil 

Hinsichtlich der Frage der ökologiSchen Bewertung stimmen wir im Grundsatz mit den Aus
fOhrungen in Ziffer 2. des Papiers ,.l;.rft~y~ Gymnieher MUhle - Projektumsetzung" überein. 
Allerdings halten wir ~ von der Einhaltung der Zustandigkeiten her fOr erforderlich, dass 
diese fachliche Bewertung von Seiten der LOSF vorgenommen wird. wobei di$ weiteren 
Au..qagen gemäß Schreiben der LOBF vom 31.08.2005 aus unserer Sicht ebenfalls sehr 
bedeutsam sind. Gerne sind wir bereit. den Entwurf im Vorfeld abzustimmen Dieser fachli
chen Bewertung durch die zustand"rge L06F wäre dann von Seiten der Höheren und der 
Unteren Landschaftsbehörde zuzustimmen. 

Zu den übrigen angesprochenen Fragen sollten wir uns noch einmal kurz telefOnisch ab
stimmen. 

~ 
DIPI .• J<tm. Hor111~er. ~ • Ge«h:ll\ll~ ~., 
Oit'l-l<ltYl Rooe., ~-hk • O.ooiKIII!IIGnrondw C'-'1~ 
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Zusa1zveralnbarung zum Verglalchsvertrag vom ZT.März 2001 

zwischen 

dem Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Willy-Brandt·Pfatz 1. 50126 Bergfleim, vertreten durch 
Herrn Landrat Wemer Stump und Herrn Manfred Kohlmann 
{nachfolgend ,.Rhein-Erff·Krefs" genannt) 

und 

Quarzwerke Geseßschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenweg 40. 5022S Frechen, 
vertreten durch Herrn Horst Grosspeter und Herrn Dr. P~ez-Maletz., 
(nachfolgend" Quarzwerke GmbH" genannt) 

und 

Naturschutzbund Deutschfand, Landesverband NRW e.V. M~lmwrnm:!!n::.tr=~~:!:.e 
OOssetdorf. vertreten durch seinen Vo1rsitz.er~~·· 
aufsrund schriftlicher Vonmacht vom .......... . 
(naChfolgend "NABV genannt). 

1. Samtliehe Vertragsparteien stellen fest, dass das in I. 1. des Vergleichsvet trages vom 
27. März 2001 beschriebene Projekt endgUitig nicht verwirklicht wetden kann, 
nachdem cfie intensiven und ernsthaften BemDhungen der Vertragsparteien um den 
Erwerb der zur Projektrealisierung notwendigen GrundstUcke gescheitert sind 

2. Die Vertragsparteien sind Sich darüber einig, dass das in der Anlage 2 zu diesem 
Vertrag beschriebene Projekt ,.Erftaue Gymnicher Mühle" ein geeignetes Alternativ
Projekt zur Erreichung des Vertragszwecks gemäß I. 2. des Vergleichsvertrages vom 
27. Marz 2001 iSt und den Anforderungen dieser Vertragsbestimmung in vollem 
Umfang genOgt. Insoweit wird auf die als Anlagen 3 bis 5 beigefOgten Stellung
nahmen der Landesanstalt fOr Okologie, Sodenordnung und Forsten, der Bezirksre
gierung Köln, Höhere landschaftsbehOrdel Dez. 51 sowie des Rhe;n-Erft·Kreises 
(Amt für Kreisplanung und Naturschutz) verwiesen. 

3. [unter Gremierworbehalt. nur fOr Dlskusslonszwecke) 
Abweichend von 111. 1 des V~/f#i~h$V~rtrag~$ vom Z7. MQrz 2001 zahlt die Quarz-
m:rk~ GmbH die nach cler noch aus....~ehenden fünf 
Jahresraten von rn ... r1Q.' .. :;~~ 

Betrag bis zum 31.12.2005 an den Rhein-Erft-Kreis.. . I 
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4. Dle Parteien slnd steh einig, dass mit der Gutschrift des in Ziffer 3. dieses Vertrages 
genannten 

...................................... den .................. . 

Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

Quarzwerke Gesellschaft mit beschrankter Haftung 

Naturschutzbund Deutschland. landesverband NRW e.V. 



I 
(Briefkopf LÖBF) 

Rhein-erft-Kreis 
Der Landrat 
Fachbereich 81/3 
50124 Bergheim 

05.09.20()5 

Vergleichsvertrag QuarzwetkeiNABU/Erftkreis- Projekt Erftaue Gymnicher MUhte 
Fachllc:he Beurtelhmg 

Sehr geehrte Damen und Herren • 

. Sie bitten um eine fachliche Be....-tetlung, ob das Projekt Erftaue Gymnicher MOhle gernaß 
Ziffern 1.2 und IV des VergJeichsvertrages Quarzwerke I NABU I Erftkreis vom 27.03.2001 als 
geeignet anzusehen ist · 

I. Ökologische Bewertung des Projektbereichs Erftaue Gymmcher Mühle 

Anstelle des fUr das t=FH-Gebiet Königsdorfer Wald sowie den Sus~hbeller Wald als 
potentielle natOrfiche Vegetation dargestellten .Msiglöckchen-Stieleichen-Hainbuch 
Waldes der Niederrheinischen Bucht" gflt fOr das Projektgebiet Erftaue GymniehQr 
MOhle der (Eschen)-Eichen-Ulmen-Wald westdeutscher Flusstaler als natOrliche Pflan
zengesellschaft Aufgrund fehlender Überflutungen und Grundwasserabsenkungen ist 
jedoch bereits ein Obergang zu Stieleichen-Hainbuchen-Wäldem eingeleitet. 

Hinsichtlich der raumliehen Lage zum Buschbefler Wald kann für den Projektbereich 
Erftaue Gymnlcher Mühle festgestellt werden, dass dieser in etwa so weit entfernt liegt 
wie das ursprangtich geplante Quellgebiet des Gfessener Baches, der sich anerdings in 
einem anderen benachbarten landschaftsraum (LR25 und LR7) befindet For die un
terschiedlichen Waldtypen kann im Grundsatz von einer gleichen Wertigkeit (entspre
chend der gangigen ökologischen Bewertungsverfahren) im jeweiligen landschafts
raum ausgegangen werden. 

Was die Okotogische Wirksamkeit anbelangt können fOr den Projektbereich Erftaue 
Gymnlcher MUhte Im Vergleich zum urspranglichen Plangebiet Glessener Bach folgen
de Aussagen get1 offen werden: 

1. Der Projektbereich liegt in der Hauptachse eines regionalen Bioto~ 
und in einer Kernzone de$ Zielkoozeple$ Natursehutz und La~ tm 
Rhein-Erft-Krets. tm Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
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fOr die ,.Region Kölrf der LOBF vom Dezember 2004 wird im Teil Biotop- und 
. Artenschutz- Rheln-Erlf-Knlfs auf dfe herausragende Bedeutung de$ Erfttale$ 

als Refugial- und Vernetzungsbioto innerhalb des landesweiten Biotopverbun
des hingewiesen. Trotz der Ortlieh massiven anthropogenen Oberfomlungen und 
Belastungen ist das Erfttal ein herausragender Freiraum und Lebensraumkoni
dor. Der Schwerpunkt des planenden und gestaltenden Naturschutzes liegt hier 
laut o.a Fachbeitrag in der Regeneration auentypischer lebensrlume. 

2. Die Zrelflache ist mit ca. 40 ha gr6ßer als die ursprOngrrch geplante Akhe. 
~ichzeitig wird im Rahmen des Gesamtprojektes Elftaue Gymnicher Mühte in 
Kooperation mit dem Erftverband und dem Mühlenverband Rhein-Erft-Rur eine 
Gesamtfläche von Obet 82 ha aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
genommen und in eine naturnahe Folgenutzung OberfUhrt Zusammen mit den 
bereits im Vorfeld von Erftverband und Rhein-Erft..Kreis erworbenen Flachen im 
Umfang von ca. 56 ha und weiteren Flachenankaufen im Rahmen eines geplan
ten vereinfachten ~igungstterfahrens wird das gesamte Erfttal zwischen 
dem NSG Kerpener Broich. Schloss TOmich und Schloss Gymnlch von ca. 200 
ha im Sinne einer WlederhetStellung des ursprüng1ichen Auenchalakters um-
gestaltet. Die Zielvorstellungen dieser Planung sind im Entwicklungskonzept dar- V 
gestellt. 

;3. Die Umsetzung der im o.a. Vergleichsvertrag festgelegten Maßnahmen in der 
Erftaue Gymnicher Mühle stellt damit den Ausgangspunkt und l<ristalrJSationskem 
für ein BOndei weiterer raumwirksamer Maßnahmen dar und schafft gleichzeitig 
Grundlagen und Realisierungsansatze fOr eine sinnvolteund daUerhafte Koope- · 
rationzwischen Erftverband, MOhlenverband, NABU, Rhein-Erft-Kreis und weite
ren Partnem. 

11. Beurteilung de& funktionalen Ausgle~ 

Mit der erfolgten Nachmeldungvon FFH- und Vogelschutzgebieten bis Ende des Jah
res 2004 an die EU-Kommission ist die Landesregierung der Auffassung, dass die 
Verpflichtung zur Meldung von FFH- und Vogelschutzgebie nach naturschutzfachli
chen Kriterien grundsatzlieh abgeschlossen ist. Es wird bestatigt, dass der Buschbeller 
Wald nicht als FFH-Gebiet an die'EU gemeldet wurde. 

Sollte aus derzeitig nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH
Gebiet zwingend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsverfah
ren des Quarzsandabbaues auslösen (der Rahmenbetriebsplan ist planfestgestent). 
kann bestätigt werden. dass die mittels Zusatzvereinbarung zum Vergleichsvertrag 
umzusetzende Maßnahme geeignet ist einen funktionalen Ausgfeich im Sinne der Si
cherung des Netzes .NA TURA 2oocr zu erfOHen. 

Der Raum hat ein hohes ökologisches Entwicklungspotenzial und ist ein wichtiger Bau
stein Jn seiner Funktion als Vemetzungselement in der heutigen Erftaue. Die aner
kannten Maßnahmen in der Erftaue bei Gymnieh eröffnen die Möglichkeit. insbesonde
re zur Optimien,.mg des land~$Weiten Biotopverbundes einen Seitrag ;u lemen. 

Mit freundliehen GrOßen 
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Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten 

Nordrhein - Westfalen 

I:.OBF NRW. Postfach 10 10 52. 45610 Recklini'P'""lfl''"""'-~--:---::::-:---... Dienstgebliude 

Rhein-Efft-Kreis . Rhein-Erft-Kreis Castroper Str. 30 

Kreisplanung und Naturschutz . 1 3. SEP. 200S 45665 Recklinghawien 
Willy-Brandt-Platz 1 Internet http://www.Ioebf.nrw.de 

Cctr Lll'l\.. .Jt Bearbeiter/in Herr BaUibann 

50126 Bergheim '-===---..;.....;.:"..._;_) Telefon· (02361) 305-1 
Durchwahl (02361) 305-299 
Telefax (02361) 305- 323 
e-mail dezcmat35@loebf.nrw.de 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom ·Mein Zeichen Datum 

32/5-Ba/Pe 08.09.2005 

Vergleichsvertrag Quarzwerke 
· Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ergänzung zu meinem Schreiben vom 31.08.2005 bestätige ich aus ~achlicher Sicht die im 

Schreiben des Kreises (Az. 6113) vom 24.08.2005 unter Ziffer 2 vorgenommene "Ökologische 
. ' 

Bewertung des Projektbereiches Erftaue Gymnicher Mühle". 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

~J~ ., 
(Baumann) 



Landesanstalt für Ökolo~e, Bodenordnung unforst~e:-:------~ 
Nordrhein-Westfalen ~ .,,< .· .. ,, :•. ·";r, .. :z 

· 0 2. SEP. 2005 
LÖBF NRW. Postfach 10 10 52. 45610 Recklinghausen Dienstgebäude .A.P 

Rhein-Erft-K.reis 
Der Landrat 61/3 

40 
Castroper Str. 30 __ Oc_.__...J-_-'---1----1 

45665 Recklinghausen 

.....--·--; ..-.::E·~.rft~:-:K:-:r-:e::is:l:ntemet http://www.loebf.nrw.de 
Rhetn- • earbeiter/in Herr Bawnann 

50124 Bergheim 
j - 2. Sep. 2005 · elefon (02361) 305- o 
~ I urchwahl (02361) 305- 299 
- Der Landrat ., elefax (02361) 305-323 

L e-mail dezernat32@loebf.nrw.de 

' \ 
\ 
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datwn 

24.08.2005 32-6442-106 Ba/Sw 31.08.2005 

Vergleichsvertrag Quarzwerke- Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit o. g. Schreiben bitten Sie um eine Bestätigung der Aussagen zu Punkt 2, letzter Absatz der 
Präambel und der Ziff IV des Vergleichsvertrages. 

Mit der etfolgten Nachmeldung von FFH- und Vogelschutzgebieten bis Ende des Jahres 2004 an 
die EU-Kommission ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Verpflichtung zur Meldung 
von FFH- und Vogelschutzgebieten nach naturschutzfachlichen Krit~rien grundsätzlich abge
schlossen ist. Es wird bestätigt, dass der Buschheller Wald nicht als FFH-Gebiet nicht an die EU 
gemeldet wurde. · 
Sollte aus derzeitig nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH-Gebiet zwin
gend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsverfahren des Quarzsandab
baues auslösen (der Rahmenbetriebsplan ist planfestgestellt), kann bestätigt werden, dass die im 
Vertrag dargestellte Maßnahme geeignet ist, einen funktionalen Ausgleich im Sinne der Sicherung 
des Netzes "NATURA 2000" zu erfiillen. 

Anmerkung: Die anerkennbaren Ersatzmaßnahmen in der Erftaue bei Gymnich eröffnen die Mög
lichkeit insbesondere zur Optimierung des landesweiten Biotopverbundes einen Beitrag zu leisten. 
Der Raum hat ein hohes ökologisches Entwicklungspotential und ist ein wichtiger Baustein in sei
ner Funktion als Vernetzungselement in der heutigen Erftaue. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

'(\ l'·i· ('I~ ~~. 
\/ v---.....~ 

(Bauman ') 

Zu erreichen ab HbfRecklinghausen mit den Buslinien 213,230,232,233,235-237 bis Haltestelle "Neue Philharmonie" 

V 
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Bezlrksreglerung, 50606 Köln 

Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 

50123 Bergheim 

40 Bezirksregierung Köln 

rat ' 

Kopie'! Ii II 

Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 
Auskunft erteilt:. 
RD Franke 

lutz.franke@bezreg-koeln.nrw.de 

Zimmer: K 328 
Durchwahl: (0221) 147-3439 
Telefax: (0221) 147-3339 
Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben): 
51.1-

Datum: 30.08.2005 

Betr.: Vergleichsvertrag Quarzwerke -Projekt Erftaue Gymnicher Mühle / 
Bezug: Ihr Schreiben v. 24.08.2005 (AZ 61/3) 

Mit o.g. Schreiben bitten Sie um eine Bestätigung der Aussagen des Pkt.' 2, letzter 
Absatz der Präambel und der Ziff. IV des Vergleichsvertrages. 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind einschließlich des rechtlichen und fachlichen 
Zusammenhanges zum Rahmenbetriebsplan mit der höheren Landschaftsbehörde 
bereits ausführlich erörtert worden, wobei im Ergebnis keine Bedenken der HLB be
standen. 

Zunächst kann bestätigt werden, dass aus Sicht des Landes der Buschbell er Wald 
weder als FFH-Gebiet an die EU gemeldet wurde noch dessen Meldung beabsichtigt 
ist, da eine Meldung aus naturschutzfachlicher Sicht, gemessen an den mit der EU 
abgestimmten Bewertungsmaßstäben des Landes NRW, nicht erforderlich ist. 

Sollte aus derzeit nicht erkennbaren Gründen eine zukünftige Einstufung als FFH
Gebiet zwingend sein und damit rechtliche Folgewirkungen auf die Zulassungsver
fahren des Quarztagebaues auslösen, kann ebenfalls bestätigt werden, dass die im 
Vertrag ausführlich dargestellte Maßnahme geeignet ist, einen funktionalräumlichen 
Ausgleich im Sinne der Sicherung des Netzes "Natura 2000" zu erfüllen. 

i.A. 

(f;-._4_ 
Franke 

Sprechzeiten: Telefon: (0221) 147-0 Zu erreichen mit: 
persönlich: donnerstags von 8:30-15:00 Uhr E-Mail: poststelle@bezreg-koeln.nrw.de OB bis.Köln Hbf 

und nach Vereinbarung Internet: http://wwvv.bezreg-koeln.nrw.de U-Bahn Linien 
telefonisch: montags- donnerstags von 8:00" 16:30 Uhr, 3,4,5,16,18,19 

freHags von 8:00 - 15:00 Uhr bis Appellhofplatz 

Überweisungen an LK Köln: 
Deutsche Bundesbank, Filiale Köln 
BLZ 370 000 oo; Kontonummer 370 015 20 
WestLB, DOsseidorf 
BLZ 300.500 00, Kontonummer 965 60 



Rhein-Erft-Kreis · 
Der Ausschussvorsitzende 

Rhein-Erft-Kreis 
•. , . r.;:: '·.:·, ".,i:~!~·".~'"~ und Naturschutz 

NIEDERSCHRIFT 

\ 2 9. AUG. 2005 zur Sitzung des 

! Liegenschaftsausschusses 

am Mittwoch, den 24-08.2oos, 

im R~thaus der Stadt Frechen, Johann-Schmitz-Platz 1-3 

Sitzungsbeginn: 16:oo Uhr 

Ausschussvorsitzen der: 

Anwesend: 

CDU 
Mitglied: 
Mitglied: 
Mitglied: 
Mitglied: 
Mitglied: 
Sachkundige Bürgerin: 
Sachkundiger Bürger: 
Stellv. sachkundiger Bürger: 

SPD 
Mitglied 
Mitglied: 
Mitglied: 
Mitglied: 
Mitglied: 
Sachkundiger Bürger: 

GRÜNE 
Mitglied: 

FDP 
Sachkundiger Bürger: 

Verwaltung: 

Sitzungsende: 17:20 Uhr 

Nießen, Jakob 

Nießen, Jakob 
Grebe, Karl-Heinz 
Hein, Gregor 
Meier,Jöm 
Schmalen, Michael 
Becker, Ellen 
Volland, Hans Ulrich 
Schäfer, Friedrich 

Hunke, Paul-Dieter 
Bubacz, Hans-Joachim 
Reinkemeier, Ernst 
Uebach, Rölf 
Wagner, Anton Richard 
Nobis, Olaf 

Wamecke, Rüdiger 

Friedrich, Altred 

Herr Geusen (61), Frau Syree (65/2), Herr Selbst (65/2) 

V 
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Niederschrift: Sitzung des Liegenschaftsausschusses am 24.08.2005 

9· Grunderwerb im Rahmen " RegieGrün Rhein-Erft "·; 
Projekt: Gymnicher Mühle 

262/2005 

Seite -7-

Liegenschaftsausschuss 24-08.2005 Einstimmig, o Enthaltung(en) 

Kreisausschuss o8.og.2oos 

Kreistag 15.09.2005 

Beschlussvorschlag: 

1. Für das im Rahmen von RegieGrün Rhein-Erft zu realisierende Projekt "Erftaue Gym
nicher Mühle" und die Durchführung des landschaftsplanes 5 "Erfttal Süd" erwirbt der 
Rhein-Erft-Kreis aus dem Eigentum des1 5 5 ·I J " ' ' jq § '1 ' 

1 g - 3 

I I 5 7 te Grundfläche von ca. 40,1i a zu Üen nachstehenden 
Konditionen: 

Der Kaufpreis beträgt 

ATie mit dem Kaufvertrag und seiner Beurkundung verbundenen Kosten, einschließlich 
der Grunderwerbsteuer, trägt der Rhein-Erft-Kreis. 

Der Kaufpreis ist fänig und zahlbar innerhalb von 14 Tage:n, nachdem der Notar den 
Vertragsbeteiligten das Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen schriftlich mitgeteilt 
hat. 
Die Grunderwerbskosten insgesamfbetrag•••••••t>. 

2. Zur Finanzierung dieser Maßnahme stimmt der Kreistag einer überplanmäßigen 
Ausgabe gemäß § 82 GO NW im Vermögenshaushalt 2005 bei HSt. 2.360.9321 "Grund
erwerb einschließlich Nebenkosten für Ersatzma~ § sLG aufgrund eine.s 
Vergleichsvertrages" (Budget 61009) in Höhe v--

Verwaltungsseitig erläutert Herr Selbst sehr ausführlich die komplexe Grunderwerbs
angelegenheit und geht hierbei auch detailliert auf die finanziellen Gegebenheiten ein. 
Ergänzend hierzu beantwortet Herr Geusen aus naturschutzfachlicher Sicht Fragen ver
schiedener Ausschussmitglieder. 

Die Herren Nießen und Schmalen (beide CDU) bedanken sich ausdrücklich für die um
fassenden Verwaltungsausführungen und schließen sich den Darlegungen vollinhalt
lich an. 

Für ihre jeweilige Fraktion geben die Herren Grebe {CDU), Hunlce {SPD), Friedrich (FDP) 
und Warnecke (GRÜNE} äußerst positive SteTiungnahmen zu dem Erwerbsvorhaben und 
der Vorgehensweise. der Verwaltung ab. · 

Beratungsergebnis: 

Der Liegenschaftsausschuss beschließt auf Antrag der SPD-Fraktion 
dennoch, die Grunderwerbsangelegenheit, insbesondere wegen ih
rer Bedeutsamkeit und Größenordnung, ohne Beschlussempfehlung 
an den KA und KT zu verweisen. 
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10. Mitteilungen der Verwaltung 

Keine 

n. Mitteilungen des Vorsitzenden 

Keine 

-~ 

12. Anfragen 

Keine V 

V 



Derlandrat 

61/3 Amt für Kreisplanung 

Rbein·Erft·Kreis · Der Landrat · 61/3 · 50124 Bergheim 

Bezirksregierung Köln 
Höhere Landschaftsbehörde/Dez. 51 
Herrn Franke 
50606 Köln 

Vergleichsvertrag Quarzwerke- Projekt Erftaue Gymnicher Mühle 

Sehr geehrter Herr Franke, 

bezugnehmend auf den gemeinsamen Besprechungstermin vom 
18.11.2004 im Kreishaus· in Bergheim schicke ich Ihnen einen Sachstands
übersicht bzw. eine Datenzusammenstellung zum Thema Umsetzung des 
Vergleichsvertrags Quarzwerke GmbH im Projektbereich Erftaue Gymni
cher Mühle. 
Der Kaufvertrag ist inzwischen fast unterschriftsreif, der Kreistag wird vor
aussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 15.09.2005 den Erwerb be
schließen. Voraussetzung für die Bereitstellung der Mittel ist in jedem Fall 
die Zustimmung der Quarzwerke und des NABU. Der NABU ist mit der Al
ternative Erftaue bereits einverstanden, die Quarzwerke im Grundsatz 
ebenfalls, jedoch möchten sie ( verständlicherweise) aus "Sicherheitsgrün
den" entsprechend der Vertragsvereinbarung eine klare Zustimmung der 
Höheren Landschaftsbehörde und auch der LÖBF zu dieser Maßnahme 
und die Anerkennung als "vorgezogene Ersatzmaßnahme" im Falle einer 
eventuellen FFH-Einstufung des Buschbeller Waldes. Ich habe eine ent
sprechende Formulierung unter Punkt 2, letzter Absatz, bereits angefügt. 

Ich möchte Sie daher bitten, mir eine verbindliche Bestätigung zuzuschi
cken, die geeignet ist, die (Rest-)Bedenken der Quarzwerke GmbH zwei
felsfrei auszuräumen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~-· 
~'~ 

Anlagen: 
Sachstand/Datenzusammenstellung zum Projekt 
Erftaue Gymnicher Mühle 
Entwicklungskonzept Erftaue Gymnicher Mühle · 
Kopie des Vergleichsvertrages 

Datum 

24-08.2005 

Mein Zeichen 

61/3 

Auskunft erteilt 

HerrGeusen 

ZimmerNr. 

3·94 

Telefon 

02271 83·4223 

Fax 

0227183··2344 

E-Mail 

heinz.geusen@rhein-erft-kreis.de 

Hausadresse 

Willy-Brandt·Platz 1 
50126 Bergheim 
Telefon 02271 83·0 

Fax 02271 83-2300 

Internet 

www.rhein-erft·kreis.de 
info@rhein·erft·kreis.de 

Postadresse 

50124 Bergheim 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag 
o8:oo Uhr bis 12:30 Uhr 
Donnerstag 

14:00 Uhrbis 18:oo Uhr 
Samstag o8:oo Uhr bis n:oo Uhr 

(nur Service- und Zulassungsstelle im 
Kreishaus Bergheim) 

Bankverbindungen 

Postbank Köln (BLZ 370 100 50) 
Konto: 10 850 sos 

Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 
Konto: 142 001 200 

Öffentl. Verkehrsmittel zum Kreishaus 

Bahn: Berghelm und Zieverich 
Bushaltestellen: Am Knüchelsdamm 
und Kreishaus ·Weitere Infos: 
www.revg.de oder 02234 1806-o 



Erftaue Gymnicher Mühle 
- Projektumsetzung -

1. Vergleichsvertrag Quarzwerke GmbH, NABU Rhein-Erft, Rhein-Erft-Kreis 

Vertragspartner sind die Quarzwerke GmbH, der NABU und der Rhein-Erft-Kreis. 

Der Vergleichsvertrag vom 27.03.2001 regelt gern. Ziff. 1.1 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Planfeststellungsverfahren zum Rahmenbetriebsplan fOr den Quarzsandtagebau Frechen. 
Die im Vertrag beschriebene Maßnahme zur landschaftlichen Entwicklung einer ca. 30 ha großen 
Fläche in Glassen kann trotz intensiver Bemühungen wegen fehlender Bereitschaft der EigentOmer 
nicht verwirklicht werden. FOr diesen Fall sieht der Vergleichsvertrag gern. Ziff. 1.2 vor, die Maßnahme 
im Benehmen mit dem NABU in gleichwertigem Umfang und im räumlichen Bezug zum Königsdorfer 
Wald anderweitig zeitnah zu verwirklichen. 

An läßlich der Besprechung der Vertragspartner am 18.11.2004 wurde einvernehmlich festgehalten, 
dass von den drei erörterten Varianten Fischbachkippe, Villahang bei BrOhl und Gymnicher MOhle die 
letztgenannte als geeignete Ersatzmaßnahme verfolgt werden soll. Hierzu gaben auch die Vertreter 
der Höheren Landschaftsbehörde (Bezirksregierung Köln) und Landesanstalt fOr Ökologie, V 
Bodenordnung und Forsten NRW (LÖBF) positive Stellungnahmen ab. Der Rhein-Erft-Kreis wurde 
beauftragt, entsprechende GrundstOcksverhandlungen aufzunehmen. 

2. Ökologische Bewertung des Projektbereichs Erftaue Gymnicher Mühle 

Anstelle des fOr das FFH-Gebiet Königsdorfer Wald sowie den Buschheller Wald als potentielle 
natürliche Vegetation dargestellten Maig/(Jckchen-Stieleichen -Hainbuchenwald der Niederrheinischen 
Bucht gilt fOr das Projektgebiet Erftaue Gymnicher MOhle der (Eschen-)Eichen-Uimenwald 
westdeutscher Flusstäler als natürliche Pflanzengesellschaft. Aufgrund fehlender Überflutungen und 
Grundwasserabsenkungen ist jedoch bereits ein Übergang zu Stielelchen-Hainbuchenwäldern 
eingeleitet. 

Hinsichtlich der räumliche Lage zum Buschheller Wald kann fOr den Projektbereich Erftaue Gymnicher 
MOhle festgestellt werden, das dieses in etwa so weit entfernt sind wie das ursprünglich geplante 
Quellgebiet des Glessener Baches, sich allerdings in einem anderen, benachbarten Landschaftsraum 
(LR25 statt LR7) befindet. FOr die unterschiedlichen Waldtypen kann im Grundsatz von einer gleichen 
Wertigkeit (entsprechend der gängigen ökologischen Bewertungsverfahren) im jeweiligen 
Landschaftsraum ausgegangen werden. 

Was die ökologische Wirksamkeit anbelangt können fOr den Projektbereich Erftaue Gymnicher MOhle 
im Vergleich zum ursprOnglichen Plangebiet Glessener Bach folgende Aussagen getroffen werden: 

1. Der Projektbereich liegt in der Hauptachse eines regionalen Biotopverbundes und in einer 
Kernzone des Zielkonzeptes Naturschutz und Landschaftspflege im Rhein-Erft-Kreis. 
Im Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege fOr die "Region Köln" der LÖBF vom 
Dezember 2004 wird im Teil Biotop- und Artenschutz- Rhein-Erft-Kreis auf die herausragende 
Bedeutung des Erfttales als Refugial- und Vernetzungsbiotop innerhalb des landesweiten 
Biotopverbundes hingewiesen. Trotz der örtlich massiven anthropogenen Überformungen und 
Belastungen ist das Erfttal ein herausragender Freiraum und Lebensraumkorridor. Der Schwerpunkt 
des planenden und gestaltenden Naturschutzes liegt hier laut o.a. Fachbeitrag in der Regeneration 
auentypischer Lebensräume. 

2. Die Zielfläche ist mit ca. 40 ha etwa 10 ha größer als die ursprünglich geplante Fläche. Gleichzeitig 
wird im Rahmen des Gesamtprojektes Erftaue Gymnicher MOhle in Kooperation mit dem Erftverband 
und dem eine Gesamtfläche von Ober 82 ha aus der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung genommen und in eine naturnahe Folgenutzung OberfOhrt. Zusammen 
mit den bereits im Vorfeld vom Erftverband und Rhein-Erft-Kreis erworbenen Flächen im Umfang von 
ca. 56 ha und weiteren Flächenankäufen im Rahmen eines geplanten vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahren Wird das gesamte Erfttal zwischen dem NSG Kerpener Broich, Schloss 



TOmich und Schloss Gymnich mit einer Gesamtfläche von ca. 200 ha im Sinne einer 
Wiederherstellung des ursprünglichen Auencharakters umgestaltet. Die Zielvorstellungen dieser 
Planung sind in einem ersten Entwurf in dem beigefügten Entwicklungskonzept dargestellt. 

3. Die Umsetzung der im o.a. Vergleichsvertrag festgelegten Maßnahmen in der Erftaue Gymnicher 
Mühle stellt damit den Ausgangspunkt und Kristallisationskern fOr ein BOndei weiterer raumwirksamer 
Maßnahmen dar und schafft gleichzeitig Grundlagen und Realisierungsansätze für eine sinnvolle und 
dauerhafte Kooperation zwischen Erftverband, • I NABU. Rhein-Erft-Kreis und weiteren 
Partnern. 

Die Untere Landschaftsbehörde des Rhein-Erft-Kreises, die Höhere Landschaftsbehörde (Dez.51, 
Bez.reg. Köln) und die LÖBF werten entsprechend Abs. IV. in Verbindung mit Abs.l.2.des 
Vergleichsvertrages vom 27.3.2001 die Maßnahmen im Bereich der Erftaue Gymnicher Mühle als 
hinreichende Maßnahme zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes 
"Natura 2000" im Sinne des§ 19 c Abs. 5 BNatSchG, (auch unter ergänzender Berücksichtigung der 
Festlegungen des Rahmenbetriebsplanes), fOr den Fall, dass der BuschbaUer Wald künftig als FFH
Gebiet eingestuft und gemeldet wird. 

3. Grunderwerb Gymnicher Mühle 

Die. GrundstOcksfläche umfaßt ca. 83 ha einschl. der denkmalgeschützten Hofiebäude der GiiWcher 
Mühle. Eigentümer sind die .........-..und 2 1 S!i!Si I 2 3 . . 
Der Verkäufer betreibt einen ~f. 

Da der Kreis bereits in vorausgegangenen Jahren mit dem Erftverband in der Nachbarschaft 
GrundstOcksankäufe umgesetzt hatte, wurden Gespräche mit dem Wasserverband geführt. Im Zuge 
der Umsetzung der EG-Gewässerrichtlinie sind Verbesserungen an der Erft erforderlich, die der 
Erftverband u.a. Ober Grunderwerb im Bereich Gymnicher Mühle ermöglichen will. Da weder Kreis 
noch Erftverband aufgrund ihrer Aufgaben Interesse an den Hofgebäuden haben, wurde der 
Mühlenverband Rhein-Erft-Rur e.V. (Vorsitzender: Landrat des Rhein-Erft-Kreises) in die Gespräche 
erfolgreich einbezogen. Der Verband sieht in einer Beteiligung die Möglichkeit des Erhalts und der 
Wiederherstellung der denkmalgeschützten Mühle. Damit besteht zum ersten Mal die Chance der 
Bewahrung eines wichtigen Bereichs der Kultur- und Siedlungsgeschichte im Kreisgebiet Nach dem 
Erwerb sei es möglich, das bislang als Grundidee bestehende Konzept der Sanierung der baulichen 
Anlagen und der künftigen Nutzung weiter auszugestalten. 

Der Erftverband (mit einem Anteil von ca. 42ha), der Rhein-Erft-Kreis (40 ha) und •••••• 
(ca. 1 ha einschl. Hofgebäude) bildeten eine Verhandlungsgemeinschaft. 

Am 24.06.2005 wurde mit Vertretern des Vorstands des NABU das Zwischenergebnis erörtert. Die 
Vertreter des NABU erklärten, dass u.a. die Erzielung von 40 ha statt 30 ha gemäß Vergleichsvertrag, 
die Verbindung mit dem Kauf des Erftverbandes und die ökologische Gesamtschau zu einer positiven 
Wertung fQhre. Dem Vorschlag des NABU, bei der weiteren landschaftlichen Planung beteiligt zu 
werden, stimmte der Kreis zu. Die Vorsitzende des NABU erklärte, sie wolle kurzfristig den Vorstand 
des Umweltverbandes zusammenrufen um Ober das Verhandlungsergebnis zu berichten und einen 
positiven Beschluß Ober die damit erfolgreiche Umsetzung des Vergleichsvertrages herbeizuführen. 
Ein positiver Beschluss des Vorstands des NABU liegt zwischenzeitlich vor. 

4. Finanzierung 

~n mit dem Verkäufer wurden am 23.06.2005 mit einer Kaufsumme Ober alles von 
..._.....,geschlossen. 

Dem Erftverband, der mit einem Betrag vo eteiligt ist, liegt fOr seinen Anteil ein 
rechtskräftiger Bewilligungsbescheid des Landes NRW vor. Der Erftverband erklärte, dass wegen der 
Haushalt~situation im Land NRW der ~pschluß des GrundstOckkaufgeschäftes im 2.Halbjahr 2005 
getätigt sein muss. 

• ••• Or Grundfläche mit Hofgebäuden übernimmt, bemüht sich 
z.Z. mit Aussicht auf Erfolg um seinen Anteil. 



Gemäß Ziff. 11.1 kauft den Quarzwerken GmbH zu 
Vergleichsvertrag 111.1. Bisher 

oF. ...... r .... ,.. ... ist es erforderlich, dass die 
leistenden 
sind 50% der Zahlungen eingegangen. FOr den Abschluß des 
Restzahlung erfolgt. 

Zwischen Verkäufer und Verhandlungsgemeinschaft wurde die Erarbeitung eines 
Kaufvertragsentwurfs vereinbart. 

5. Datenübersicht 

FFH-Gebiet /NSG Kerpener Broichl 
LB Gymnicher MOhle + Kl. Erft (Biotopkataster)/ 
Aufforstungen im Rahmen des Waldvermehrungsprogramms (ca. 
30 ha Wiesenflächen .... 

6. Entwicklungskonzept Erftaue Gymnicher Mühle - Entwurf -
(s. Anlage) 

V 



Derlandrat 
61/3 Amt für Kreisplanung · 

Rbetn-Erft·Kreis · Der Landrat· 61/3 · 50124 Bergheim 

Landesanstalt für Ökologie , Bodenordnung und 
Forsten, Dezernat 32 -. 
Herrn Baumann 
Castroper Str. 30 
45665 ReckHnghausen 

Vergleichsvertrag Quarzwerke- Projekt Erftaue Gymnicher Mühle . 

Sehr geehrter Herr Baumann, 

bezugnehmend auf den gemeinsamen Besprechungstermin vom 
18.11.2004 im Kreishaus in Bergheim schicke ich Ihnen einen Sachstands
Obersicht b:zW. eine Datenzusammenstellung zum Thema Umsetzung des 
Vergleichsvertrags Quarzwerke GmbH Im Projektbereich Erftaue Gymni
cher MOhle. ; 
Der Kaufvertrag ist inzwischen fast unterschriftsreif, der Kreistag wird vor
aussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 15.09.2005 den Erwerb be- · 
schließen. Voraussetzung für die Bereitstellung der Mittel ist in jedem Fall 
die Zustimmung der. Quarzwerke und des NABU. Der NABU ist mit der Al
ternative Erftaue bereits einverstanden, die Quarzwerke im Grundsatz 
ebenfalls, jedoch möchten sie (verstandlicherweise) aus "SicherheitsgrOn-· 
den• entsprechend der Vertragsvereinbarung eine klare Zustimmung der 
Höheren Landschaftsbehörde und auch der LÖBF zu dieser Maßnahme 
und die Anerkennung als •vorgezogene Ersatzmaßnahme" Im Falle eine~ 
eventuellen FFH-Einstufung des Buschbeller Waldes. Ich habe eine ent
sprechende Formulierung unter Punkt 2, letzter Ab~atz, bereits angetogt. 

Ich möchte Sie daher bitten, mir eine verbindliche Bestätigung züzuschi
cken, die geeignet ist, die (Rest-)Bedenken der Quarzwerke GmbH zwei
felsfrei auszuräumen. 

Mit freundlichen GrOßen 

~-------· ~n 

Anlagen: 
Sachstand/Datenzusammeristelhmg zum Projekt 
Erftaue Gymnicher Mühle 

: - Entwicklungskonzept Erftaue Gymnicher Mühle 
Kopie des Vergleichsvertrages 

:\1 • 
. ·~·~ ... 

Datum 

24-08.2005 

Mein Zeichen 

61/3 

Auskunft erteflt 

Herr Cieusen 

ZtmmerNr. 

3-94 

Telefon 

0227183·4223 

Fax 

0227183-2344 

E·Maß 

hefnz.geusen@rhefn-erft-~s.de 

Hausadresse. 

· · Wffiy-Brandt·Platz 1 
50126 Bergheim 
Telefon 02271 83-o 
Fax 02271 83-2300 . . 

Internet 

www.rhefn-erft-ltreis.de 
fnfo@rhein-erft-ltrefs.de 

Postadresse 

501:24 Bergheim 

· öffnungszetten · 

Montag bis Freitag 
o8:oO Uhr bis 12:30 Uhr 
Donnerstag 
14:00 Uhr bis 18:oo Uhr 
Samstag o8:oo Uhr bis n:oo Uhr 
(nur Service- und ZulassungssteHe im 
KreiShaus Bergheim) 

Bankverbindungen 

Postbank Köln (BLZ 370 100 so) 
. Konto: 10 Sso sos 

Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 
Konto: 142 001 :zoo 

Öffentl. Verkehrsmittel zum Kreishaus 

Bahn: Bergheim und Zleverich 
Bushaltestenen: Am Knüchelsdamm 
und Kreishaus " Weitere Infos: 
www.revg.de oder 02234 1806-o 



Rhein-Erft-Kreis 
Derlandrat 

Antragsteller: 
Datum: 
Aktenzeichen: 
Zuständige Organisationseinheit: 

Beratungsfolge 
Liegenschaftsausschuss 
Kreisausschuss 
Kreistag 

Tennin 
24-08.2005 
o8.o9.2005 
15-09.2005 

Grunderwerb im Rahmen " RegioGrün Rhein-Erft" ; 
PTojekt: Gymnicher Mühle 

Beschlussvorschlag: 

Beschlussvorlage 
- nicht öffentlich -
Drucksache 262/2005 

12.08.2005 
65/2 Se 
65/2 Kfm. Gebäudemanagement 

Bemerkungen 
TOPg 
TOP 
TOP 

1. Für das im Rahmen von RegieGrün Rhein-Erft zu realisierende Projekt "Erttaue Gymnicher 
Mühle" und die Durchführung des landschaftsplanes 5 "Erfttal Süd" erwirbt der Rhlelilni-Eiirft.-
Kreis aus dem Eigentum des 1 P -
Co.KG eine Grundfläche von ca 40,18 ha zu den nachstehenden Konditionen: 

Der Kaufpreis beträgt 

Alle mit dem Kaufvertrag Und seiner Beurkundung verbundenen Kosten, einschließlich der 
Grunderwerbsteuer, trägt der Rhein-Erft-Kreis. 

V 

Der Kaufpreis ist fällig und zahlbar innerhalb von 14 Tagen, nachdein der Notar den Vertragsbe-
teiligten das Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen schriftlich mitgeteilt hat. V 

Die Grunderwerbskosten insgesamt betrage••••••• 

2. Zur Finanzierung dieser Maßnahme stimmt der Kreistag einer überplanmäßigen Ausgabe ge
mäß § 82 GO NW im Vermögenshaushalt 2005 bei HSt. 2.360.9321 "Grunderwerb einschließlich 
Nebenkosten für Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 LG aufgrundeines Vergleichsvertrages" (Budget 

61009) in Höhe VO'···--
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Sachdarsteßung: 

Bereits in Beantwortung einer Anfrage der CDU-Kreistagsfraktion vom 26.08.2004 hat die Verwal
tung durch Mitteilungsvorlage vom 02.09.2004- DR 267/2004- die vielschichtige Bedeutsamkeit 
des Erftauegebietes dargelegt Im Einzelnen wurde hierbei verwaltungsseitig auch auf die Planab
sicht, ein großflächiges Naturerlebnisgebiet zwischen dem Schlosspark Gymnich und dem 
Schlosspark Tümich in Anknüpfung an die alte Kulturlandschaft der Erftaue zu schaffen und zu 
manifestieren, eingegangen. Zur Realisierung dieses Planziels konnten der Rhein-Erft-Kreis und 
der Erftverband in den vergangenen Jahren bereits rund 43 ha Ackerland und Brachflächen aus 
dem ehemaligen Golfplatzgelände erwerben. 

Die Landschaftsplanung sieht die Einbindung von Naturschutz- und Entwicklungsmaßnahmen in 
den kulturhistorisch bedeutenden Raum zwischen den beiden Schlössern der Erftaue vor. Schloss 
Gymnich und Schloss Tümich sind von Landschaftsparks umgeben, die in ihrer Komposition von 
Freiräumen, Blickachsen, Ein- und Durchblicken vielfältigste Raumeindrücke erzeugen. Die Lage
beziehung zueinander wird durch die auf halbem Weg an der Kleinen Erft gelegene Gymnicher 
Mühle· verstärkt Sie gilt als ein wichtiges Bindeglied im Verbund der Erftmühlen. 
Neben den vielen dendrologischen Besonderheiten beider Parks erfolgt insbesondere durch die 
Lindenallee zur Gymnicher Mühle eine ökologische und landschaftsästhetische Anreicherung des 
Planungsraumes. Mit der Neugestaltung der ehedem ackerbaulich genutzten Flächen sollen diese 
Beziehungsgefüge zwischen den vorhandenen kulturell bedeutenden Bauten mit ihren auch für 
die Naherholung wichtigen Parkanlagen aufgegriffen werden. 

Planerische Ausgangspunkte für Entwicklungsmaßnahmen sind die verschiedenen Achsen, die 
sich einerseits durch die räumlichen Beziehungen zwischen den beiden Schlossbauten und der 
Mühle ergeben und andererseits durch den Verlauf der Erft geprägt werden. An ihr orientierten 
sich sowohl die historischen Verkehrswege und die Siedlungsentwicklung und konzentriert sich 
auch ein landesweit bedeutsamer Biotopverbund aus Auwald- und Grünlandrelikten. Diese Be
sonderheit wird auch durch die Aufnahme der Erft in das Gewässerauenprogramm des Landes 
NW dokumentiert 

So stellt das Projekt Erftaue Gymnicher Mühle eine in sich geschlossene Maßnahme dar. Sie ist 
jedoch eingebunden in eine Reihe weiterer großflächiger Naturschutzprojekte entlang der Erft 
zwischen der Sindorfer Mühle im Norden und der Brüggener Mühle im Süden und bildet inner
halb des Konzeptes RegieGrün Rhein-Erft einen Projektschwerpunkt für die Regionale 2010. 

Der konzeptionelle Ansatz zielt auf eine inhaltliche und räumliche Integration folgender Teilziele 
ab: 

1) Auenentwicklung und Biotopverbund 
Der Schwerpunkt der Gewässer- und Auenentwicklung umfasst den Bereich ab dem Wehr 1 

Brüggen im Korridor zwischen der Bundesautobahn A61 und dem Erftflutkanal bis zum Ker
pener Broich . ln diesem Abschnitt wird eine Verlängerung des bereits vorhandenen "grünen 
Bandes" (Sindorfer Mühle, Parrig, Kerpener Bruch) nach Süden im Sinne einer Biotopvemet
zung und Auenreaktivierung durch Wiederherstellung urid Entwicklung von 
kulturlandschaftliehen Elementen (wie Wiesen, Weiden, Obstwiesen, Alleen, Auwälder etc.) 
angestrebt · 
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2) 6kologische Durchgängigkeif · 
Dieser Bereich ermöglicht weiterhin eine Wiederherstellung der ökologischen Durchgängig
keit der Erft über die kleine Erft bei Neutrassierung des Gewässers östlich der A61. Es bestünde 
somit dieMöglichkeit, die drei vorhandenen Abstürze am denkmalwürdigen Wehr I, am Wehr 
Gymnich und an der Gymnicher Mühle zu umgehen. · · 

3) Gewässerrenaturierung 
Im Plangebiet besitzt die kleine Erft ein höheres ökologisches Potenzial als der strUkturell uni
forme Erftflutkanal. Die zukünftige Gestaltung des Erftflutkanals als trockene Flutmulde böte 
die Möglichkeit, den Abfluss vollständig bis zum Aquädukt (oder abschnittsweise) über die 
kleine Erft abzuführen, wodurch eine bessere Wasserversorgung des Parrigs möglich würde. 
Gleichzeitig würde in den zur Disposition stehenden Flächen eine eigendynamische Entwick
lung der kleinen Erft erzielt 

4) Hochwasservorsorge 
Die Flächensicherung zwischen dem Wehr I Brüggen und der ehemaligen Kiesgrube/der 
Gymnicher Mühle ist wertvoll mit Blick auf die Hochwasservorsorge zukünftiger Generatio
nen. Durch der Grundwasserwiederanstieg verringert sich langfristig der heute nochvorhan
dene "unterirdische Hochwasserspeicher". Die Flächen lassen im Sinne der Nachhaltigkeit die 
Option offen, später einen gesteuerten Flutpolder oder ein Hochwasserrückhaltebecken zu er
richten. ln dieses Konzept könnte heute oder auch zu einem späteren Zeitpunkt die ehemalige 
Kiesgrube zwischen kleiner Erft und Flutkanal in die Hochwasserschutzkonzeption integriert 
werden. 

5) Sicherung des Kulturerbes 
Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes in Form der historischen Bauwerke und Baudenk
mäler eingebettet in eine alte Kulturlandschaft. Reaktivierung der Gymnicher Mühle als Zeit
dokument historischer Wasserkraftnutzung und als Modellprojekt für moderne regenerative 
Energietechnik. 

6} Entwicklung von Naturerlebnis- und Naherholungsräumen 
Anhindung an regionale Radwegenetze (z.B. Erftradweg), Verbesserung des Wegesystemsnet
zes und Schaffung notwendiger touristischer Infrastruktur (Ausschilderung, Infotafeln etc.) 

Die Umsetzung beinhaltet folgende, stichwortartig aufgeführte Strategieschritte: 

lntegrativer, kooperativer Planungsansatz 
Modulare Realisierung (Bausteinprinzip) 
Konzentration der Ressourcen (Fördermittel,.Ersatzgelder, Drittmittel etc.) 
Maßnahmenumsetzung und Flächenpflege in Kooperation mit der Landwirtschaft nach 
dem Prinzip der Pflegenutzung und der Forstwirtschaft im Rahmen von Ökosponsoring 
( Gemeinschaftsaktion "Lass Bäume in den Himmel wachsen"), 
Bildung eines abgestimmten Ausgleichsflächenpools (regionale Konzentrationszone für 
Kompensationsmaßnahmen) 

u 
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Aufgrund der engen Verzahnung landschaftsökologischer und wasserwirtschaftlicher Belange im 
Auenbereich wurde seitens der oberen Wasserbehörde bereits in der Vergangenheit eine koopera
tive und abgestimmte Vergehensweise zwischen Erftverband und Rhein-Erft-Kreis ausdrücklich 
begrüßt und auch als notwendige Voraussetzung für eine Realisierung des Gesamtprojektes be
trachtet. Insoweit haben einvernehmlich abgestimmte Planungen bereits in den Jahren 
1999/2000 in erheblichen Maße zu erfolgreichen Grundstückskäufen im Plangebiet geführt 

Nunmehr beabsichtigen die Verwaltungen des Erftverbandes und des Rhein-Erft-Kreises auch 
vorliegend die Bildung einer Projektgemeinschaft, die in enger Abstimmung den Erwerb aller im 
betroffenen Gebietsbereich gelegene · 
···- 2 betreiben und die Umsetzung über vertragliche Verein-
barungen regeln soll. 
ln einer Kooperationsvereinbarung sollen die Teilziele des Gesamtprojektes verbindlich festgelegt 
werden. · 
Die abschließende Flächenaufteilung soll im Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens durch das 
Amt fi!r Agrarordnung Euskirchen erfolgen. 

Projektfinanzieru'!g: 

Für den Erftverband besteht zwischenzeitlich aufgrund eines bestandskräftigen Zuwendungsbe
scheides des Landes NW eine Finanzierungsmöglichkeit für die aus Verbandssicht wesentlichen 
Flächen. Die zweckgebundene Landeszuweisung ist allerdings zeitlich auf das laufende Haushalts
jahr beschränkt, so dass schnellstmöglich eine Entscheidung der letztlich zuständigen Gremien 
des Erft:verbandes notwendig ist. 

ln Folge dessen weitet sich dieser Zugzwang auch auf den Rhein-Erft-Kreis aus, dem es durch die 
Umsetzung des Vegleichsvertrages mit der Fa. Quarzwerke GmbH über die künftige Absicherung 
des Quarzsandtagebaus im Altwald Ville möglich ist, den von ihm zu tragenden Kaufpreisanteil in 
das Erftaueprojekt einzubringen. Die Realisierung des Grunderwerbsgeschäftes hängt daher nicht 
zuletzt von einer zeitnahen Entscheidung der Kreisgremien ab. 

·Letztlich ergaben Positionsgespräche zwischen den Beteiligten, dass weder der Erftverband noch 
der Rhein-Erft-Kreis Interesse an den Gebäuden der Gymnicher Mühle entwickeln können. 
Der - (Onnte, vorbehaltlich auch dessen Gremienbeschlüsse, als 
verantwortliche Institution, die mit den wasserwirtschaftliehen Interessen und zukünftig sich 
daraus ergebende Maßnahmen einverstanden sein muss, für den Ankauf der Baulichkeiten ge
wonnen werden. Hierzu wird auf die entsprechende Vorlage im öffentlichen Teil der Sitzung des 
KA und KT verwiesen. 

Intensive Erwerbsverhandlungen mit den Grundstückseigentümern führten z.u einem Gesamt
kaufpreis des Objektes i. H. v. 2.950.00 €. Der Gebietsumfang {82,7755 ha) ist in dem als Anlage bei-
gefügten Lageplan dargestellt · 

Objekt 
Gesamtfläche Acker+ Gebäude 

Kaufpreis 
Vereinbarter Kaufpreis {insges.): 
Grunderwerbssteuer 
Notargebühren 
Gesamtpreis 

82,7755ha 

ca. 
ca. 



Der !?hein-Erft-Kreis erwirbt davon e;ne Fläche von ca 40,18 ha zu den ;m Beschlussvorschlag näher 
dargestellten Konditionen. · 

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: 

Der Gesamtbedarf bei HSt. 2.360.9321 "Grunderwerb einschließlich Nebenkosten für Ersatzmaßnah
men gemäß § 5 aufgrundeines Vergleichsvertrages" in Höhe ~rd einerseits durch 
den Einsatz zweckentsprechender Ersatzgelder bei HSt. 2.36~dle~tzmaß
nahmen gemäß § 5 LG aufgrundeines Vergleichsvertrages" in Höhe~ welche 
von den Quarzwerken noch vor Abschluss des Notarvertrages entrichtet werden (Restbetrag der Zah
lungen an den Rhein-Erft-Kreis aus dem Vergleichsvertrag). 

Der darüber hinaus gehende Restbetrag in Höhe v~rd ül>erplanmäßig bereitgestellt 
und refinanziert durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Sonderrücklage "Geldleistungen für 
Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 LG aufgrundeines Vergleichsvertrages" (HSt. 2.910.3102). 

Die Leistung der Gesamtausgabe ist haushaltsneutral, da lediglich zweckgebundene Ersatzgelder 
zzgl. Zinsen zur Refinanzierung eingesetzt werden, welche nicht der Deckung des allgemeinen Haus
haltes dienen. 

ln Vertretung 

V 
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Flächenverteilung gem. Kaufvertrag "Gvmnicher Mühle" 

Gesamtfläche 82,7755 ha 

Flächen a} + b} + c} 80,6812 ha 

Fläche d} 2,0943 ha 

Verteilung der Flächen a) + b) + c) auf den Erftverband und den Rhein-Erft-Kreis 

Gesamt a} + b) + c} 

Anteilig Erftverband 
Anteilig Rhein-Erft-Kreis 

80,6812 ha 

50,90% 
49,10% 

(=509/1000} 
(=491/1000) 

41,0667 ha 
39,6145 ha 

p/ausi 80,6812 ha 

Verteilung der Fläche d) auf den Erftverband, den Rhein-Erft-Kreis und de,.-. 

Gesamt a} + b} + c} 

Anteilig Erftverband 
Anteilig Rhein-Erft-Kreis 
Anteili,_ 

Gesamtflächen 

Erftverband 
Rhein-Erft-Kreis 

/. t::f. 
i/J's .. 
i r.1. 

2,0943 ha 

28,50% 
27,40% 
44,10% 

(=285/1000} 
(=274/1000} 
(=441/1000) 

0,5969 ha 
0,5738 ha 
0,9236 ha 

plausi 2,0943 ha 

p/ausi 

41,6636 ha 
40,1883 ha 

0,9236 ha 

82,7755 ha 
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Projekt Gymnich~r Mühle 
Finanzierungsmodell 

(Endfassung) 

1.0bjekt 

Gesamtfläche Acker + Gebäude 
Anteil Ackerfläche 
Anteil Gebäudefläche + Garten 

2. Kaufpreis 

Vereinbarter Kaufpreis (1): 
3,5% Grunderwerbssteuer (II): 

f'JotargebOhren (111): 
Gesamtpreis (1+11+111): · 

82,7755 ha 
81,8520 ha 
0,9235 ha 

7 

3. Kaufpreisaufteilung (Gesamtpreis) auf die Projektpartner 

a) Erftverband: 
b) Rhein-Erft-Kreis als Treuhänder 

für Quarzwerke und NABU c) ______ _ 

4. Flächen- bzw. Objektaufteilung auf die Projektpartner 

a) Erftverband: 

Bergheim, den 17.8.2005 
Geusen 

Der Erftverband erwirbt eine Gesamtfläche von 41 ,6698 ha zu einem Nettogesamtpreis vo1 1t. 
Der Netto-Grundstückspreis beträgt d I 4 
Zuzüglich der Grunderwerbsteuer von 3,5 % und der anteilige~ebühren ergibt sich ein 
Gesamtpreis vo~nd ein Bruttopreis pro qm vor...a 

b) Rhein-Erft-Kreis: 
~ler Rhein-Erft-Kreis kauft eine Gesamtfläche von 40,1822 ha zu einem Nettogesamtpreis vcl•• 

.Jer Nettogrundstückspreis beträg · 
Der Bwttos.esamtpreis (incl. 3,5% Grunderwerbssteuer un~en Notargebühren) beläuft sich auf 

• • Dies entspricht einem Bruttopreis pro qm vo~ 

erhält die Gebäude- und Gartenflächen mit einer Gesamtfläche von 0.9235 ha 
zu einem I · - I L. Dies entspricht einem Nettogrundstückspreis von 
Der Bruttogesamtpreis (incl. Grunderwerbsteuer von 3,5% u. anteiligen Notargebühren ) beträgt 



H. H. KIEFER 
NOTAR 

Rhein-Erft-Kreis 
Kreishaus 
Willy-Brandt-Piatz 1 

50126 Bergheim 

-zu Hd. Herrn Landrat Stump-

Sehr geehrter Herr Stump, 

Kopie für 

~ 
· 111 

y 

GA 
.. · .... 

50171 KERPEN 
SINDORFER STRASSE 4 
(GEGENÜBER RATHAUS) 
POSTFACH 23 28, 50153 KERPEN 
TELEFON 0 22 37 /9 23 42 • 0 
TELEFAX 0 22 37 /9 23 42 • 20 

UR-NR. V . S. K/Sch 

BITTE BEl RÜCKANTWORT ANGEBEN 

AUSKUNFT ERTEILT I DURCHWAHL: 

Herr Kiefer 

oAruM: 28.Juni2005 

auf Veranlassung von Herrn Rechtsanwalt Dr. Haimann übersende ich Ihnen als 
Anlage den Entwurf des vorgesehenen Kaufvertrages zur gefl. Kenntnisnahme und 
Prüfung. 

Einen Termin zur Beurkundung wollen Sie bitte telefonisch nach Absprache mit den L 
übrigen Beteiligten mirme'fne'm Büro vereinbaren. ., 

Zu Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

Etwaige Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte ich vor Beurkundung noch 
schriftlich anzugeben. 

-"' .. 

Mit~ichen GrOßen 

L· 0 . 
-~ 

·~-.- ............... -..,. _,..- ~ ...... ,, _ .. ...... ,_ .... _,....., -.,-... ~., .... -· ............... ~ .... ~' ........... '"''""""''"' .""' 
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Urkundenrolle Nummer /2005 

Verhandelt zu Kerpen am~ 
\::~· Vor mir, 

Hanns Hei.nrich K i e f e r , 

·;- ···' .. . , .. ,· 
Notar mitdem Amtssitz in Kerpen, 

erschienen: 

1. Rechtsanwalt Dr. Norbert Heimann, geboren am 7. Növember 1944, 

ansässig in 50672 Köln, Spichemstr. 55, hier handelnd nicht im eige

nen Namen, sondern als Bevollmächtigter für 

a) 

1 '" I I I 
b) für die im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unte~ 

eingetragene Kommanditgesellschaft unter de 12!121 

aufgrund Vollmacht vom 24. Juni 2005, UR.Nr. 1371/2005 des beur

kundenden Notars, die in Ausfertigung vorlag und von der eine beglau

bigte Abschrift dieser Urkunde als Anlage beigefügt wird, 

hend "der Verkäufer" genannt -, 

· 2. ~ a) 

18382.WPD 

ansässig in 50126 Bergheim, Paffendorfer Weg 42, 

hier handelnd ajs einzelvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied 

für den 
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Erftverband 

mit Sitz in Bergheim (Geschäftsanschrift: 50126 Bergheim, Paffen

dorfer Weg 42),_" .. ~:1~~-
b) Werner Stump; geboren am 16. Dezember 1943, der Landrat des 

Rhein-Erft-Kreises, ansässig in._ 50126 Bergheim, Kreishaus, hier 

handelnd nicht im eigenen Nam~f'l sondern als vertretungsberech-

{igtes Organ des · -:;::~:' :.~~, r--· · 
f ~-

Rhein-Erft-Kreises, 

c) vorgenannt, h~ndelnd weiter als al_leinvertretungs-

. berechtigtes Vorstandsmitglied des im, Vereinsregister des Amts-' . . 

gerichts unterVR eingetragenen 

mit Sitz in Bergheim (Postanschrift: c/o Rhein-Erft-Kreis, Willy

Brandt-Piatz 1 in 50126 Bergheim), 

-der Erftverband, der Rhein-Erftkreis und de~erden 

nachstehend .. der Käufer'' genannt -. 

Die Erschienenen sind dem Notar bekannt. 

Die Erschienenen erklärten: 

Verkäufer und Käufer schließen folgenden 

Kaufvertrag:._ -

V 



I. 

· Der Verkäufer verkauft' und überträgt zu Eigentum dem dies annehmenden 

Käufer, :.;:~ •.. 
;· .. ~\_. 

a) dem Erftvetband . _· ·' zu Anteil, 

b) dem Rhein-Erft-Kreis zu . Anteil und 

c) 

alternativ ; ... ,., . 

in Gesell~chaft ~ürgerlichen Rechts, 
.·;_, .. .., 
. . .. .. ·. ~ 

zu Anteil 

An der zuvor gegründeten Gesellschaft Qürgerlichen Rechts sind die Käufer 

im Innenverhältnis wie folgt beteiligt: 

a) der Erftverband zu %, 

b) der Rhein-Erft-Kreis zu %und 

c) zu %. 

Die Gesellschaft hat den Zweck, c:ten zuvor von ihr erworbenen Grundbesitz 

zu haben, zu verwalten, zu bebauen und zu vermieten, wobei der Gesell

schaft eine gewerbliche Tätigkeit nicht gestattet ist. Die Gesellschaft wird 

beim Tode eines Gesellschafters nicht aufgelöst, sondern mit den ver

bleibenden Gesellschaftern und den Erben des verstorbenen Gesellschaf

ters fortgesetzt. 

Eine weitere Ausgestaltung des Gesellschaftsrechtsverhältnisses im Rah

men dieser Beurkundung wünschten die Beteiligten nicht. 

folgenden im Grundbuch des Amtsgerichts Brühl eingetragenen Grundbe

sitz von: 

a) ~ Gymnich Blatt 2094 
Gemarkung Gymnich 
Flur 1 Nr. 50, Gebäude- und Freifläche, Im großen Bruch, groß 

0,3088 ha, 
Flur 4 Nr. 20, Gebäude- und Freifläche, An der Mühle, groß 0,2367 

ha, 
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b) Gymnich Blatt 1823 
Gemarkung Gymnich 
Flur 1 Nr. 6, .. Landwirtschaftsfläche, Im kleinen Bruch, groß 5,0872 

··ha,;r., 
Flur 5 Nr. 20, L~·Qä_w.irtschaftsfläche, Auf der Morgenweide, groß 

4,2T~ha, 
Flur 1 Nr. 49, Land~_irtschaftsfläche, Verkehrsfläche, lm großen 

Bruch, groß 9,6179 ha, 
Flur 5 Nr. 133, Grünland,:Waldfläcrye, Am Erfter Steg, groß 4,4147 

ha, ~k 

· · Flur 4 Nr. 24, 
Flur 4 Nr. 25, 

Grünland, An der MYt:\le_, pi::oß a,:9843 ha, 
Erholungsfläche, Im Raunen, gro~ 46,4283 ha und 

c) Gymnich Bl~tt 1~241 
Gemarkung Gymnich 
Flur 4 Nr. 22, Bach, Graben, historische Anlage, An der Mühle, groß 

2,0943 ha, ·. · · 
Flur 4 Nr. 23, Landwirtschaftsfläche, An der Mühle, groß 1,3290 ha, 

mithin Grundstücksflächen in einer Größe von insgesamt~?" 7755 ha. 

Im Grundbuch sind folgende Belastungen eingetragen: 
Abteilung II: 
in Gymnich Blatt 2094 
lfd. Nr. 1, 

lfd. Nr. 2, 

lfd. Nr. 3, 

lastend auf Flur 4 Nr. 20. 
Die Kreiswe~ke Bergheim/Erft, Elektrizitäts- und Wasserversor
gung zu Bergheirri, sind unentgeltlich berechtigt, in das be
lastete Grundstück Kabel z~ legen, es zum Zwecke der Un
terhaltung der Anlagen zu betreten und alle erforderlichen 
Unerhaltung~arbeiten gegen vollen Ersatz des Flurschadens 
auszuführen, eingetragen am 13. Juli 1939, 
lastend auf Flur 4 Nr. 20. 
Recht zur Auslegung und Unterhaltung eines Fernmeldekabels 
für die Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Bundespost), 
eingetragen am 14. Dezember 1965, 
lastend auf Flur 1 Nr. 50. 
Die jeweiligen Eigentümer des Grundstückes sind verpflichtet, 
zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Gemar
kung Gymnich Flur 1 Nr .. 28 zu dulden, dass diese über das 
Grundstück auf dem in der A~zeichnung der Flurkarte dar
gestellten Dienstbarkeilsweg von 2 m Breite gehen, eingetra
gen am 12. April 1977, 

in Gymnich Blatt 1823 
lfd. Nr. 1, lastend auf Flur 1 Nr. 6. 

Das Grundstück ist zugunsten der Kreiswerke Bergheim/Erft, 
Elektrizitäts- und Wasserversorgung zu Bergheim in der Weise 
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belastet, dass diese unentgeltlich berechtigt ist, in das belaste
te Grundstück Kabel zu legen, das Grundstück zum Zwecke 
der Unterhaltung der Anlagen zu betreten urid alle erforderli
chen Unerhaltungsarbeiten gegen vollen Ersatz des Flurscha
dens auszut-qhren, .eingetragen am 14. September 1943, 

lfd. Nrn. 2 + 5 lastend 8!t4:Fiur 4 Nrn. 25 und 24. 
Recht zur Ausregung und Unterhaltung eines Fernmeldekabels 
für die Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Bundespost), 
eingetragen am 14 .. Dezember 1965, 

lfd. Nr. 4, lastend auf Flur 4 Nt. 24, . 
Die Kreiswerke Bergheim/Erft;Eiektrizitäts- und Wasserversor
gung zu Bergheim, sind unentg@Jtlich berechtigt, in das be-

.'3 lastete Grundstück Kabel zu legen; e~ zum Zwecke der Un
tert)§l.tung der Anlagen zu betreten und alle erforderlichen 
Unerhattungsarbeiten gegen vollen Ersatz des Flurschadens 
auszuführen, eingetragen am 13. Juli 1939, 

lfd. Nr. 6, lastend auf Flur 1 Nr. 49. ' 
Die jeweiligen Eigentümer des Grundstückes sind verpflichtet, 
zugunsten der jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Gemar
kung Gymnich Flur 1 Nr. 28 zu dulden, dass diese üb13r das 
Grundstück auf dem in der Abzeichnung der Flurkarte dar
gestellten Dienstbarkeitsweg von 2 m Breite gehen, eingetra
gen am 12. April 1977, 

lfd. Nr. 7, lastend auf Flur 5 Nr. 133. 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für die 
Stadtwerke Erftstadt in Erftstadt, eingetragen am 9. Juli 1996, 

in Gymnich Blatt 1241 
lfd. Nrn. 47 + 49, lastend auf Flur 4 Nrn. 23 und 22. 

Recht zur Auslegung und Unterhaltung eines Fernmeldekabels 
für die Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Bundespost), 
eingetragen am 14. Dezember 1965, 

lfd. Nr. 48, lastend auf Flur 22 Nr. 22. 
Die Kreiswerke Bergheim/Erft, Elektrizitäts- und Wasserversor
gung zu Bergheim, sind unentgeltlich berechtigt, in das be
lastete Grundstück Kabel zu legen, es zum Zwecke der Un
terhaltung der Anlagen zu betreten und alle erforderlichen 
Unerhaltungsarbeiten gegen vollen Ersatz des Flurschadens 
auszuführen, eingetragen am 13. Juli 1939, 

welche sämtlich von dem Käufer übernomm~n werden. 
~ 

ln Abteilung 111 der Grundbücher sind sämtliche Grundstücke lastenfrei. 



Der Kaufpreis 

in Worten: 

.-6-

. II. 

·· .... 

Die Käufer haften dem Verkäuf~r geg~qüber im Außenverhältnis als Ge

samtschuldner. Eine Aufteilung des Kaufpreises auf die beiden Verkäufer 
. .. . . . .. : ....... ~:.;.~:: . . . , ....... : . . . 

soll nich( erfolgen; die Verkäufer werden-~äre"S :gegebenenfalls außerhalb 
.\' ~-

dieser Urkunde vornehmen . 
. . .. 

Bis zum Eintritt der Fälligkeit. ist der Kaufpreis unver-Zinslict:l. 

Der Kaufpreis wird zur Zahlung fällig, 14 (vierzehn) Tage nachdem folgende · 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die nachbewilligte Auflassungsvormerkung ist für den Käufer im Rang 

nach den in Ziffer I. dieser Urkunde aufgeführten Rechten eingetragen 

bzw. deren Eintragung sichergestellt, 

2. dem Notar die Erklärung der Gemeinde vorliegt, dass gesetzliche Vor

kaufs- bzw. Erwerbsrechte nicht bestehen oder nicht ausgeübt werden, 

3. dem Notar alle zu dieser Urkunde erforderlichen Genehmigungen oder V 

Negativatteste vorliegen, und zwar in vertragsgerechter und rechts-

kräftiger Form, insbesondere auch die erforderliche Genehmigung nach 

dem Grundstücksverkehrsgesetz, 

jedoch nicht vor dem 

Der Notar wird beauftragt, den Beteiligten das Vorliegen dieser Vorausset

zungen schriftlich mitzuteilen. 



· . . .!·· .. · 

Der Kaufpreis ist zu überweisen auf das Konto des Verkäufers Nr. 

bei der 

···.:l~-
BLZ: ':1ti\.:· ; Kontoinhaber: 

Er muss bei Fälligkeit auf .diesem Konto eingegangen sein. 
. . . '·· . 

·. '''.' 

Zahlt der Käufer bei Fälligkeit nicht, so ,k;ommt_ er auch ohne Mahnung in 

Verzug, jedoch nicht vor Ablauf des ,·,~ · ,,< ·-- · 
~~ . 

Der Notar hat di~~Beteiligten auf die Verzugsfolgen hingewiesen, insbeson

dere darauf, dass der Verzugszinssatz für das Jahr fünf Prozentpunkte über 

dem Basiszinssatz beträgt und sich zum 1. Januar und 1. J.uli eines jeden 

Jahres verändern kann. 

Die Zinsen sind mit der Hauptsache zur Zahlung fällig. Der Verkäufer behält 

Sich jedoch die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugs

schadens vor. 

Der Käufer unterwirft sich als Gesamtschuldner wegen der Zahlung des 

Kaufpreises dem Verkäufer gegenüber der sofortigen Zwangsvollstreckung 

aus dieser Urkunde in sein Vermögen. Dem Verkäufer kann jederzeit ohne 

Nachweis eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde erteilt werden. 

Mit der sofortigen Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung an den Ver

käufer soll eine Beweislastumkehr im Vollstreckungsschutzverfahren nicht 

verbunden sein. 

Der Notar wird angewiesen, eine vollstreckbare Ausfertigung frühestens 

dann zu erteilen, wenn die von ihm zu prüf~nden Fälligkeitsvorausset

zun~en vorliegen. 

Der Verkäufer kann von diesem Vertrage zurücktreten, wenn er nach Fällig

keit des Kaufpreises den Käufer aufgefordert hat, innerhalb einer weiteren 



-~~Ob;"". 
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·, 

Frist von 14 (vierzehn) Tagen zu zahlen, und dieser die Frist ergebnislos 

hat verstreichen lassen. 

Nach Zahlung des K~Ufg~eises erlischt das Rücktrittsrecht, wenn es nicht 
··:,,·~~: 

bis zu diesem Zeitpunkt ~tswirksam ausgeübt ist. 
~ .. ~ 

Der Notar hat darauf hing~Wiesen, dass neben dem Rücktritt der Verkäufer 

auch Schadensersatz verlangef!":kann. 

Di~ Verjährung des Anspruchs auf Überg~~~:rÜ.ber~ignung des Grund

stücks. u~~erliegt ebenso einer dreißigjährigen Verjährung wie der Anspruch 
, .. ·-· 

auf Zahlung des· Kaufpreises. Der gesetzliche Verjährungsbeginn bleibt 

unberührt. 

Eine Belastungsvollmacht zur Finanzierung des Kaufprei~es ist nach An

gaben des Käufers nicht erforderlich. 

111. 

Weiter wird folgendes vereinbart: 

Der Vertragsgegenst~nd wird lastenfrei zum Besitz- und Eigentumsüber

gang verkauft, soweit nicht Rechte ausdrücklich in diesem Vertrag über

nommen werden; ebenso wird der Vertragsgegenstand frei von nicht über

nommenen Zinsen, Steuern und Abgaben verkauft. Solange und soweit dies 

nicht der Fall ist, kann der Käufer Zahlungen auf den Kaufpreis verweigern, 

es sei denn, dass er verpflichtet ist, vorzuleisten. 

Nicht gehaftet wird dagegen für das Nichtt;>estehen von altrechtlichen 

Dienstbarkeiten. Der Verkäufer garantiert, dass ihm von solchen; von nicht 

eingetragenen Lasten und Beschränkungen sowie von Abstandsflächen

übernahmen oder Baulasten nichts bekannt ist. 

V 
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'. ..~:. 

Der Käufer hat den Vertragsgegenstand genau besichtigt und kauft ihn wie 

· er liegt und steht. 

··~ .. 
Alle AnsprOehe und Rec~;Negen Sachmängeln am Vertragsgegenstand 

werden hiermit vollumfängllch ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet ins-

besondere nicht für das Flächenmaß, den Bauzustand bestehender Gebäu

de, die Verwendbarkeit des Grundstücks für Zwecke des Käufers oder für 

steuerlic~e Ziele des Käufers. Von der vor~.!eh~nqen Rechtsbeschränkung 
·~ ·-."; 

ausgenommen ist eine Haftung bei Vorsatz oderArQiist.. Garantien werden 

keine abgegeben:~· .... 

Nach Angaben des Verkäufers sind ihm nicht erkennbare Mängel, ins

besondere auch Altlasten, nicht bekannt. 

Den Vertragsparteien ist bekannt, dass 

die Auffangwanne des oberirdisch gelagerten Heizöltanks der Gymni

cher Mühle einen Riss aufweist, 

das Dach einer frei stehenden Scheune stark beschädigt ist, 

die vorhandenen Netzwerke für Strom, Heizung und Sanitär aller Ge

bäude einschließlich aller Installationen den altersbedingten Zuständen 

entsprechen, 

Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Bedienstetenwohnung (gegen

über dem Haupthaus Gymnicher Mühle) bestehen und 

stellenweise landwirtschaftliche Flächen als Golfplatz modelliert und ' -' / fkll-~~/f'tv. 
ausgestattet sind. I. . 

Hinsichtlich der vorhandenen Bebauung liegen nach Versicherung des 

Verkäufers alle baurechtliehen Erfordernisse vor. 

Der Verkäufer hat die Käufer darauf hingewiesen, dass stellenweise Berg

schäden entstanden sind und solche aus jüngster Zeit bislang noch nicht 



· .. 

behoben worden sind. Der Verkäufer tritt alle gegen die .RWE Power AG 

bzw. vor Umfirmierung Rheinbraun AG bislang entstandenen und bis zur 

EigentumsumschreibUng etwa noch entstehenden Anspruche an die dies 
. ~-;,:~~t 

annehmenden Käufer im"~stehend näher bezeichneten Erwerbsverhältnis 

ab. Dieser wird die Abtre.t~ng selbst anzeigen. Der Verkäufer versichert, 
• • -1 .. ··, • 

dass sämtl·iche in früherer Zeit entstandenen Schäden beseitig worden sind . 
... -~ . ' 

Verkäufer weist auf die im Schreiben der\:RWE. Power AG Zentrale Köln, 

Abteilung Bergschädenbau, vom 1 0.06;·2005,.. ~ritha:ttene Erklärung hin, 

wonach ~;~ter Hinweis auf eine Standsicherheitsprüfung vom Ingenieurbüro 

Weyet & Langw~id; Hamm, die Standsicherheiten der betroffenen Gebäu-. 

deteile nicht gefährdet seien und mauermäßig repari·ert werden können. V 

Die Käufer bestätigen, eine Kopie dieses Schreibens erhalt:Sn,zu haben. 

DenKäufern ist bekannt, dass mit Erlaubnis vom 18. Juli 2001 die Untere 

Wasserbehörde des Rhein-Erft-Kreises zu Aktenzeichen: 70-0-3/h 5.1424 

dem Eigentümer die befristete und jederzeit widerrufbare Erlaubnis erteilt 

hat, auf dem Grundstück Gymnicher Mühle, Gemarkung Gymnich, Flur 4, 

Nr. 22, mechanisch geklärtes häusliches Abwasser bis zu einer Höchst

menge von 0,9 m3/d bzw. 300 m3/a über eine Dreikammer-Ausfaulgrube, 

Pumpenschacht, Verteilerschaft mit anschließender Untergrundverrieselung 

in den Untergrund einzuleiten. Der Verkäufer tritt hiermit sämtliche Rechte 

aus der vorgenannten Erlaubnis an die dies annehmenden Käufer ab. Eine 

Fotokopie der Erlaubnis vom 18.07.2001 ist den Käufern bereits übergeben 

worden. 

Die. Käufer werden darauf hingewiesen, dass die Untere Wasser- und 

Abfallwirtschaftsbehörde des Rhein-Erft-Krei~es mit Ordnungsverfügung 

vom 15.1.1999 zu Aktenzeichen "'~••••••••••••-
ufgegeben hat, die Grundstücke Gemarkung Gymnich, 

~ 

.i Flur 4, Flurstücke Nr. 24 und 25, und die Grundstücke Gemarkung Gym-
-~ 

nich, Flur 1, Flurstücke Nr. 6 und 49, auf dem Gelände des ehemaligen 

V 



. . 
Golfplatzes Gymnich als natürliche Retentionsfläche für das Überschwem-

mungsgebiet der Erft wieder zurückgewinnen. Aufgrund des fristgerecht 

eingelegten Widerspruchs ist die Ordnungsverfügung nicht rechtskräftig 

geworden. ·~. ~it:~· 
. · ... 

Übergabetag ist der Tag der Kqufpreiszahlung . 
• :1•,: • _. 

Mit diesem Tag geherfd·; Besitz und di~.Nutzungen, die Gefahr und eine 

vöm Ver~äufer nicht verschuldete Verscllllecht~rUhg. ~es Vertragsgegen

standes _6nd die Lasten einschließlich aller Verpflichtungen aus den den 

Grundbesitz betreffenden Versicherungen sowie die Verkehrssicherungs

pflicht auf den Käufer über. 

Der Verkäufer trägt alle Erschließungskosten und Anliegerbeiträge i. S. des 

§ 436 BGB für die Bescheide, die bis zum gestrigen Tage zugegangen sind. 

Alle übrigen Kosten oder Beiträge, auch für bereits ganz oder teilweise 

fertig·gestellte Anlagen, häf der Käufer zu tragen. Die endgültige Abrech

nung des Aufwandes erfolgt ausschließlich mit dem Käufer, an den hiermit 

auch sämtliche Erstattungsansprüche abgetreten werden. Die Beteiligten 

werden die Abtretung der Gemeinde selbst anzeigen. Der Verkäufer garan

tiert, dass ihm unerledigte Erschließungs- und sonstige Anliegerkosten

bescheide nicht bekannt sind. 
l 

-
Es besteht ein Pachtverhältnis m · ~- -:J .tJs.r 
Gymnich. Die Käufer siGhern zu, dem Pächter einen langfristigen Ausstieg 

~us der lanqw.irtschaftlichen Nut~~ng. des KatJfg~ge~stan~~~ ~u -~r~Ogli: . 
chen. 

Die 'Käufer werden darauf hingewiesen, dass der Kaufgegenstand einen 

Eigenlagdbezirk bildet mit einer Größe von 83,0211 ha, der unter der Be-
, . -· ' ' ' . . ~ ,., .. ~ . . . ' ' - '~ ' 

Zeichnung "Golfland" geführt wird. . 



Die Käufer werden darauf hingewiesen, das mit inzwischen rechtskräftiger 

Verfügung vom 06.04.2005 die Stadt Erftstadt die Gymnicher Mühle über 

die bislang besteheri'de Eintragung hinaus in die Denkmalliste eingetragen 
~~ . 

hat, so dass sich der D~~alschutzbereich nicht nur auf das Haupthaus 

bezieht, sondern auch _ql# den vorhandenen begrenzten Wasserlauf im 
• ~ ·.; .. ! 

Schleusenbereich, den vorhanqenen Mühlenteich sowie die dem Haupthaus 

gegenüber liegenden Scheun~~-·und Wtftschaf:tsgebäude. Die Käufer be

stätigen, pass ihnen die Mitteilung der Statlt'E!7t~ta<;:ttyom 06.04.2005 über .. ~ . . 

die Fort~threibung der Denkmalliste mit der Beschreibung des Denkmals 

zur Verfügung gE:;stellt worden ist. 

'~Oie Käufer verpflichten sich, an die 
t '• •. , 

größevon 

Gebäuden) •••azu veräußern; diese 

AblaL1~11es Jahres nach rechtskräftigem Abschluss 

V 

Sämtliche mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung verbundenen Kosten V 
sowie eine anfallende Grunderwerbsteuer tragen die Käufer. 

IV. 

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das ~igentum an dem verkauften 

Grufldbesitz auf den Käufer im eingangs angegebenen Erwerbsverhältnis 

übergeht. 



..... ,· 
' .. 

Die vorstehende Auffassung enthält nicht die Bewilligung, diese grund

buchmäßig zu vollziehen. Die Bewilligung, die Auflassung grundbuchmäßig 

zu vollziehen, soll m·ittels einer notariellen Eigenurkunde erfolgen, zu deren 
.· .. ::.::. 

Errichtung der Notar hi·e~t bevollmächtigt wird. Die Beteiligten weisen den 

Notar an, diese Eigenu~kunde erst dann in den Rechtsverkehr zu geben, 
.. ' 

wenn gemäß den Vereinbarungen in dieser Urkunde die Eigentumsum-
~ .. ~· 

schreibung auf den Käufer beantragt werc;len kann. Die Beteiligten entbin-

den das ~rundbuchamt davon, dies zu üb'er~p:rfe'n~ 
.~ 
~\ . 

Der Notar wird ':Hierdurch angewiesen, den Antrag auf grundbuchliehen 

Vollzug dieser Urkunde nur und erst dpnn beim Grundbuchamt zu stellen, 

wenn er sich von der Kaufpreiszahlung überzeugt hat. 

Die Beteiligten bestimmen unwiderruflich, dass der Antrag auf Eigentums

umschreibung und Löschung der niGht übernommenen Belastungen nur von 

dem Notar gestellt werden kann und verzichten ausdrücklich auf eigene 

Antragstellung aus dieser Urkunde, insbesondere auf Antragsrücknahme. 

Allen vom Notar vorgelegten Löschungen, Pfandfreigaben und Rangrück

tritten stimmen die Vertragsbeteiligten mit dem Antrag auf Votlzug im 

Grundbuch zu. 

Der Anspruch auf Eigentumsübertragung kann durch Eintragung einer 

Vormerkung im Grundbuch gesichert werden. 

Die Beteiligten bewilligen und beantragen die Eintragung einer solchen 

Vormerkung zugunsten des Käufers im angegebenen Erwerbsverhältnis in 

das Grundbuch. Die Abtretung von Anspr~chen aus der bewilligten 

Auflassungsvormerkung ist ausgeschlossen. 

Der Käufer bewilligt und beantragt schon heute die Löschung dieser Vor

merkung Zug um Zug mit der Eintragung des Eigentumsüberganges, vor-



•· 

ausgesetzt, dass ohne seine Zustimmung keine Zwischeneintragungen 

erfolgt oder beantragt sind. 

-~t .:J~·;:. 

Der Notar wird ermäch~, . .Anträge aus dieser 'Urkunde auch geteilt oder 

eingeschränkt dem Gr~.n,~uchamt zum Vollzug einzureichen oder auch in 
•• !' 

gleicher Weise wieder zurüclq:uziehen sowie die vorstehenden Grund-
. ·, ~--' '· 

bucherklärungensoweit zu ändern oder~:gu er:gf3nzen, dass etwaige Bean

standungen des Grundbuchamtes in forrnetrfär..."t<~lirlsich~ behoben werden. 
,., 
-~' 

V. 

Die Beteiligten sind auf etwa bestehende gesetzliche Vorka.ufsrechte nach .. . 

dem Baugesetzbuch hingewiesen worden. 

Der Notar hat weiter auf etwa bestehende Genehmigungsvorschriften hin

gewiesen. 

Der Notar soll der Gemeinde den Vertrag zur Erklärung über die Ausübung 

eines etwa bestehenden Vorkaufsrechtes mitteilen und Verzichtserklärun

gen entgegennehmen. 

Wird eine Genehmigung oder eine andere behördliche Entscheidung ver

sagt oder eingeschränkt erteilt oder wird ein Vorkaufsrecht ausgeübt, so ist 

V 

der Bescheid den Beteiligten selbst zuzustellen; eine Abschrift wird an den V 

Notar erbeten. 

Im übrigen sollen alle Genehmigungen und Erklärungen zu dieser Urkunde 

mit ihrem Eingang beim Notar wirksam werden. 

Die 'Beteiligten erkennen an, vom Notar eingehend belehrt worden zu sein, 

insbesondere darüber, dass: 



a) der Eigentumsübergang erst mit der Eintragung· des Käufers in das 

Grundbuch erfolgt, die erst nach Zahlung aller Gebühren und Kosten, 

nach dem Vorli$g~n der grunderwerbsteuerliehen Unbedenklichkeits

bescheinigung u~a:~@~ Bescheinigung der Gemeinde über das Nicht-
1;.;~ 

bestehen oder die NiChtausübung e.ines Verkaufs- bzw. Erwerbsrechtes 
. . ~- . 

beantragt werden kann, 

------ ·-·" •·- •- ·-- "••·•••-•. ·-·--·--·•·----•-•· --·-·--··---- ••n•-• ------•· -• ·--·-- -·--•--'-·--•-·••·-•··••••• ·-·-- •• ·---------•-- • _, ••• -• --···-·-

b). alle -Vereinbarungen beurkundet sein müssen, .. · und dass bei einem 
' ... . . '. 

Verstoß gegen diese Bestimmung (§ 311. b BGB) der Vertrag in seinem 

ganzen lnh$1f:unwirksam ist, 

c) alle Beteiligten für die durch diese Beurkundung ausgelösten Notar

und Gerichtskosten sowie Steuern als Gesamtschuldner haften, und 

zwar unabhängig von den in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarun

gen, die zwischen den Vertragsbeteiligten im Innenverhältnis gelten, 

d) der jeweilige Eigentümer für die Rückstände an öffentlichen Lasten und 

Abgaben haftet, 

e) die Gemeinde den Verkäufer, solange er noch Eigentümer ist, und den 

Käufer, sobald er Eigentümer wird, zu Erschließungsbeiträgen · und 

sonstigen Anliegerabgaben heranziehen kann. Abweichende Verein

qarungen der Beteiligten sind der Gemeinde gegenüber unwirksam, 

f) das von der Gemeinde geführte Baulastenverzeichnis nicht von dem 

Notar eingesehen wird. Dies ist Sache der Beteiligten, 

g) i:ler Notar keine Steuerberatung übernahm. 

Die Beteiligten wurden von dem Notar ferner darauf hingewiesen, dass der 

Vertragsgegenstand bis zur Eintragung der Rechtsänderung in das Grund-



buch noch der Verfügungsmacht des Verkäufers und dem Zugriff seiner 

Gläubiger unterliegt, und dass andere als notwendige Verwendungen des 

Käufers für das Kaufobjekt vor Eigentumsumschreibung mit Risiken behaftet 
-~~~.-;. 

';\;;lt .. · 
·~?'~ 

sein können. 

.. ·r· 
•••. t 

Der Grundbuchinhalt wurde f~.s~gestellt.durch Einsichtnahme am 21. Juni 

2005. ., . :-:-;.:s. . 

. 
Sollten ~inzelne Bestimmungen dieses Vertrages. unwirksam sein oder 

werden, so sott: dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt werden. >::' 

Die Beteiligten sind verpflichtet, die unwirksamen Teile dlJ.rch solche Be-
. ' 

stimmungen zu ersetzen, die wirksam sind und durch die nach Möglichkeit 

derselbe wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. 

Diese Niederschrift wur_de den Erschienenen von dem Notar vorgelesen, 

von den Erschienenen genehmigt sowie von ihnen und dem Notar eigen

händig, wie folgt, unterschrieben: 



. ~ Quarzwerke 

Quarzwerke GmbH- Postfach 17 80- D-50207 Frechen 

Bezirksregierung Köln - Herrn Dr. Franke 
Erftkreis - Herrn Kohlmann 
LÖBF, R.:>t'lt'lir'n 

Unser Gespräch vom 18.11.2004 
Ausgleichsflächen Fischbachkippe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Grosspeter-Lindemann-Untemehmen seit 1884 

Quarzwerke GmbH 
Hauptverwaltung 
Kaskadenweg 40, D-50226 Frechen 

_Te_le_fo_n _____ (02234) 101-122 

..:..Te;;.;.le;;.;.fa;;.;.x:...,_ ____ (02234) 101-125 

.;;:;E-...;.;M.;.:;a..:..il _____ Dr.Paez-Maletz@quarzwerke.com 

.;;;.U""'ns;.;;.e;..,.;r Z;;..;;e.;.,;ic.;.;.;he;.;.;n'---- PM/KI/ Recht- Rl6655 

.::;.D::.:at.=.;um.:.;._ _____ 22.11.2004 

IhrZeichen 

in der vorbezeichneten Angelegenheit habe ich am 19.11.2004 die Eigentümer der zur 
Verfügung stehenden Ausgleichsflächen auf der Fischbachkippe über die 
naturschutzfachlichen Bedenken informiert, die hinsichtlich der Geeignetheit dieser Flächen 
Bestehen. Dabei waren insbesondere die intensive landwirtschaftliche Nutzung und die 
Bodenqualität kritisch beurteilt worden. 

ln dem Gespräch wiesen die Grundstückseigentümer darauf hin, daß seitens des 
landwirtschaftlichen Betriebes eine Tiefenlockerung der Flächen und eine bodenschonende 
Bewirtschaftung erfolgt seien. Hierüber seien Erhebungen der Universität Trier durchgeführt 
worden, die ich Ihnen zur Kenntnis in der Anlage beifüge. 

Dh3~teht als Grundstückseigentümer auch gerne für einen Ortstermin zur 
Verfügung, den ich bei Interesse gerne koordinieren werde. 

Mit freundlichen Grüßen 

cc. Herrn Ed und Frangen 

Gesc:hAftsfOhrer. Eingetragen beim Amtsgericht 
KOin HRB 42138 
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UNIVERSITÄT TRIER 

Universität Trier · FB VI - Bodenk:unde ' 54 286 Trie.r 

Rt ... SJ~i$ .. 2~(-t .... l ... $ 

Bodenphysikalische Probennahme am 17.4.1999 

Sehr geehrte~ 

Dr. Rairnund Schneider 
FB VI- Bodenkunde 

Teletim 
Fax 
e-mail: 

Tri er, 

0651-201-22 46 
0651-20)-38 09 
sclmcider@uni-trier.de 
26.10.1999 

Quarzwerke GmbH 
Hauptverweiluno Frechen 
Rechtsabteilung 

anbei erhalten die von uns erhobenen bodenphysikalischen Daten der Standorte, die 1992 
und 1999 vergleichend unteisucht wurden. 

Eine Tabelle zeigt die :Mittelwertsdaten der untersuchten Standorte in 4 Tiefen fiir die Jahre 
1992 und 1999 im Vergleich. 

Folgendes wird deutlich: 
1. 1999 w;,u- die Ackerbumc (0-35 cm) durch ungünstige physikalische Kennwerte 

gekennzeicbo.et. Sie war sehr dicht und undurchlässig. Vielfach fand sich verfaulte 
organische Substanz im Bereich der Unterkrume. 

2. Unterhalb der Krume (35-50 cm) zeigt sich im Vergleich zu den Daten von 1992 eine 
Verschlechterung der physikalischen Eigenschaften. Eine Rückverdichtung ist erkenn
bar. :Mit durchschnittlich mehr als 7 % schnelldränenden Grobporen ist eine Durch
lässigkeit Dir Wasser und Luft noch gegeben, was auch die entsprechenden Werte bei~ 
gcn. 

3. Die Lockerung ist im Bereich der sogenannten Hauptlockerungszone (50-70 cm) sehr 
gut erhalten. Eine Verscblechtenmg der durch . die Tieflockerung geschaffenen gO.nsti
gen Bedingungen ist nicht erkennbar. Die etwas rückverdichtete Schicht darüber kann 
den lockeren Unterboden teilweise vor der mechanischen Belastung und Verdichtung 
schützen. 

4. Der ungelockerte Unterboden ist ·weiterhin als relativ dicht und undurchlässig anzu
sprechen. 

Durch die schonende Bearbeitung der Flächen ist nunmehr noch ein großer Teil der 10 
Jahre zmiickliegenden Tieflockerung erhalten. Dies gilt insbeSOlldere für den tieferen Unter
boden bis 70/80 cm Tiefe, der fiir nonnale Lockerungsgeräte nicht zugänglich ist, weshalb 
die langfristig positiven Effekte um so bedeutender sind. Die Untersuchungen machen deut
lich, dass auch eine längerfristige Erhaltung der Tieflockerungseffekte auf Lößneuland bei 
angepaßter, schonender Bowirtschaftung möglich ist, was vielfa.ch bestritten wurde und 
noch wird. Deshalb sind die vorliegenden Befunde auch fUr uns besonders wichtig. 



Die zweite Tabelle zeigt alle Daten der 1999 untersuchten Standorte in 4 Tiefen. Die im 
Gutachten verwendeten Bezeiclmungen von 1992 sind mit angefiihrt. 

Für die Erlaubni$ zur Probenahme möchte ich mich auf diesem Wege nochmals herzlich 
bedanken. Wenn es die Planung fur das nächste Jahr erlaubt, wili:de ich die Untersuchungen 
gerne weiterfUhren, um noch bessere Belege fUr die Langzeitwirkung von Tieflockerungs
maßnahnten auf Neulandböden :zu erhalten, da derartige Befunde meines Wissen bisher 
anderweitig nicht vorliegen. Für den Fall werde ich mich dann nochmals mit der Bitteuro 
Erlaubnis fur weitere Untersuchungen an Sie wenden. 

In der Hofthung, daß auch llmen die Befunde weiterhelfen, 
mit freundlichen Grüßen 

~er 
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Bodenphysikalische Probennabme am 2000 

Seht geehrte ___ __ 

D.-. lbimund Schneide.

FB VI- Bodenkunde 

Telefon 0651-201-22 46 
Fax 0651-201-38 09 
~: ~.de 
Trier, 4.9.2000 

anbei erllalten Sie nun die in diesem Jahr erhobenen bodenphysikalischen Daten der Standorte, die 
mit den entsprechenden. Stanorten von 1993 vergleichend 1mtersucht werden. 

Tabelle 1: Daten der Einzelstandorte 
Tabelle 2: Mittelwertsdaten der 5 untersuchten Standorte 
Tabelle 3: Vergleich der Standortmittalw.erte VDU 1993 uw:l2000-09-04 
Tabelle 4: Alle Daten nochmals 1n der: Übersicht 1992. 1993. 1999, 2000 
Tabelle 5: Mittelwertsvergleich 10 Standorte 3 und 10 Jahre nach der Tieflockerung 

Folgendes wird deutlich: 
l. Die Werte der AQ\erkrumcn (o-35 cm) sind insgesamt deutich besser: als 1992 
2. Unterhalb der Knone (35·50 cm) zeigt sich im Vergleich zu den Daten von 1993 sogar eine 

Verbesserung der physikalischen Eigenschaften. Eine Rückverdichtung ist kaum mehr 
erkennbar. Mit durcbscbnittlich mehr als 9 % scbnelldränenden Grobporen ist eine Durcbw 
lässigkeit fiir Wasser (kf) und Luft (ka) gegeben, was auch die entsprechenden Werte belegen. 

3. Die Lockerung ist im Bereich dei" sogenannten Hauptlockerungszone (56-70 ou) sehr gut 
erhalten. Die Werte von 1993 und 2000 sind nahezu identisdl. EiBe. Verschlecht:.cxung der durch 
die Tieflockerung vor 10 Jahren gC$Cha:ffimen günstigen Bedingungen ist nicht erkennbar. 
Schotiende Bewirtschaftung und leichte Rückverdichtung schützen den lockeren Unterboden 
wiiksam vor der mechanischen Belastung und V etdichtung. 

4: Die Eigenschaften des ungelockerte Unterboden sind weiterhin unverändert. 

Durch die schonende Belu-beitung der Flächen iSt nunmehr noch ein großef Teil der 10 Jahre 
zurückliegenden Tieflockeomg etbalten. Dies gilt insbesondere für den tieferen Unterboden bis 70/80 
cm Tiefe, der für nonnale Lockerungsgeräte nicht z.ugä.nglich ist. weshalb die langfristig positiven 
Effekte um so bedeutender sind. 
Die Naebuntersuchung von 10 Standorten in den Jahren 1999 1llld 2000 bdegen, dass eine 
längerfristige Erhaltung der Tieflockerungseffekte auf Lößneuland bei angepaßter, schonender 
Bewirtschaftwag, trott: vielflltiger gegenteitigec Meinwa.geo, llll)glifh i$L 

Somit bestätigen die Daten, dass ihre Bemühungen Fruchte tragen. 
Für die Erlaubnis 2:W" PJ:ohenahme möchte ich mich auch dieses Mal wieder herzlich bedanken. 

V 



~ · Quarzwerke 

Geschäftsführer. 

Quarzwerke GmbH- Postfach 17 80- D-50207 Frechen 

Rhein-Erft-Kreis 
Der Landrat 
Herrn Manfred Kohlmann 
Willi-Brandt-Piatz 1 

50126 Bergheim 

. (~J . 1 1.'"-•. 

"'·.".._~· 

l_~ 9-r~> 

Grosspeter-Lindemann-Untemehmen seit 1884 

Quarzwerke GmbH 
Hauptverwaltung . 
Kaskadenweg 40, D-50226 Frechen 

_Te'-le_fon ______ (02234) 101-124 

..;..Te.;.;.le.;.;.fax=------ (02234) 101-125 

.:E·.:.:M.:::a:::..ll ----- puetter@quarzwerke.com 

~U~ns;.:;e:..:r Z::.;:e;.;;:;ich~en~--- Pt I Kau I Recht-RI6471 

.::;.D=:.:at=um.:..:._ _____ 12.11.2004 

IhrZelehen 

Umsetzung des Vertrages zwischen dem Rhein-Erft-Kreis, dem NABU und der 
Quarzwerke GmbH vom 27.03.2001 

Sehr geehrter Herr Kohlmann, 

im Hinblick auf das Gespräch in Ihrem Hause am 18.11.2004 möchten wir Ihnen mitteilen, 
dass wir ein Angebot zum Erwerb verschiedener landwirtschaftlicher Flächen im Bereich der 
Fischbachhöhe westlich von Quadrath-lchendorf erhalten haben. Aus unserer Sicht bieten 
sich diese Flächen fOr eine Aufforstung an, weil sie in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang zu unserem Tagebauvorhaben stehen. 

Einzelheiten können die den als Anlage beigefUgten Plänen (Übersichts- und Detailplan) 
sowie der beigefUgten Tabelle entnehmen. 

Wir würden die Aufforstung im Bereich der Fischbachhöhe gerne als Alternative zu dem nicht 
durchfUhrbaren Aufforstungsvorhaben bei dem Gespräch am 18.11.2004 diskutieren. 

Mit freundlicb.en_Grüßen 

Q~AtRKEbL~ H 

V ., 
L • • -

Dr. Thomas Pütter 

Anlagen. 

Bankverblndungen: Kreissparkasse Kllln 
Dlpi.·Kfm. Horst Grosspeter, MBA - GeschlftsfOhrender GeseOschafler 
Dlpi.-Kfm. Robert Undemann-Berk - GeschlftsfOhrender Gesellschafter 
Dlpl.-lng. Gerd H01V81h 

Bngetragen beim Amtsgericht 
I<Oin HRB 42138 
Sitz der GeseOschaft: Frechen 
SteuerNr.: 224-573810020 
Ust-ldNr. OE 123 499 369 

Deutsche Bank AG, Kllln 
BLZ 370 700 60 Konto 1 270 032 
IBAN DE03 3707 0060 0127 0032 00 
BIC (SWIII-code) DEUT OE DK 

BLZ 370 so2 99 Konto 20 747 

HV/EK/FO -007-01102 
RI6471_B_RhelnErftKr.1112.doc 
Kaufmann 
0021007.00310021007 



Aufforstung von 30 ha im Bereich der Fischbachhöhe 

94.658 

154.444 
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DeT Landrat 
61/)Amt für Kreisp1ammg 

landesansta1t füT Ökologie. Bodenordnung und 
forsten NJMI 
ca.stropeT str. 30 
4S66s Reddingba1.1Sell 
z.H. Herrn Baumann 

"' ' Termin Quarzwe1'1te FTecben am 18.n.o4r 1S.OO Uhr 
im Besprecbungsrau 3- 6 im Gebäude der Kleisverwaltung in Bergheim 

Sehr geehrter Herr Baumann, 

wie in meiner Ma.Jl vom 21.10.04 ange1cündigt schicke ich Ihnen belliegend 
ZUT VotbereitLtng des o.a. Gesptäcbs eine Kopie des Vergleichsvertrages, 

eine Notiz über ein Gespräch mit Vertretern des NABU sowie Kartendarstel
Jungen zu den beiden A1temativstandorten/-projekten.. 
Sollten Sie noch weitergehende Informationen benötigen, rufen Sie nric'h 
bitte an. 

Mit freundJidlen Grüßen 
hn Auftrag 

:~ 
Geusen 

Datum 

10.n.2004 

Mein Zek1lelt 

61/3 

Auslamft erteilt 

HerrGeusen 

Zimmerftr. 

3;17 

Telefon 

02Zf1ll3-4223 

Fax 

02Z118J-2344 

E-Mafl 

'heinz.geusen~-beis.de 

HausaiJn!sse 

Wfßy-Brandt-Platz 1 

_50126 Bergheim 
Telefoft OU7J8;ro 

Fax 0227183-2300 

l:ntemel: 

www.mein-erft-beis..de 
~1'11eftH!rft-befs..de 

Postadn!He 

50t2413er9be1m 
Öf'fmulgszeitn 

Montag bis Freitag 

oS:oo bis 12:)0tflrr 

Donnerstag 
14--oo bis t8:oo Uhr 

Ban~ 
Postbank ICöln (BlZ Ho 100 so) 
Konto: 10850 505 
Kreissparkasse 10111 (BlZ T/0 502 99} 
Konto: 1.42 00'1 200 

Öffent1. Vedrelwwnitttil mm Kreisbaus 
Bahn: Bergbeim und Zieverich 
BusbaJteste11en: Am ICJriid1elsdamm 
und Kreishaus-Webt-e Infos: 
WWW.R!Yg.de oder 0223ot t8o6-o 



Thema: Umsetzung der Grunderwerbsmaßnahmen gemäß 
Verg1ei~hsvertrag zwischen Quarzwerke GmbH, 
NABU und Rhein-Erft-Kreis (Zwischenbericht) 

Termin: 29.10.2003,14.30 

Teflnehmer: •••• 
Frau Berkenbusch, Herr Geusen (Rhein-Erft
Kreis/ Amt 61) 

Ort: Umwe1tzentrum, FriesheimeT Busch 

Nach hausinterner RückSprache mit 65/2 Liegenschaften te11ten die Vertreter· 
der Verwaltung mit, dass die Kaufverhandlungen zum Erwerb der Zielflä
chen im Bereich des Quellgebietes des Glessener Baches (gemäß Vergleichs
vertrag vom 2].3.2001) als gescheitert anzusehen sind. 
Die· als Eigentümer eines ca. go%igen Flä
chenante11s, ist nach schriftlicher Anfrage und nochmaliger telefonischer 
Rückfrage auch.aus Rücksicht aufihre langjährigen Pächter nicht daran inte
ressiert, die Flächen zu verkaufen oder zu tauschen. 

·Als mögliche Alternativen im Sinne des Vergleichsvertrages wurden die nach
folgenden großflächigen ProjektbereichEi! diskutiert: 

Gym.nicher-. Mühle/Restflächen des ehemaligen Golfplatzes Gymnich. 
~~~ . 
Rübenbuseh/Flächen des ehemaligen Militärgelät;tdes (ca. 15 ha). 
Villehang bei Bliesheim/Flächen zwischen Altwald Ville und Ortslage 
Bliesheim (ca. i5 ha) · 
Flächen der Quarzwerke westlich der Nord-Süd-Bahn - . . . 
kurzfristige Grundstücksangebote mit einer Flächengröße von über 
1oha. 

Für dte Auswahl geeigneter Alternativstandorte wurden folgende Kriterien 
fonnuliert: · 

1. Entsprechend Ziffer 1.2. des Vergleichsvertrages ist bei der Auswahl 
das Einvernehmen mit dem NABU herzustellen. 

2. Zur Kompensation des Waldverlustes (Buschbeller Waldes) soll na
turnaher Laubwald wiederhergestellt 

3· Eine räumliche oder' funktionale Beziehung zum Königsdorfer Wald 
sollte angestrebt werden, wenn das nicht mögliCh ist, ru anderen 
größeren Altwaldflächen. 

Aufgestellt 

~-.. ,___ ..... .. 
Geus~;) 

. 61/3 AmtfilT KTeisplanung 

Vermerk 

Datum 

~~--
. Mein Zeichen 

61/3. 

Auskunft erteilt 

HerrGeusen 

Telefon 

02271/83-4223 

Fax 
-2344 

Notizen 

V 

V 



61/3 Bergheim, den 20.10.2004 
Geusen/4223 

Alternativflächen für Quarzwerke GmbH auf der Grundlage des Vergleichsvertrages 
mit NABU und Rhein-Erft-Kreis 

Datenübersicht 

Umfeld 

Eichen-Uimenwald 
westdeutscher Flusstäler, 
stellenweise Silberweidenwald 
Bruchwaldstandorte mit 
überwiegend organischen 

J 
f'L~~J..-j tAtt~<-:S 

Maiglöck.chen-Stieleichen
Hainbuchewald der 
Niederrheinischen Bucht 
Flachgrundige Lößgebiete mit 
wechselfeuchten Böden 

Ville 

~ 
f'),;..l"'./"--4 t1(s t<:;~1J:_ 



AUSZUG AUS DEM LIEGENSCHAFTSKATASTER Rhein-Er-ft-Kreis -Der Landrat
Vermessungs- und Kataster-amt 

Liegenschaftskarte / Flurkarte 
Standardauszug 

Maßstab 1:10500 
Gemeinde 

Datum 11.11.2004 · (Antrag-Nr.: C.3056/04) 
Gemarkung Flur 4 
G tr\JnLCJ\ 

E 
LI) 
N 

R 2552 961 m 
,-------------------------------------------------------------·------------------------------~ I 
I · . 1 

\ - ~~ 
~0) 

10J 
'm 

R 2551 121 m Gebäude mit b .. ondorer Umringssignatur l-- - -l sind in Ihrer Lage nur ungefähr bekannt. 

Die Gebäudeeinmossungsverpflichtung nach§ 14 Abs. 2 VermKatG NW bleibt unberührt. 

~ 
~ 
"-J 

3 

Der Auszug ist maschinell erzeugt, er ist ohne Unterschrift gültig. J 
Diese~.· Auszug is~~!:~~~~~~:.s!~~:~!J~e~b~tr!i~ffrt~~~~~:~~tffl~1f~~~~;lJ~~·ru,.ui:~~:J!~?i,~h~n'V~~~e:~~~:~tf3::&ld~l~ ~:~r:rJ.'~i~:geO:M!~~':fc~~t Zustimmung du 

-·-



- Liegenschaftskarte / Flurkarte -
Standardauszug 

Maß stob 1 :1 0000 

"' rcu r-t:.r r l-"r er::~ -ucr Lunorol:
Vermessungs- ·und Katasteramt 

Datum 11:11.2004 (Anfrag-Nr.: C3056/04) 

Gemeinde ERFTSTADT 
Gemarkung GYMNICH Flur 

Flurstücke 27, 49 

E 

.q-
1"") 
c.o 
1.{) 

R 2552 918 m 

I '--·-'-'------.... -·'---"--..__......,..,_ i.i:i~illl!l!l!!lm 
R 2551 166 m Gebäude llit besondel"l!r llllrlngssigmltur (- - -1 sind in Ihrer Lage nur ungefihr beklllßt. 

Die &ebiudl!einllessungsverpflichtung nach §14 Abs. 2 YII'IIIKatG NW bleibt ....,...t ~ 
Der Auszug ist maschinell erzeugt, er ist ohne Unterschrift gQitig. 

Dlenr Aaszug Ist -hlldl gosdllht I 13 Alls. 1 VeriiKatG IIWI. YerYialfll~ ~ V"'iffiiiiU<..,_a:.t'J:: ~hrglbo~e-llit Zuot,._.. du 
Hirwo.-o,IUigonoti- Vonleltllf.....,...,..lloNrtlol....._. -ionlrdionallldlon v......-.. bill _. .,. • ....,...&...,._,.,. 



,, _____ ,, __ ._,._ITI L-IL...'-'1....1'-'-'IUll ''""'''''1#\....,llo...l' I'' 1'-"11 I 1....1 I~ I,, ""'lW 

Vermessungs- und Katasteramt 

Gemeinde 
- Liegenschaftskarte I Flurkarte -

Standardauszug 

Mo ß stob 1 : 1 0000 Gemarkung Flur 
· Datum 11.11.2004 (Antrag-Nr.: C3056/04) 

E 
0 
<X) 
<X) 

" C\1 
<0 
1.{) 

I 

R 2559 628 m 

R 2557 876 m 6111iude alt besonderer lltll'lngssignatur 1-- -)sind in Ihrer laga nur ungetihr bek-t. 
Die 6elliudeei-ssungsverpflichtung 1*11114 Abs, 2 Verlll<lltG NW bleibt rierührt. 

Der Auszug ist maschinell erzeugt, er ist ohne Unterschrift g!lltig. 
DlosorAinugls~~~"flfeüJ=.='::Ir~"~='r:m:::.::==::~Zuslilalgdos 
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AUSZUG AUS DEM LIEGENSCHAFTSKATASTER 

- Liegenschaftskarte / ·Fiurkarte 
Standardauszug 

. ' Maßstab 1:10000 
Datum 11.11.2004 (Antrag-Nr.: C3056/04) 

Rhein-Erft-Kreis -Der Landrat
Vermessungs- und Katasteramt 

Gemeinde· 
Gemarkung Flur 

R 2559 628 m 
I 

()1 
01 
VI 
0 

VI 
c..o 
()1 

13 

E 
0 
OCl 
0 

OCl 
N 
tO 
1.[) 

I 
I 
I 
I* 
I 

+ 

I ~~--~~=-~"~E~~~~SM~~ 
R 2557 876 m Gebäude mit besonderer Umringssignatur 1-- - -l sind in Ihrer Lage nur ungefähr bekannt. 

Oie .Gebäudeeinmessungsverpflichtung nach §14 Abs. 2 VermKatG NW blei\11 unberührt. 

Der Auszug ist maschinell erzeugt. er ist ohne Unterschrift gültig. 

"., 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

--~ 

Dieser Auszugtst.Pe~!~~~~t~?:,~~~~!~!J~~b~tr~~ff~'~tu':.:~~ünl'tf.:~~'J:Uu~~'!J~dru~~~~!~~?f:h~:~~~t'enJ~~~;~~f~:~fJd~i: ~=~·:~l':i~:::.C:H!:r~':e:~t ZuctlMung lies 



Helnz Geusen 

Von: '1ieinz Geusen" <heinz.geusen@rhein-erft-lcreis.de> 
An: <wilfried.baumann@loebf.nrw;de> 
Gesendet: Donnerstag, 21. Oktober 2004 14:06 
Eintogen: Altemativftächen.doc 
8etndf: Termin Quarzwerke,Rhein-Erft-Kreis;NABU 
Sehr geehrter Herr Baumann, 

der Termin nilden Quarzwerken Frechen GmbH wurde auf Donnerstag, den 18.11~04, 15.00 
Uhr JBesprednmgsraum 3.8 in der Kreisverwaltung in Betgheim festgelegt 

Ich möchte Sie hierzu, wie bereits besprochen, herzich einladen. 

Seite I von 1 

Zu Ihrer Information habe ieh Ihnen in der Anlage eine kurze Datenübersicht zu den zur Diskussion 
stehenden Alemativstandorten beigefOgt. 

Den VeJQieichsvertrag sowie weitere Kartengrundtagen zu den Standorten werde ich Ihnen in den 
n·khsteriT'9 perPost zuschicken. 

Mit freundlchen GrOßen 
Heim: Geusen 

Dipi.-Biologe Heinz Geusen 
Rhein..:erft..J<reis 
Amt fOr K~nuog·und Naturschutz 
"\Nily-&andt.;ptatz 1 
50126 ·Bergheim 
Tet: 02271/83-4223 
Fax: 02271183-2344 

22.10.2004 

V 

V 



TELEFAX 

Empfänger: 

Abteilung: 
Name: 

Fax: 

Seitenzahl 
~inschl. Deckblatt 

NABU 
AusgJeJchsflächen 

83L:(:i :::.: ~ ... ~ ·:.: ~ i 
---.. ..... -... ·~· 

Der Landrat • Erftkreis 

Landschaftsplanung 

Herrn Kohlmann 

02271-83-2328 

1 

Sehr geehrter Herr Kohlmann. 

Quarzwerke 
Grotspeler-UndemeM-Untemehmen seit 1884 

Haupl'lefWaltung 
Postfac:tl 17 80, 0.50207 F~n 
~skadenweg 40, 0-50226 F~n 

Datum: 01.10.04 Rl5810 

Abteilung: Rechtsabteilung - PMIKI 

Name: Dr. Paul Paez-Ma!etz 

Fax: 02234/101 -125 

Telefon: 02234/101 - 122 

Soßten Sie nicht alle Seiten erhalten haben, 

so bitten wir Sie, uns unverzoglich am:urufen. 

Ce: Herrn Or. POtter 

~~~unter Vorbeh!lt ~~~~~~~==~~=~~~stermin der }5~~~~':~_17:00-19:00 h, in Ihrem 

Mit freundlichen Grüßen 

QUARZWERKE GmbH 

rr· 
Or. Paul Pae Mafetz {,Ar~~"~\. b~...,~c'lt.t.""' @. (cebJ. i.t.vil\;-. oi...l 

o '2.1.6-f / '7,s~ ·zg~ 

cd~ l1o-V\ ..___ 

HV/EKIFO ·040-4196 
ftt:if410.1' .E~t-N~.1001JOXI<: 

Kloln 
01 10.~ 

Selta 1 von 1 
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/--~-) ' I . . . / 
· ~-- Grosspeter-Lindemann-Untemehmen seit 1884 

...-.: 
· · · · Hauptverwaltung l ,~I)' Quarzwerke GmbH 

' ~.,...{ · Kaskadenweg 40, D-50226 Frechen 
80 - D-50207 Frechen t·• 

Rhein-Erft-Kreis, 
Der Landrat 
Dezernat Bauen und Planung 
z.H. Herrn Kohlmann 

50124 Bergheim 

_T...;el"'-ef_on ______ (02234) 101-124 

..;..T.;;.;el.;;.;ef.;;.;ax"'------- (02234) 101-125 

=E..:;-M:.:::a:::.il ______ Puetter@quarzwerke.com 

..;:;U.:.:;ns~e;.;..r=Ze:::.ic:::.h;.;:;e:.:.n ___ Pt/Kau I Recht-RI3939 

=D=at:::um:.:.:_ _____ 12.05.2004 

Ihr Zeichen 

Umsetzung des Vertrages zwischen dem Rhein-Erft-Kreis, dem NABU und der 
Quarzwerke GmbH vom 27.03.2001 

Sehr geehrter Herr Kohlmann, 

wie bei dem Gespräch in Ihrem Hause vom 05.05.2004 besprochen, übersenden wir Ihnen als 
Anlage die Entwürfe eines Angebots an die Eigentümer der Aufforstungsflächen (Anlage 1 ) 
sowie an deren Pächter (Anlage 2). Weiterhin fügen wir als Anlage 3 eine Aufstellung bei, in 
der wir die angebotenen Zuwendungen dem zur Verfügung stehenden Budget 
gegenübergestellt haben. · 

Wir möchten Sie um kritische Prüfung der Angebote und Ihre Anmerkungen dazu bitten. 

Dr. Thomas Pütter 

Anlagen 

GeschaftsfOhrer: 
Dipt-Kfm. Horst Grosspeter, MBA - Geschaftsrohrender Gesellschafter 
Dipi.-Kfm. Roberl Undemann-Berk - GeschallsfOhrender Geseßschaller 
Dipi.·Kfm. Dr. OHo Hieber 
Dipl.-tng. Gerd Honralh 

Eingetragen beim Amisgericht 
Köln HRB 42138 
Sitz der Gesellschaft: Frechen 
SteuerNr.: 224·573610020 
Ust-tdNr. OE 123 499 369 

Bankverblndungen: 
Deutsche Bank AG, Köln 
BLZ 370 700 60 Konto 1 270 032 
tBAN DE03 3707 0060 0127 0032 00 
BIC (Sv.iii·Code) DEUT OE DK 

Kreissparkassa Köln 
BLZ 370 502 99 Konto 20 747 

Selle1/1 

HV/EKIFO -007-01102 
Rt3939_B_Pt-NABU.0511 .doc 
Kaufmann 
002/0071003/002/007 



Anlage Nr • ./1 

· ~ Quarzwerke 

GeschAftsführer: 

Quarzwerke GmbH - Postfach 17 80 - D-50207 Frechen 

Herrn 
Ii 361 SSIS!!S:It 

-
Grundstücke Gemarkung Hüchelhoven, 
Flur 26, Flurstücke 41, 47, 207, 216, 236, 238 

Grosspeter-lindemann-Unternehmen seit 1884 

Quarzwerke GmbH 
Hauptverwaltung 
Kaskadenweg 40, D-50226 Frechen 

...;...Te:..;.le:..;.fo:..;.n;__ ____ ((02234)) 101-124 

...;...Te.;.;.le;.;.fa;;;;;.x;__ ____ ((02234)) 101-125 

.=E-..:.:M.:::a.:.:..il ----- puetter@quarzwerke.com 

..:;.U.;.;.;ns;.;:;e:...:r Z=-=e~ic;.;.:;he::.:;n;__ __ pt I Recht I kau I Rl3004 

.::;D::.:at;::um.:..:...._ _____ 16.01.2004 

Ihr Zeichen 

wir wenden uns an Sie als Mitglied der Erbengemeinschaft, die Eigentümerin der oben 
bezeichneten Grundstücke ist, mit folgendem Anliegen: · 

Durch eine schriftliche Vereinbarung vom 27.03.2001 haben der Landrat des Erftkreises, der 
Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V. (NABU) und unser Haus ein 
Umweltschutzprojekt ins Leben gerufen, in das nach Möglichkeit die o.g. Grundstücke mit 
einbezogen werden sollen. 

Wir möchten Ihnen zunächst unser Unternehmen kurz vorstellen und erklären, aus welcher 
Situation das Projekt geboren wurde. Schließlich unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zum 
Erwerb oder -alternativ- zur Pacht der hier in Rede stehenden Flächen im Rahmen des 
Umweltschutzvorhabens. Uns ist bewusst, dass die landwirtschaftlich genutzten Flächen für 
Sie als Eigentümer und Ihre Pächter ebenso eine Existenzgrundlage wie auch ein 
wertstabiles Wirtschaftsgut darstellen, von dem man sich nicht ohne weiteres trennt. Wir 
haben uns um eine Gestaltung unseres Angebots zum Grundstückserwerb bzw. zur Pacht 
bemüht, das Ihre Interessen aus dem vorgenannten Gesichtspunkt soweit wie möglich 
berücksichtigt und das einen Weg darstellen soll, bei dem alle Seiten wirtschaftliche Vorteile 
haben. 

1) Die Quarzwerke GmbH 

Die Quarzwerke GmbH ist die Obergesellschaft einer europaweit tätigen 
Unternehmensgruppe, deren Geschäftsgegenstand die Gewinnung und Aufbereitung 
von Quarzsand und anderen Industriemineralien ist. Quarzsand ist ein unentbehrlicher 
Rohstoff für die Glas- und Gießereiindustrie und findet weiterhin in Bereichen wie der 
Farben- und Lackherstellung sowie der Bauchemie verbreitet Anwendung. 
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· ~ Quarzwerke ' 

Geschaftsfiltver: 

2) Das Umweltschutzprojekt 

Am Stammsitz der Quarzwerke GmbH in Frechen wurde in den Jahren 2000/2001 ein 
bergrechtliches Planfeststellungsverfahren durchgeführt, durch das ein sogenannter 
Rahmenbetriebsplan zur Fortführung des im Jahr 1884 begonnenen 
Quarzsandtagebaus zugelassen wurde. Das vormalige Landesoberbergamt des 
Landes NRW hat den Rahmenbetriebsplan durch Planfeststellungsbeschluss vom 
02.04.2001 genehmigt. Im Bereich des Tagebauvortriebs befinden sich Waldbereiche, 
die dem Tagebau sukzessive weichen müssen. Wegen der unmittelbaren Nähe zum 
Königsdorfer Forst haben der Landrat des Erftkreises, der NABU und unserer Haus 
unter dem 27.03.2001 schriftlich vereinbart, sich um den Erwerb einer 30 ha große 
Grundstücksfläche nahe der Ortslage Glessen zu bemühen und diese zum Ausgleich 
aufzuforsten (vgl. den als Anlage 1 beigefügten Lageplan). Diese Maßnahme soll das 
Naturschutzgebiet Glessener Wäldchen an den Königsdorfer Forst anbinden und 
dadurch die Naturschutzfunktion des Naturschutzgebietes "Quellgebiet Glessener 
Bach" optimieren. 

3) Das Angebot 

Soweit wir bei dem folgenden Angebot Zahlen nennen, basieren diese auf uns 
bekannten Durchschnittswerten. Falls es zu einer Einigung über einen 
Grundstückserwerb oder eine Pacht kommt, wären diese Zahlen näher zu prüfen und 
ggf. auf der Basis von Wertgutachten zu korrigieren. 

Um Ihre Grundstücke für eine Aufforstung nutzen zu können, bieten wir Ihnen zum 
einen den Erwerb der Flächen zum Verkehrswert sowie eine Weiterführung der 
Pachtzahlungen, die Sie von Ihrem derzeitigen Pächter erhalten, für die Dauer von 20 
Jahren an (s.u. zu a)). Dabei möchten wir den Flächenerwerb und die Pachtzahlungen 
zeitlich in zwei Abschnitte aufteilen. 

Als Alternative erläutern wir Ihnen außerdem ein Modell, bei dem wir die Fläche zum 
Zweck der Aufforstung pachten (s.u. zu b)). 

a) Flächenerwerb 

Für einen Flächenerwerb schlagen wir folgendes Modell vor: 

i) Die Zeitabschnitte 

Zunächst möchten wir - möglichst kurzfristig - die Flurstücke 236 und 238 
in der Gemarkung Hüchelhoven, Flur 26, mit einer Gesamtfläche von rund 
10,3 ha erwerben (im Folgenden: Teilfläche1). 

Im Jahr 2008 sollten dann die restlichen Flächen (Flurstücke 41, 47, sowie 
Teilflächen der Flurstücke 207 und 216 in der Gemarkung Hüchelhoven, 
Flur 26) mit einer Gesamtfläche von rund 13,5 ha folgen (im Folgenden: 
Teilfläche 2). 
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~ Quarzwerke · 

Gesehafts!Ohrer: 

ii) Der Flächenerwerb 

Im Hinblick auf den Kaufpreis für die hier in Rede stehenden landwirt
schaftlichen Flächen gehen wir von 3,00 EUR I m2 aus. Daraus ergibt sich 
ein Wert für die Teilfläche 1 in Höhe von j =-sowie ein 
Wert für die Teilfläche 2 in Höhe von .F 3 • i. 

iii) Fortzahlung des Pachtzinses 

Bei Zugrundetagung eines Pachtzinses für die gegenwärtige 
landwirtschaftliche Nutzung in Höhe vo a und Jahr ergibt 
sich eine jährliche Pacht für die Teilflache 1 in Höhe vo 0 I I , 2 2 6 tnd 
für die Teilfläche 2 in Höhe von.-•••••-

Wir bieten an, diesen Pachtzins für die Dauer von 20 Jahren zusätzlich zum 
Kaufpreis ab Erwerb der jeweiligen Teilflächen zu zahlen. 

b) Flächenpacht 

Bei dem nachfolgend dargestellten Modell der Flächenpacht zu Zwecken der 
Aufforstung gehen wir von einem Wert der aufgeforsteten Flächen (rund zwanzig 
Jahre nach deren Aufforstung) in Höhe von 0,40 EUR I m2 aus. Die Wertminderung 
der Teilfläche 1 bei dem für Ackerland zugrundegelegten Wert von 3,00 EUR I m2 

beträgt som· . Die Wertminderung der Teilfläche 2 beläuft sich nach 
demselben Wertansatz auf-

Für eine Pacht zu Zwecken der Aufforstung für die Laufzeit von 20 Jahren bieten wir 
für die Teilfläche 1 einen Pachtzins i.H und für die Teilfläche 2 i.H.v. 
--.ro Monat. Dieser Pachtzins ist so bemessen, daß der Barwert der 

laufenden Zahlungen bei einem Zinsfuß von 4 % ebenso hoch ist, wie die 
Wertminderung des Ackerlandes durch die Aufforstung. Sie werden durch die 
Pachtzahlungen also finanziell so gestellt, als würde Ihnen die Wertminderung in 
einem Betrag ausgezahlt und Sie würden diese Summe für die Dauer von 20 Jahren 
mit 4 % verzinsen. 

Auch bei einer Pacht zu Aufforstungszwecken bieten wir an, zusätzlich zur 
Aufforstungspecht den Pachtzins Ihres Pächters für die gegenwärtige 
landwirtschaftliche Nutzung wie oben unter a) iii) beschrieben weiter zu zahlen. 

Die Pflege und Entwicklung des Waldes übernehmen wir oder von und beauftragte 
Personen auf unsere Kosten, wobei allerdings aus Naturschutzgründen ein 
weitgehend naturbelassener Zustand angestrebt wird. Eventuelle Erträge fließen 
Ihnen zu. 
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Geschattsführer: 

4) Wirtschaftliche Betrachtung des Angebotes 

Durch unser vorstehend unterbreitetes Angebot bleibt Ihnen für die Dauer von 20 
Jahren die derzeitige Rendite Ihres Grundeigentums in Form der weitergeführten 
Pachtzahlungen. 

Im Falle eines Verkaufs der Grundstücke erhalten Sie darüber hinaus eine zusätzliche 
Kapitalrendite durch die Verzinsung des Kaufpreises. So würde die jährliche 
Verzinsung des Kaufpreises für die Teilfläche 1 ) bei einem 
Zinsfuß von 4 %jährlich ~etragen. Die Kapitalverzinsung der Teilfläche 
1 ergäbe also nahezu das vierfache des jährlichen Pachtzinses, der Ihnen zusätzlich 
verbleibt. 

Falls Sie die Flächen lieber zur Aufforstung verpachten als diese zu veräußern, 
erhalten Sie zusätzlich zu der derzeitigen Rendite aus Verpachtung zur 
landwirtschaftlichen Nutzung einen Kapitalertrag aus der Wertminderung der 
Grundstücke in Form des Pachtzinses zur Aufforstung. Gleichzeitig bleiben Sie 
Eigentümer eines Waldbestandes. 

5) Unser Angebot an Ihren Pächter 

Bei der Umsetzung des Naturschutzprojektes sind nicht nur Ihre Interessen als 
Grundeigentümer, sondern auch die II: • I zu berücksichtigen. 

Diesem Umstand wollen wir dadurch Rechnung tragen, dass wir Ihrem Pächter für die 
Teilflächen 1 und 2 ab dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt den Unternehmergewinn in 
einem Betrag anbieten, den er auf diesen Flächen während einer Dauer von 20 Jahren 
erwirtschaften kann. Allein die Verzinsung dieses Betrages erreicht im Durchschnitt 
wiederum die jährliche Gewinnmarge. 

Darüber hinaus werden Aufforstungen von Ackerflächen auf Grund der EU-Verordnung 
(EG)Nr. 1257/199 gemäß den "Richtlinien für die Zahlung einer 
Erstaufforstungsprämie (EAP)" subventioniert. Zwar müssten Sie als Grundeigentümer V 
den Förderantrag stellen. Angesichts unseres Angebots, Ihnen die Pachtzahlungen für 
die Dauer von 20 Jahren zu erstatten und zur Schaffung eines ausgewogenen 
wirtschaftlichen Gesamtkonzepts, schlagen wir vor, dass die Aufforstungsprämie Ihrem 
Pächter zugute kommt und -im Falle des "Pachtmodells"- Sie bei der Antragstellung zu 
seinen Gunsten mitwirken. 

Durch die Annahme unseres Angebotes würde Ihr Pächter deutlich mehr Einnahmen 
erzielen, als er durch eine Bewirtschaftung der Flächen erreichen könnte. 

Wir haben ·····~nser Angebot durch ein Schreiben vom heutigen Tage 
unterbreitet und erläutert. 
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GeschllftsfOhrer: 

Wir bitten Sie, unser Angebot wohlwollend zu prüfen. Wir gehen davon aus, dass sich das 
Konzept unseres Angebotes in mehrfacher Hinsicht variieren und an Ihre Interessen und 
Bedürfnisse anpassen lässt und wir stehen entsprechenden Vorschlägen von Ihrer Seite 
offen gegenüber. 

Wir würden uns freuen, wenn wir die Angelegenheit in einem persönlichen Gespräch 
erörtern könnten und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

QUARZWERKE GmbH 

Horst Grosspeter Dr. Paul Paez-Maletz 

PS: Inhaltlich gleichlautendes Schreiben haben wir mit gleicher Post an Fralll•••• 
1 Rb. die ebenfalls Mitglied der Erbengemeinschaft ist, versandt. 

iedes der Erbengemeinschaft (laut Katasterun lagen, 
~nr•nt ... n leider wir nicht ausfindig machen. 
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· ~ Quarzwerke . 

Quarzwerke GmbH- Postfach 17 80- D-50207 Frechen 

Herrn 

Grosspeter-Lindemann-Untemehmen seit 1884 

Quarzwerke GmbH 
Hauptverwaltung 
Kaskadenweg 40, D-50226 Frechen 

..:...Te~le~fo~n;__ ____ (02234) 101-124 

..:...Te;;.:;le;;.:;fa~x;__ ____ (02234) 101-125 

.;;;;;.E-..;.;M.;.:;a"'-il ----- puetter@quarzwerke.com 

.=.U::.;:ns::.:::e:....:r Z::;:e;;.;:ic::.;;he:;.;.:n;__ __ pt I Recht I kau I Rl3006 

.=.D:::.:at::::um~ _____ 16.01.2004 

Ihr Zeichen 

Landwirtschaftliche Pachtgrundstücke in der Gemarkung Hüchelhoven, Flur 26, 
Flurstücke 41, 47, 207, 216, 236, 238 

Sehr geehrte••••-

wir wenden uns an Sie als Pächter der oben bezeichneten landwirtschaftlichen Grundstücke 
mit folgendem Anliegen: 

Durch eine schriftliche Vereinbarung vom 27.03.2001 haben der Landrat des Erftkreises, der 
Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V. (NABU) und unser Haus ein 
Umweltschutzprojekt ins Leben gerufen, in das nach Möglichkeit die o.g. Grundstücke mit 
einbezogen werden sollen. 

V 

Wir möchten Ihnen zunächst unser Unternehmen kurz vorstellen und erklären, aus welcher 
Situation das Projekt geboren wurde. Schließlich unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zur 
Ablösung Ihres Pachtvertrages, falls wir die hier in Rede stehenden Flächen im Rahmen des 
Umweltschutzvorhabens erwerben und entsprechend nutzen. Uns ist bewusst, dass die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen für Sie einen Teil der Grundlage Ihres 
landwirtschaftlichen Betriebes darstellen. Wir haben uns um eine Gestaltung unseres 
Angebots zur Ablösung Ihrer Pachtrechte bemüht, die Ihre Interessen aus dem V 

Geschäftsführer: 

vorgenannten Gesichtspunkt soweit als möglich berücksichtigt und das einen Weg darstellen 
soll, bei dem alle Seiten wirtschaftliche Vorteile haben. 

1. Die Quarzwerke GmbH 

Die Quarzwerke GmbH ist die Obergesellschaft einer europaweit tätigen 
Unternehmensgruppe, deren Geschäftsgegenstand die Gewinnung und Aufbereitung 
von Quarzsand und anderen Industriemineralien ist. Quarzsand ist ein 
unentbehrlicher Rohstoff für die Glas- und Gießereiindustrie und findet weiterhin in 
Bereichen wie der Farben- und Lackherstellung sowie der Bauchemie verbreitet 
Anwendung. 

Bankverbindungen: Kreissparkasse Köln 1/4 
Dipi.-Kim. Horst Grosspeter, MBA -Geschäftsführender Gesellschafter 
Dipi.-Kfm. Robert Lindemann-Bark ·Geschäftsführender Gesellscheiter 
Dipi.-Kfm. Dr. Otlo Hieber 

Eingetragen beim Amtsgericht 
Köln HRB 42138 
Sitz der Gesellschelt Frechen 
SteuerNr.: 224-573810020 
Ust-ldNr. DE 123 499 369 

Deutsche Bank AG, Köln BLZ 370 502 99 Konto 20 747 
BLZ 370 700 60 Konto 1 270 032 
IBAN DE03 3707 0060 0127 0032 00 . HV/EKIFO -007-07103 

Dipl.-lng. Gerd HOIYsth BIC (Swift-Code) DEUT DE DK RI3006_B_pachtgrunbd-hensen04. 1 14.doc 
Klein 
002/007/00310021007 



~ Quarzwerke · 

Geschafts!Ohrer: 

2. Das Umweltschutzprojekt 

Am Stammsitz der Quarzwerke GmbH in Frechen wurde in den Jahren 2000/2001 ein 
bergrechtliches Planfeststellungsverfahren durchgeführt, durch das ein sogenannter 
Rahmenbetriebsplan zur Fortführung des im Jahr 1884 begonnenen 
Quarzsandtagebaus zugelassen wurde. Das vormalige Landesoberbergamt des 
Landes NRW hat den Rahmenbetriebsplan durch Planfeststellungsbeschluss vom 
02.04.2001 genehmigt. Im Bereich des Tagebauvortriebs befinden sich 
Waldbereiche, die dem Tagebau sukzessive weichen müssen. Wegen der 
unmittelbaren Nähe zum Königsdorfer Forst haben der Landrat des Erftkreises, der 
NABU und unserer Haus unter dem 27.03.2001 schriftlich vereinbart, sich um den 
Erwerb einer 30 ha große Grundstücksfläche nahe der Ortslage Glessen zu bemühen 
und diese zum Ausgleich aufzuforsten (vgl. den als Anlage 1 beigefügten Lageplan). 
Diese Maßnahme soll das Naturschutzgebiet Glessener Wäldchen an den 
Königsdorfer Forst anbinden und dadurch die Naturschutzfunktion des 
Naturschutzgebietes "Quellgebiet Glessener Bach" optimieren. 

3. Das Angebot 

Soweit wir bei dem folgenden Angebot Zahlen nennen, basieren diese auf uns 
bekannten Durchschnittswerten. Falls es zu einer Einigung über die Ablösung Ihrer 
Pachtrechte kommt, wären diese Zahlen näher zu prüfen und ggf. auf der Basis von 
Wertgutachten zu korrigieren. 

Falls wir die für die Durchführung des Umweltschutzprojektes notwendigen Flächen 
von den Eigentümern erwerben, bieten wir Ihnen zur Ablösung Ihrer Pachtrechte die 
Zahlung des Unternehmergewinnes in einem Betrag an, den Sie während der 
nächsten 20 Jahre durch die Bewirtschaftung dieser Flächen erreichen können. 
Dieses Angebot ist unabhängig von den Laufzeiten Ihrer gegenwärtigen 
Pachtverträge. Weiterhin können Sie als Pächter der Flächen im Falle einer 
Aufforstung durch die Beantragung von Fördermitteln beachtliche wirtschaftliche 
Vorteile erlangen. Bei unserem Angebot möchten wir den Flächenerwerb und 
entsprechend die Ablösung der Pachtrechte zeitlich in zwei Abschnitte aufteilen. 

a) Die Zeitabschnitte 

Zunächst möchten wir- möglichst kurzfristig -die Flurstücke 236 und 238 in 
der Gemarkung Hüchelhoven, Flur 26, mit einer Gesamtfläche von rund 10,3 ha 
(im Folgenden: Teilfläche 1) erwerben und nach Ablösung der Pachtrechte 
aufforsten. · 

Im Jahr 2008 sollten dann die restlichen Flächen (Flurstücke 41, 47, sowie 
Teilflächen der Flurstücke 207 und 216 in der Gemarkung Hüchelhoven, Flur 
26, im Folgenden: Teilfläche 2) mit einer Gesamtfläche von rund 13,5 ha 
folgen. 
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Geschäftsführer. 

b) Die Zahlung des Unternehmergewinns 

Aufgrund uns vorliegender Unterlagen der Landwirtschaftskammer Rheinland 
gehen wir bei dem von Ihnen erzielten Unternehmergewinn bei der . 
Bewirtschaftung der genannten Flächen von ~ro Jahr (aufgerundet :f .) und Hektar aus. Daraus ergibt sich ein jährlicher 

nternehmergewinn für die Teilfläche 1 in Höhe von EUI t I qnd für die 
Teilfläche 2 in Höhe von E~ 

~uf 20 Jahre beträgt d~winn für die Teilfläche 1 EUR 
...-rund für die Teilfläche ~ 

c) Aufforstungsprämie 

Hinzu käme eine Förderung auf der Grundlage einer Verordnung der E,G (Nr. 
1257/199), die nach den "Richtlinien für die Zahlung einer 
Erstaufforstungsprämie (EAP)" (Runderlass des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.08.2000 -IIIA3 40-
00-00.60) gewährt wird. Zuwendungsempfänger sind land- und 
forstwirtschaftliche Unternehmer, die landwirtschaftlich genutzte Flächen 
aufforsten. Nach den Bestimmungen der EAP würde die Ausforstungsprämie 
bei einer Fläche mit 50 Bodenpunkten ca. 420,00 EUR pro Jahr und Hektar 
betragen. Bezogen auf die Teilfläche 1 ergibt sich hieraus eine jährliche 
Förderung in Höhe von EUR 4.326,00 und bezogen auf die Teilfläche 2 eine 
jährliche Förderung in Höhe von EUR 5670,00. 

Die Förderung wird für die Dauer von 20 Jahren gewährt. 

Obgleich der Antragsteller Eigentümer der aufzuforstenden Flächen sein muss, 
haben wir Ihren Verpächtern vorgeschlagen, dass die Erstaufforstungsprämie 
Ihnen als Bewirtschafter der Flächen zugute kommen soll und die Verpächter 
bei der Antragstellung mitwirken. 

d) Wirtschaftliche Betrachtung des Angebotes 

Durch unser vorstehend unterbreitetes Angebot erhalten Sie in Form der in 
einem Betrag gezahlten Unternehmergewinne für die nächsten 20 Jahre 
Kapitalbeträge, mit deren Verzinsung Sie in Zukunft mehr Gewinne erzielen 
können, als durch die Bewirtschaftung der Flächen. Legen Sie beispielsweise 
den von uns angebotenen Ablösebetrag für die Teilfläche 1 in Höhe von 
~it einer Verzinsung von 4 % pro Jahr an, können Sie ohne 
Berücksichtigung von Zinseszinsen einen jährlichen Ertrag in Höhe von EUR 
~rwirtschaften. Nimmt man die Zinseszinsen hinzu, steigt die 
Verzinsung von dem ersten Jahr uf im zweiten 
Jahr und so fort. Der Zinsertrag auf unter Einschluss der 
Zinseszinsen in zwanzig Jahren rund E 

Hinzu kommt noch die Aufforstungsprämie, die alleine rund das Doppelte des 
von uns angesetzten Unternehmergewinnes ausmacht. 

V 
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Ust-ldNr. OE 123 499 369 

Deutsche Bank AG. Köln 
BLZ 370 700 60 Konto 1 270 032 
IBAN DE03 3707 0060 0127 0032 00 
BIC (Swif\-Code) DEUT OE DK 

BLZ 370 502 99 Konto 20 747 

HV/EKIFO -007-07/03 
R13006_B_pachtgrunbd-hensen04.114.doc 
Klein 

Dipl.-lng. Gerd Honrath 

0021007/0031~7 



· tdB Quarzwerke • 

Geschattsführer: 

Wir bitten Sie, unser Angebot wohlwollend zu prüfen. Wir gehen davon aus, dass sich das 
Konzept unseres Angebotes in mehrfacher Hinsicht variieren und an Ihre Interessen und 
Bedürfnisse anpassen lässt und wir stehen entsprechenden Vorschlägen von Ihrer Seite 
offen gegenüber. 

Wir würden uns freuen, wenn wir die Angelegenheit in einem persönlichen Gespräch 
erörtern könnten und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

QUARZWERKE GmbH 

Horst Grosspeter Dr. Paul Paez-Maletz 

Bankverbindungen: Kreissparkesse Köln 4/4 
Dipi.-Ktm. Horst Grosspeter, MBA - GeschaftsfOhrender Gesellschafter 
Oipi.-Kfm. Robert Lindemann-Berl< - GeschtUtsführender Gesellschafter 
Dipi.-Kfm. Dr. Otto Hieber 

Eingetragen beim Amtsgericht 
Köln HRB 42136 
Sitz der Gesellschalt Frechen 
SteuerNr.: 224-5736/0020 
Ust-ldNr. OE 123 499 369 

Deutsche Bank AG, Köln 
BLZ"370 700 60 Konto 1 270 032 
tBAN DE03 3707 0060 0127 0032 00 
BIC (Swift-Code) DEUT OE DK 

BLZ 370 502 99 Konto 20 747 

HVIEKIFO .Q07-07/03 
RI3006_B_pechtgrunbd-hensen04.114.doc Dipl.-tng. Gerd Honralh 
Klein · 
0021007/00310021007 



~ Quarzwerke 

GeschaftsfOhrer: 

Quarzwerke GmbH - Postfach 17 80 - D-50207 Frechen 

Rhein-Erft-Kreis, Der Landrat 
z.Hd. Herrn Manfred Kohlmann 
Willi-Brandt-Piatz 1 

50126 Bergheim 

Grosspeter-Lindemann-Unternehmen seit 1884 

Quarzwerke GmbH 
Hauptverwaltung 
Kaskadenweg 40, D-50226 Frechen 

_Te_le_~_on ______ (02234) 101-124 

..:.T..::;el..::;et:c::ax"---------- (02234) 101-125 

.;:;Ec..:.-M;.;.:a;;.;;;il ______ puetter@quarzwerke.com 

..;;;U.;.;.ns.;...;e'"'""r""'Ze"'"'ic"'"h.;.;;e.;.;.n ___ pt I Kau I Recht-RI3284 

.:;D.::;at=umc:..:._ _____ 04.03.2004. 

IhrZeichen 

Umsetzung des Vertrages zwischen dem Rhein-Erft-Kreis, dem NABU und der 
Quarzwerke GmbH vom 27.03.2001 

Sehr geehrter Herr Kohlmann, 

nach dem Gespräch in Ihrem Hause vom 23.01.2004 haben wir unsere Abteilung Geologie 
um eine Aussage darüber gebeten, ob die der Quarzwerke GmbH gehörenden Grundstücke 
südlich der Nord-Süd-Bahn in der Gemarkung Frechen, Flur 32, für eine Quarzsandgewin
nung in Betracht kommen. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass wir diese Flächen als 
langfristige Rohstoffreserve von konkurrierenden Nutzungen wie z.B. einer Aufforstung 
freihalten möchten. 

Somit ist eine Aufforstung dieser Flächen zur Erfüllung des Vertrages mit dem NABU, wie 
von Ihnen vorgeschlagen, leider kein gangbarer Weg. 

Die weitere Vorgehensweise, insbesondere im Hinblick auf die vertraglich für eine 
Aufforstung vorgesehenen Flächen, würden wir gerne in einem weiteren kurzen 
Gesprächstermin mit Ihnen diskutieren. 

Wegen einer Terminvereinbarung werden wir uns mit Ihrem Büro in Verbindung setzen. 

(~ 

i.v\J::.~ 
Dr. Thomas Pütter 

Bankverbindungen: Kreissparkasse Köln 
Dipi.-Kfm. Horst Grosspeter, MBA - Geschllfls!Ohrender Geseltschefler 
Dipi.-Kfm. Robert Undemann-Berk - Geschäflsfilhrender Gesellschefler 
Dipi.-Kfm. Dr. Otto Hieber 

Eingetragen beim Amtsgericht 
Köln HRB 42138 Deutsche Bank AG, Köln BLZ 370 502 99 Konto 20 747 

HV/EKIFO -007-D7/03 

V 

V 

Dipl. -lng. Gerd Honrath 

Sitz der Gesellschaft: Frechen 
SteuarNr.: 224-573610020 
Ust-ldNr. OE 123 499 369 

BLZ 370 700 60 Konto 1 270 032 
IBAN DE03 3707 0060 0127 0032 00 
BIC (Swift-Code) DEUT OE DK RI3284_B _Pt-RheinErftKreislandr .0304 .doc 

puetter 
002100710031002/007 



Thema: Umsetzung der GrunderWerbsmaßnahmen gemäß 
Vergleichsvertrag . zwischen Quarzwerke GmbH, 
NABU und Rhein-Erft-Kreis (Zwischenbericht) 

t 

Temiin: 29.10.2003,14-30 
Teilnehmer: 

Ort: 

Frau Berkenbusch, Herr Geusen 
Kreis/ Amt 61) 
Umweltzentrum, FriesheimeT Busch 

(Rhein-Erft-

Nach hausinterner Rücl<sprache mit 65/2 Liegenschaften teilten die Vertreter 
der VeTWaltung mit, dass die Kaufverhandlungen zum Erwerb der Zielflä
chen im Bereich des Quellgebietes des Glessener Baches (gemäß Vergleichs-

. vertrag vom 27·3.2001) als anzusehen sind. 
Die· als Eigentümer eines ca. go%igen Flä-
chenanteils, ist nach schriftlicher Anfrage und nochmaliger telefonischer 
Rückfrage auch aus Rücl<sicht auf ihre langjährigen Pächter nicht daran inte-
ressiert, die Flächen zu verkaufen oder zu tauschen. · 

Als mögliche Alternativen im Sinne des Vergleichsvertrages wurden die nach
folgenden großflächigen Projektbereiche diskutiert: 

Gymnicher- Mühle/Restflächen des ehemaligen Golfplatzes Gymnich 
(ca. 70 ha) 
Rübenbuseh/Flächen des ehemaligen Militärgelä~des (ca. 15 ha). 
Villehang bei Bliesheim/Flächen zwischen Altwald V11le und Ortslage 
Bliesheim (ca. is ha) 
Flächen der Quarzwerke westlich der Nord-Süd-Bahn 

· kurzfristige Grundstücl<sangebote mit einer Flächengröße von über 
10ha. 

Für die Auswahl geeigneter Alternativstandorte wurden folgende' Kriterien 
"'·. · formuliert: · 

1. Entsprechend Ziffer 1.2. des Vergleichsvertrages ist .bei der Auswahl 
das Einvernehmen mit dem NABU herzustellen. 

2. Zur Kompensation des Waldverlustes (Buschbeller Waldes) soll na
turnaher Laubwald wiederhergestellt. 

3· Eine räumliche oder funktionale ,Beziehung zum Königsdorfer Wald 
sollte angestrebt werden, wenn das nicht möglich ist, zu anderen 
größeren Altwaldflächen. 

Aufgestellt 

. 61/3 Amt fflr Kreisplanung 

Vermerk 

Datum 

~-·· 
, Mein Zelc'hen 

- 61/3 

Auskunft arteßt 

HerrGeusen 

Telefon 

02271/83-4223 

Fax 
·2344 

Notizen 



Gs(t_ $, p· u_r~c: · 
. "'V-?· /f ~ !tf---. 

ERFTKRE -~ --~. I l.L 
27.9.2002 'Der Landrat 1 S f , ... . -· .. - ·-· t 

Erftkreis 

Der Landrat 

50 124 El eroheim 

j {) 2. ·uKT. 2002 } 
·! i 

.. ~·"h:~~~J 

Betro Grunderwerb Gemarkung HUchelhoven 

Guten Tag, 

Eing. 3 0. SEP. 2002 
ht'cf. t ~ R 

j} (~( ~ ··:J,~:·-:···· 
- d :·~ ,, 

:~ ~~ :.~- .. 

: - i 

: .... ~~~~~:-.~~:~i~----~~·::::.:.:_:~.~2,/ 

Ihr Schreiben vom 4.9.2002, in dem Sie Ihr Interesse .an den Acker

flächen der -ußerten, haben wir erhalten. 

Dazu teile ich Ihnen mit, daß die an einem Verkauf 

ihrer Ländereien in Gle~sen nicht interessiert sind. 

Freundliche GrOße 

V 



50129 Bergheim 

Frau Syree 3.63 2021 65/2- QW-1 J 10.09.2002 )~ 

Grunderwerb flir Naturschutzmaßnahmen ; ) · 
G~ndstücke Gemarkung Hüchelhoven, Flur 23, Flurstücke Nr. 5 (8. 735 m2 groß), Nr. 
1043 ( 7.721 m2 groß), Nr. 1045 (6.245 m2

); 

Sehr geehrter H~ 

der Erftkreis ist zum Zwecke von Naturschutzmaßnahmen (Anlage von Waldflächen) am 
Erwerb von Flächen bzw. Teilflächen Threr o.a Grundstücke interessiert. 

· Ich bitte Sie, mein Anliegen zu prüfen und mich zu informieren, ob Threrseits 
Verkaufsbereitschaft besteht. 
IID Falle evtl. Rückfragen steht Ihn,en selbstverständlich meine Mitarbeiterin, Frau Syree, 
unter o.g. Rufnummer ~V erfiigung. 

Für eine baldige Antwort wäre ich llmen dankbar und verbleibe bis dahin 

mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 



r .. ·-·,::::i~~~~~::.~;:~~:==~~ 
1"1 • ·' · · . · ~;-,;;,·chnu;;f' und Naturschutz 

40 

L_ . 0 7~N .. 2002 

~1~ 1

1 

·--'---..a-.-.L...--..1 
Naturschutzbund Erftkre/s e. V. • Heinrichstraße 25 • 50374 Erftstadt 

Erftkreis 

Der Landrat 

Amt für Kreisplanung und Naturschutz 

z.H. Frau Berkanbusch 

50124 Bergheim , .. "·~· .. -·.'-'' --··· -......... ~ .. -
' t F~ F( t· .. ·: ···r ~--( ~ -~ ;_. ~- :~· 

. Der L.enc!n:ri: 
r .. --~·---..... ---~ .. ·--· ...... -· 

Erftkreis 

Absender/Unser Zeichen - ---
. ·--·- --

Ihre Nachricht vom/Ihr Zeichen 

Datum 5. Januar 2002 

Betr.: Vergleichsvertrag NABU- Quarzwerke GmbH Frechen- Erftkreis 

Sehr geehrte Frau Berkenbusch! 

Bezug nehmend auf mein Telefonat mit Ihnen vom 22.8.2001 erbitte ich 

Auskunft über den Stand der Umsetzung bezüglich des Grunderwerbs im 

Bereich nördlich des Königsdorfer Waldes, wie im Vergleichsvertrag 

vom 26. März 2001 vereinbart, und ob ggfs. bereits 2002 erste Pfianz

maßnahmen stattfinden können. 

Wie Herr Paez-Maletz Ihnen im Mai mitteilte, sind Grundbesitzer in 

diesem Bereich durchaus offen für eine Aufforstung, was den Intentionen 

des Vertrages entgegenkommt und das Vorhaben erleichtern würde. 

In Erwartung einer Antwort verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

0 Quarzwerke GmbH 

Der geschäftsführende Vorstand: w.~••••••••••••••t~ 

Geschäftsstelle: 
Heinrichstraße 25 
50374 Erftstadt 

Telefon: 0 22 3517 37 59 
Telefax: 0 22 3517 37 59 

E-mail: Geschaeftsstelle@nabu-erftkreis.de 

Postbank Köln 2867 43-507 (BU 370 100 50) 
Spenden (stsuerlich absetzbar) bitte nur auf das Spendenkonto: 
KSK Köln 0 190 000 114 (BU 370 502 99) 

Anerksnntsr Naturschutzverband nach§ 29 Bondesnaturschutzgesetz 

J ~) 

( 

V 



Erftkreis · Der Landrat 50 12 4 Bergheim 

Herrn Hundenborn 
Amt für Agrarordnung 
Postfach 1562 

53865 Euskirchen 

Auskunft erteilt 

Fr. Berkanbusch 

Zimmer-Nr. 

3.98 

DER LANDRAT 

Telefon-Durchwahl 
02271/83- . 

4611 
FAX: 83-2344 

e-mail: iberkenbusch@erftkreis.de 

Mein Zeichen 

61.38.03.00 

Hausadresse 
Willy-Brandt-Piatz I 

SO 126 Bergheim 
Telefon 02271 183-Q 
Fax 0227 I 183-2300 

Telex 888 717 ekbm d 

Postadresse 
50124 Bergheim 

Besuchszeiten 
Mo bis Fr 8.30 bis 12 Uhr 

Do 14 bis 16 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Datum 

23.05.2001 

Grundstücksbeschaffung für die Ausgleichsmaßnahme der Quarzwerke Frechen im Bereich 
Glessen/Königsdorfer Wald 

Sehr geehrter Herr Hundenborn, 

wie in unserem Gespräch am 15.05.2001 besprochen, Obersende ich Ihnen eine Kopie des 
Vergleichsvertrages zwischen den Erftkreis, den Quarzwerken und dem Naturschutzbund sowie die dazu von 
uns bisher zusammengestellten Unterlagen Ober Boden- und Eigentumsverhaltnisse. 
Wegen eines Gespräches mit der Landwirtschaftskam-mer und dem Kreislandwirt werde ich mich in Kürze 
zwecks Terminabstimmung mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Mit freundlichen Großen 
Im Auftrag 

Barkenbusch 

Öffentliche Verkehrsmittel zur Kreiskasse: 
Haltestelle Kreishaus fBuslinien 715. 923. 924. 961, 971, 975) 
Haltestelle Knüchelsdamm fBuslinien 715. 923. 939. 940. 961. 963. 971. 975) 
Bahnhof Zievench fDB 35) 

Bankverbindungen: 
Postbank AG Köln 

{BLZ 370 100 50) Konro 0010850505 
Kreissparkasse Köln 

fBlZ 370 502 ·~9) Konto 014200 12()0 



Erftkrels · Der Landrat ·50 124 Bergheim 

Herrn Dr. Paetz-Maletz 
Quarzwerke GmbH 
Postfach 1780 

50207 Frechen · 

LANDRAT 

Auskunft erteilt Zimmer-Nr. Telefon-Durchwahl 

02271/83- 4611 
Mein Zeichen 

Frau Berkanbusch 3.6 
Fax 2344 
iberkenbusch@erftkreis.de 

Vergleichsvertrag Erftkreis /NABU/Quarzwerke 
Ihr Schreiben vom 05.06.2001, Ihr Zeichen PM/KURecht 

Sehr geehrter Herr Dr. Paetz.:Maletz, 

61 

Hausadresse 
Willy-Brandt-Platz I 

50126 Bergheim 
Telefon 02271183-0 
Fax 02271183-2300 

Telex 888 717 el<bm d 

Postadresse 
50124 Bergheim 

Besuchszeiten 
Mo bis Fr 8.30 bis 12 Uhr 

Do 14 bis 16 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Datum 

: 12.06.2001 

ich freue mich, dass nunmehr die Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses erreicht ist. 

Die vereinbarten Zahlungen bitte ich auf das Konto 0142001200 des Erftkreises bei der Kreissparkas
se Köln, BLZ 370 502 99, zu leisten. Bitte geben Sie auf dem Überweisungstrager die fOr die Zahlun
gen der Quarzwerke eingerichtete Haushaltsstelle 1.360.3671.8 an. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~V.A4i~tU.. 
Barkenbusch 

Öffentliche Verkehrsmittel zur Kreiskasse: 
Haltestelle Kreishaus (Buslinien 715, 923, 924, 961. 971. 9751 
Haltestelle Knüchelsdamm (Buslin1en 715. 923. 939. 940, 961. 963. 971, 9751 
Bahnhof Zieverich fOB 35i 

Bankverbindungen: 
Postbank AG Köln 

fBl.Z 370 100 50) Konto 0010850505 
Kreissparkasse Köln 

(812 370 502 99J Konto 0142001200 

V 



""' 

IV Bergheim, den 11.06.2001 

20 

im Hause 

Nachtragshaushaltsplan 2001 

Als Anlage übersende ich Ihnen die Kopie des Schreibens der Quarzwerke Frechen vom 
05.06.2001. Gemäß Vergleichsvertrag, dem der Kreisausschuß am 26.04.2001 zugestimmt 
hatte, will das Quarzwerk demnächst eine erste Rate auf ein zweckgebundenes Konto des 
Erftkreises einzahlen. 
Mit den Finanzmitteln der Quarzwerke sollen Ausgleichsflächen entsprechend dem Vergleichs
vertrag durch den Erftkreis erworben werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß 
noch im laufenden Haushaltsjahr 2001 kassenwirksam Grundstückskäufe erfolgen. 
Ich bitte um Mitteilung der genauen Bezeichnung des Kontos zur Weitergabe an die Quarz
werke und um entsprechende weitere Veranlassung. 
Neben dem o.a. Schreiben der Quarzwerke fiige ich zu Ihrer Kenntnis nochmals die Beschluß
vorlage fiir die Sitzung des Kreisausschussesam 26.04.2001 mit Vergleichsvertrag bei. Auf 
IW2 und 3 verweise ich besonders, auch mit der Anfrage, wie gewährleistet ist, daß Zins
erträge dem Konto zufließen. 



61 11.06.2001 

20 

Zahlunge~ aus Vergleichsvertrag Erftkreis/NABU/Quarzwerke Frechen 

Ich bitte darum, d11ss bei der Vorlage fiir den Kreistag 28.06.01 die Einrichtung einer Sonder
rücklage fiir die gern. Vergleichsvertrag von den Quarzwerken zu leistenden Zahlungen be
rücksichtigt wird. Da zunächst die Möglichkeiten der Unterstützung durch das Amt fiir Ag
rarordnung abgeklärt werden müssen und bisher noch keinerlei Grunderwerbsverhandlungen 
statt gefunden haben, ist mit Finanzbedarf erst frühestens 2002 zu rechnen. 

Berkenbusch 

V 

V 



m --- - - Gaftljwaltla -
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Geschäftsführer. 

Quarzwerke GmbH - Postfach 17 80 - D-50207 Frechen 

Persönlich I Vertraulic. ny··_ .. ··. ·_·. . . . .. • .. ····_· Herrn · · ·; 1 
Manfred Kohlmann .· ·. · · · · ... :. ' 

E~kreis, Der Landra\ _·_ ·· A __ ·)_·_.·· ~- ,/ 
W1lly-Brandt-Piatz 1 ,_ .... · . I' {. .0/r·: 

50126 Bergheim Z.)E-:J 

Grosspeter-Lindemann-Untemehmen seit 1884 

Quarzwerke GmbH 
Hauptverwaltung 
Kaskadenweg 40, 0-50226 Frechen 

_Te_le_~_on__,.. _____ (02234) 101-122 

"'"Te~le.;.;fax~----- (02234) 101-125 

=E-...:;M:.:::a:::.il ______ Dr.Paez-Maletz@quarzwerke.com 

·..::.U.:.;.;ns;;.:;e;.;..r Z:::.e::.:.ich=e:..;.n ___ PMIKI/ Recht 

=0=-:atu==m~----- 05.06.2001 

Ihr Zeichen 

Vergleichsvertrag Erftkreis I NABU I Quarzwerke 

Sehr geehrter Herr Kohlmann, 

mit dem heutigen Tage läuft die letzte Klagefrist gegen den Planfeststellungsbeschluß fOr 
den Tagebau Frechen ab. Nach den uns vorliegenden Informationen rechnen wir nicht mit 
Klagen, so daß nach Eingang der Bescheinigung über die Bestandskraft, die wir fOr die 24. 
KW erwarten, die Zahlung der ersten Rateper Valuta 30.06.2001 erfolgen kann. 

Wir dürfen Sie bitten, uns zur Vorbereitung einer pünktlichen Zahlungsanweisung möglichst 
bis zum 20.06.2001 die genaue Bezeichnung des "Treuhandkontos" sowie die Details der 
Bankverbindung anzugeben. 

mit freundlichen Grüßen 

QUARZWERKE GmbH 

Dr. Paul Paez-Maletz 

Anlage 

Bankverblndungen: HVJEKIFO 007-04/00 
Dtpi.-Kfm. Horst Grosspeter, MBA -Geschäftsführender Gesellscheiter 
Dipi.-Kfm. Robert Undemmn-Berk - Geschäftsführender Gesellscheiter 
Dipl.-lng. Peter Overdlck, MBA 

Eingetragen beim Amtsgenchi 
Kerpen HRB 2166 
Sitz der Gesellschaft Frechen 

Deutsche Benk AG, Köln 
(BLZ 370 700 60) Konto 1 270 032 
S.W.I.F.T.-Code: DEUT OE DK 

B _erflkr-kohlm.605.doc 
Klein 

Ust-ldNr. OE 123 499 369 Kreissparkasse Köln 
(BLZ 370 502 99) Konto 20 747 Seite 1/1 



Vergleichsvertrag 

zwischen 

1. Landrat des Erftkreises, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, 

vertreten durch Herrn Landrat Wemer Stump und Herrn Manfred Kohlmann, 

(nachfolgend genannt "Erftkreis") 

2. Quarzwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenweg 40, 50226 Frechen, 

vertreten durch Herrn Horst Grosspeter und Herrn Dr. Paul Paez-Maletz, 

(nachfolgend genannt "Quarzwerke GmbH") 

3. Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V., Merowingerstraße 88, 40225 
Düsseldorf, vertreten durch seinen Vorsitzender• i2i$dieser vertreten V 

1. 

aufgrund schriftlicher Vollmacht d 1rct•• 

(nachfolgend genannt "NABU") 

Präambel 

Die Quarzwerke GmbH betreibt in Frechen-Buschbell einen Quarzsandtagebau, der letztlich 

bis an die BAB A 4 herangeführt werden soll. 

Zwecks Absicherung der Rahmenbedingungen für die langfristige Fortführung des Tagebaus 

führt die Quarzwerke GmbH zur Zeit ein Rahmenbetriebsplanverfahren durch, bisher 

anhängig beim Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund (Az. 05.2-2-12), ab 

01.01.2001 nunmehr anhängig bei der Bezirksregierung Arnsberg (Az. 81.05.2-2-12). 
Mit dem Planfeststellungsbeschluß zum Rahmenbetriebsplan ist in 2001 zu rechnen. 

2. 
Der NABU hat als anerkannter Naturschutzverband im Rahmenbetriebsplanverfahren 

Einwendungen vorgetragen, und zwar vornehmlich unter dem Gesichtspunkt, beim 

Buschbeller Wald, der im Plangebiet liegt und bei einer Fortführung des Tagebaus 

umgewandelt und in seiner ökologischen Funktion größtenteils vernichtet wird, handele es 

sich um ein potentielles FFH-Gebiet, was als maßgeblich entgegenstehender öffentlicher 

Belang im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt werden müsse. 

Dieser Bewertung des NABU ist die Quarzwerke GmbH nachdrücklich entgegengetreten. Die 

am Verfahren beteiligten Behörden teilen die Einschätzung des NABU nicht. Die Landes

regierung NRW hat den Buschbeller Wald nicht zur Aufnahme in die nationale Vorschlags

liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der FFH-Richtlinie gemeldet 

oder zur Meldung vorgesehen. 

V .... ~oM>W-NABU-EK.doc n. 1/5 

i.4. U. 

V 



3. 
Der NABU hat angekündigt, eine Verbandsklage gegen den Planfeststellungsbeschluß zum 

Rahmenbetriebsplan anzustrengen und weiterhin auf die Einstufung des Buschheller Waldes 

als FFH-Gebiet hinzuwirken. 

4. 
Bei dieser Ausgangslage verständigen sich die Vertragsparteien im allseitigen Interesse 

zwecks Beseitigung bestehender Ungewissheiten gern.§ 55 VwVfG NRW wie nachfolgend 

geregelt. 

5. 
Die Vereinbarung ist unabhängig davon gültig, ob der Buschheller Wald FFH-Gebiet ist und 

wie er künftig behandelt wird. Der NABU weist darauf hin, dass der nachfolgende Vergleich 

keinerlei Präzedenzcharakter für etwaige künftige Rechtsstreitigkeiten des Verbandes in 

~ anderen Fällen hat. Ziffer V.3. des Vertrages bleibt unberührt. 

I. 

1. 
Auf einer ca. 30 ha großen Grundstücksfläche, gelegen in Glessen in unmittelbarer Anhin

dung an den Königsdorfer Wald, die im als Anlage 1 beigefügten Lageplan farbig umgrenzt 

ist, werden im Hinblick auf die anstehende Beseitigung des Buschheller Waldes im Rahmen 

der Fortführung des Tagebaus Frechen Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs 

des Europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne des § 19 c Abs. 5 BNatSchG 

(nachfolgend "Maßnahme" genannt) geschaffen. 

Die Maßnahmefläche umfaßt folgende Grundstücke in der Gemarkung Hüchelhoven: 

• Flur 26, Flurstücke 41, 47, 207 (teilweise), 216 (teilweise), 236, 238 

• Flur 23, Flurstücke 5, 6, 1042, 1043, 1044, 1045 

Ziel der Maßnahme ist, durch die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Wald den 

Quellbereich des Glessener Baches gegenüber Nährstoffeinträgen besser abzuschirmen 

und gleichzeitig das Naturschutzgebiet Glessener Wäldchen an das künftige FFH-Gebiet 

Königsdorfer Forst anzubinden, und so die Naturschutzfunktion des Naturschutzgebietes 

"Quellgebiet Glessener Bach" zu optimieren. 

Die Aufforstung der Flächen erfolgt mit Gehölzen der potentiell natürlichen Vegetation. Eine 

Bewirtschaftung, sofern erforderlich, hat nach den Prinzipien der naturgemäßen Forstwirt-

schaft zu erfolgen. 
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2. 
Sollte die Verwirklichung der Maßnahme auf vorbezeichneten Grundstücken ganz oder 

teilweise nicht durchführbar sein, und zwar mangels Verfügbarkeit der Grundstücke, so wird 

die Maßnahme im Benehmen mit dem NABU in gleichwertigem Umfang und im räumlichen 

Bezug zum Königsdorfer Wald anderweitig zeitnah verwirklicht. 

II. 

1. 

Der Erftkreis führt im eigenen Namen mit den Grundstückseigentümern der unter 1.1 aufge

listeten Grundstücke Grunderwerbsverhandlungen und kauft die Grundstücke an. Für den 

Fall, dass der Erwerb eines Grundstücks nicht möglich sein sollte, sichert der Erftkreis die 

dauerhafte Nutzung des Grundstücks für die Zwecke der Maßnahme durch Vereinbarung 

über ein beschränkt dingliches Recht oder im Benehmen mit dem NABU in anderer Weise. 

2. 
Der Erftkreis strebt an, die Maßnahme planarisch als Naturschutzgebiet abzusichern 

( landschaftsplan). 

3. 
Die Ausgestaltung und konkrete Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch Entscheidung des 

Erftkreises im Benehmen mit dem NABU. 

4. 
Es wird angestrebt, die Maßnahme innerhalb eines Zeitraumes von 1 0 Jahren zu 

verwirklichen. 

Der Erftkreis sagt zu, die Vertragspartner zumindest einmal jährlich über den Stand der 

Umsetzung der Maßnahme in geeigneter Form zu unterrichten. 

111. 

1. 
Die Quarzwerke GmbH verpflichtet sich zwecks Verwirklichung der Maßnahme zur Zahlung 

von~llig in jährlichen Teilbeträgen jeweils zu zahlen zum 

·30.06. eines jeden Jahres, erstmals zum 30.06.2001. Für den Fall, dass der Erftkreis eine 

realisierbare Grunderwerbschance darlegt, deren Kosten die Summe der bereits eingezahl

ten Teilbeiträge übersteigt, verpflichtet sich die Quarzwerke GmbH zur sofortigen Finanzie-

rung dieses Erwerbs bis zu einer Höhe ln diesem Fall wird die Zahlung 

weiterer jährlicher Teilbeiträge nach Wahl der Quarzwerke GmbH entsprechend verringert 

oder ausgesetzt. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht vor Bestandskraft des Planfest

stellungsbeschlusses zum Rahmenbetriebsplan für den Quarzsandtagebau Frechen. 
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Bezüglich dieser Zahlungsverpflichtung unterwirft sich die Quarzwerke GmbH gern.§ 61 

Abs. 1 VwVfG NRW der sofortigen Vollstreckung aus diesem Vertrag. 

Der Anspruch des NABU auf Erfüllung des Vertrages bleibt daneben unberührt. 

2. 
Der Erftkreis richtet ein für die Maßnahme zweckgebundenes Konto ein, auf welches die 

Zahlungen der Quarzwerke GmbH erfolgen. Verfügungsberechtigt über dieses Konto ist 

ausschließlich der Erftkreis. 

3. 
Der Erftkreis unterrichtet die Vertragspartner in Form eines Kurzberichtes jährlich einmal 

über die Zu- und Abgänge auf dem Konto. 

Anfallende Zinserträge auf diesem Konto verbleiben zugunsten der Maßnahme und mindern 

nicht die Zahlungsverpflichtungen der Quarzwerke GmbH gern. 111.1. 

IV. 

Der Erftkreis hat die mit diesem Vertrag vereinbarte Maßnahme mit der Höheren Land

schaftsbehörde bei der Bezirksregierung Köln erörtert und abgestimmt; die Untere Land

schaftsbehörde und die Höhere Landschaftsbehörde werten aus heutiger fachlicher Sicht die 

Maßnahme für den Fall, daß der Buschbeller Wald künftig als FFH-Gebiet eingestuft und 

gemeldet wird, auch unter ergänzender Berücksichtigung der Festtagungen des Rahmen

betriebsplans als hinreichende Maßnahme zur Sicherung des Zusammenhangs des 

Europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne des § 19 c Abs. 5 BNatSchG. 

V. 

1. 
Der NABU sagt zu, die im Rahmenbetriebsplanverfahren vorgebrachten Einwendungen 

betreffend die FFH-Würdigkeit des Buschbeller Waldes nicht weiterzuverfolgen und auch 

außerhalb des Rahmenbetriebsplanverfahrens gegenüber den deutschen und europäischen 

Fachbehörden nicht aktiv die Ausweisung bzw. Nachmeldung des Buschbeller Waldes als 

FFH-Fiäche zu verfolgen. 

2. 
Der NABU erklärt hiermit den Verzicht auf eine Verbandsklage gegen den Planfeststellungs

beschluß des Rahmenbetriebsplanes. 

3. 
Dem NABU ist bekannt, daß die Quarzwerke GmbH auf der Grundlage des Rahmen betriebs

planes Hauptbetriebspläne· und sonstige Betriebspläne entwickeln und ihre Zulassung 
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/,.4. u. ~~··: 

\ 
I 

. 4/5 



betreiben wird. Er sagt zu, gegen diese unter dem Gesichtspunkt der FFH-Würdigkeit des 

Buschbeller Waldes keine Einwendungen vorzutragen. 

4. 
Der NABU verpflichtet sich, im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die übrigen 

Naturschutzverbände einzuwirken, nichts zu veranlassen, was dem Sinn und Zweck dieser 

Vereinbarung zuwiderlaufen würde. 

VI. 

1. 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Nebenabreden 

bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Eine 

unwirksame Bestimmung ist in diesem Falle durch diejenige Regelung zu ersetzen, die der V 
Erreichung des angestrebten rechtlichen und wirtschaftlichen Zweckes dient. 

2. 
Sollten sich bei der Durchführung des Vertrages Regelungslücken ergeben, sind die 

Vertragsparteien verpflichtet, die erforderlichen ergänzenden Vereinbarungen zu treffen. 

VII. 

Der vorliegende Vertrag tritt außer Kraft, wenn bis zum 31.12.2001 der Planfeststellungs

beschluß zum Rahmenbetriebsplan für den Quarzsandtagebau Frechen nicht bestands

kräftig geworden ist. 

Bergheim, den 27. März 2001 

~~~' 
(Landrat des Erftkreises~ 

(Naturschutzbund Deutschland Landesverband NRW e.V.) 
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NASU 
Nordrhein - Westfalen 

NABU-Nordrhein Westfalen · Merowin11erstr.88 · 40225 DOsseidorf 

Vollmacht 

Hiermit wird 

Tel.: 
Fax.: 
e-mail: 

0211/159251-10 
0211/159251-15 
info@nabu-nrw.de 

DOsseldorf, 23.März.2001 

Vollmacht erteilt, den Vergleichsvertrag, der zwischen der Quarzwerke GmbH, dem Landrat 

des Erftkreises und dem Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V. anlässlich 

des Rahmenbetriebsplanverfahrens zur Fortftihrung des Quarzsandtagebaus in Frechen

Buschbell zur Beseitigung bestehender Ungewissheiten über die Einstufung des im Plangebiet 

gelegenen Buschheller Waldes als potentielles FFH-Gebiet gern. § 55 VwVfG NRW 

geschlossen werden soll, im Namen des Naturschutzbundes Deutschland, Landesverband 

NRW e.V., zu unterzeichnen. 

Düsseldorf, den Z .l. 3. ZIJOA. 

(,_ - tA . . f ':::..' ...... ( ............................ . 

Vorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland, Landesverband NRW e.V. 

Bankverbindung 

Düsseldorfer Bank eG 
BLZ 301 602 13 
Nr. 102111010 

Naturschutzfonds NRW 

Verbandsparkasse Wesel 
BLZ 356 500 00 
Nr. 22 88 66 

NABU Info 

Anerkannter Naturschutzverband nach §29 
Bundesnaturschutzgesetz, Spenden urid 
Beitrage sind steuerlich absetzbar. 
www.nabu-nrw.de 

NABU Naturschutzbund NRW 

Merowingerstr. 88 
40225 DOsseidorf 
Telefon: 0211 /159251-0 
Telefax: 02 11 /159251-15 
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Mitteilung '·. i·''- Recht I HV 

Datum: 08.05.2001 PM/Jr ----

An Siehe Verteiler 

z.K. 

Von Dr. Paul Paez-Maletz 

Rahmen betriebsplanverfahren Frechen der Quarzwerke GmbH 
Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses 

Nach Unterzeichnung des Vergleichsvertrages am 27.03.2001 hat die Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung Bergbau und Energie, am 02.04.2001 den Rahmenbetriebsplan der Quarzwerke GmbH 
genehmigt. Der Planfeststellungsbeschluß dürfte den Trägern öffentlicher Belange am 03.04.2001 
zugegangen sein, so daß für die Träger öffentlicher Belange die Klagefrist mittlerweile abgelaufen ist. 
Bei der Bezirksregierung Arnsberg ist eine Klageerhebung bisher nicht bekannt. 

Darüber hinaus hat der Planfeststellungsbeschluß bei der Stadt Frechen bis zum 03.05.2001 ausge
legen. Mit Ende der Auslegungsfrist wurde eine einmonatige Klagefrist in Gang gesetzt, die am 
05.06.2001 abläuft. Soweit hierauf keine Klagen eingehen, wird die Bezirksregierung Arnsberg, Ab
teilung Bergbau und Energie, gegen Ende der 25. Kalenderwoche eine Bescheinigung über die Be
standskraft ausstellen, so daß eine termingerechte Zahlung derersten Vergleichsrate zum 
30.06.2001 möglich erscheint. 

f der Angelegenheit werden wir Sie auf dem laufenden halten . 

Verteiler: 
Erftkreis I Frau .... gr ... gn 

NAB~-· 
Frau Brings I Bezirksregierung Arnsberg 
Lenz & Johlen I Dr. Sehrniemann 

. · (}t1-
~ ... --·· 

............ /-.r!i) 
·.... . '"'--" .~ 
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DER LANDRAT 

Amt l Gescblf1szeichen 

IV 

Beratungsfolge 

I Kreisausschuß 

Betreff: 

Quarzwerke Frechen 
Vergleichsvertrag 

Beschlußvorscblag: 

J Beschlussvorlage 

D öffentlich I X I nicht öffentlich 

Datum Drucksache Nr. 
(ggf. Nachtragsvermerk) 

23.03.2001 

Sitzungstermin 

126.04.2001 

Dringlichkeitsentscheidyng 

Auf dem Wege der Dringlichkeitsentscheidung nach § 50 Abs. 3 KrO NW wird die Verwaltung ermächtigt, den 
Vergleichsvertrag zwischen 

l. Landrat des Erftkreises, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, vertreten durch Herrn Landrat Wemer 
Stump und Herrn Manfred Kohlmann, 

2. Quarzwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenweg 40, 50226 Frechen, vertreten durch 
Herrn Horst Grosspeter und Herrn Dr. Paul Paez-Maletz und 

3. Naturschutzbund Deutschland, Larldef;vei'bat;ld NRW e.V., Merowingerstraße 88,40225 Düsseldorf, 
vertreten durch seinen vertreten aufgrund schriftlicher Vollmacht 
durch 

auf der Grundlage des beigefUgten Vertragsentwurfes zu unterschreiben. 
Es handelt sich um eine Dringlichkeitsentscheidung gern. § 50 Abs. 3 KrO NW, die dem Kreisausschuß in seiner 
nächsten Sitzung vorzulegen ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Unterzeichnung des Vertrages zugestimmt. 

WemerStump 
Landrat 



DER LANDRAT 

Amt I Geschiiftszeichen 

IV 

BeJ·atungsfolge 

I Kreisausschuß 

Betreff: 

Quarzwerke Frechen 
Vergleichsvertrag 

Beschlußvorschlag: 

f Beschlussvorlage I 
D öffentlich ~ nicht öffentlich 

Datum Drucksache Nr. 
(ggf. Nachtragsvermerk) 

23.03.2001 

Sitzungstermin 

126.04.2001 

Dringlichkeitsentscheidung 

Auf dem Wege der Dringlichkeitsentscheidung nach § 50 Abs. 3 KrO NW wird die Verwaltung ermächtigt, den 
Vergleichsvertrag zwischen · 

1. Landrat des Erftkreises, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, vertreten durch Herrn Landrat Wemer 
Stump und Herrn Manfred Kohlmann, 

2. Quarzwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenweg 40, 50226 Frechen, vertreten durch 
Herrn Horst Grosspeter und Herrn Dr. Paul Paez-Maletz und 

3. Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V., Merowingerstraße 88,40225 Düsseldorf, 
vertreten durch seinen Vorsitzendet )ieser vertreten aufgrund schriftlicher Vollmacht 
durc-

auf der Grundlage des beigefügten Vertragsentwurfes zu unterschreiben. 
Es handelt sich um eine Dringlichkeitsentscheidung gern. §50 Abs. 3 KrO NW, die dem Kreisausschuß in seiner 
nächsten Sitzung vorzulegen ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Unterzeichnung des Vertrages zugestimmt. 

Bergheim, den 23.03.2001 

<l1. Wemer Stump 
Landrat 

'l'2- 't .... (~ 
Kreisausschussmitglied 
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DERLANDRAT I 
Drucksache Nr. 
(ggt Nachtragsvennerk) 

Seite 

2 

Problem: 

Im Zusammenhang mit der Fortführung des Quarzsandtagebaus Frechen werden durch den Naturschutzbund 
(NABU) Maßnahmen fur einen Ausgleich in der Landschaft aufgrund des Eingriffes über das bisherige Maß 
hinaus geltend gemacht. Der NABU begründet seine Forderung darauf, daß nach seiner Auffassung das 
betroffene Gebiet FFH-würdig im Sinne der EU-Richtlinien sei. Seitens der Quarzwerke wird dieser Auffassung 
widersprochen. 
Die Angelegenheit wurde im Kreisausschuß in der Sitzung am 08.06.2000 unter TOP 7 "Rahmenbetriebsplan 
fur die Fortführung des Quarzsandtagebaus Frechen- Stellungnahme des Erftkreises -", Drucks.-Nr. 00/153, 
dargelegt. Der Kreisausschuß hat hierüber einstimmig beschlossen. 

Lösung: 

Damit seitens des Bergamtes das Verfahren mit einer positiven Planfeststellungsgenehmigung kurzfristig 
abgeschlossen werden kann, haben sich der NABU und die Quarzwerke Frechen über den beige:fiigten 
Vergleichsvertrag abgestimmt. Der Erftkreis nimmt hiernach die Umsetzung bezüglich der Ausgleichsmaß
nahmen wahr. Auf die Einzelheiten des beige:fiigten Vergleichsvertrages wird verwiesen. 
Bezüglich des Umfangs der Maßnahmen wegen der Inanspruchnahme eines ggf. heute potentiellen FFH
Gebietes liegt eine fachliche Abstimmung zwischen der Unteren Landschaftsbehörde des Erftkreises und der 
Höheren Landschaftsbehörde der Bezirksregierung Köln vor. 

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Vergleichsvertrag zu unterzeichnen und die entsprechenden Maßnahmen 
umzusetzen. 

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Erftkreises: 

or-n:lTPrLrPjährlich Haushaltsmittel V~ fur die 
nächsten 10 J Maßnahmen im Zusammenhang des Europäischen Netzes 
"Natura 2000" zur Verfiigung gestellt. Auf die Einzelheiten des Vertrages wird verwiesen. 

Notwendigkeit der Dringlichkeitsentscheidung: 

Die Genehmigung fur den Rahmenbetriebsplan wird seitens des Bergamtes erst nach Ausräumung der 
unterschiedlichen Auffassung zwischen NABU und Quarzwerken erfolgen. Der Vergleichsvertrag wurde jetzt 
zwischen den Beteiligten abschließend abgestimmt. Die Quarzwerke Frechen sind dringend an dem Abschluß 
des Verfahrens im Hinblick auf die betrieblichen Belange angewiesen. Die nächste Kreisausschußsitzung ist erst 
auf den 26.04.2001 terminiert, so daß eine Dringlichkeitsentscheidung zur Sicherstellung einer umgehenden 

PlamggeneJnnjgung durch das Bergamt erforderiich ist 

Werner Stump 
Landrat ./j 

II[ 
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§13 
Zuständigkeiten des Landrates 
(zu§ 42 KrO) 

(1) In Angelegenheiten der Kreisverwaltung obliegen dem Landrat/der Landrätin die in § 
42 KrO genannten Aufgaben. · 

(2) Als Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten insbesondere: 

a) Ausgaben zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und rechtlicher 
Verpflichtungen im Rahmen der Ansätze des Haushaltsplanes, 

b) sonstige Ausgaben im Rahmen der Ansätze des Haushaltsplanes bis zu 
30.000,- DM im Einzelfall. · 

c) Entscheidung über Widersprüche gegen die Heranziehung zu Kreisabgaben, 

d) Stundung und Niederschlagung von dem Kreis zustehenden Forderungen und· 
öffentlichen Abgaben bei Beträgen bis zu 30.000,- DM, 

e) Erlass von dem Kreis zustehenden Forderungen und öffentlichen Abgaben bei 
Be-trägen bis zu 5.000,- DM, 

f) Klageerhebung vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und 
Verwaltungsgerichten, sofern der Streitwert 30.000,- DM nicht übersteigt, 

g) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen über 
. Forderungen bis zu 30.000,- DM, 

h) Vergaben nach VOB, für die ausreichende haushaltsrechtliche 
Ermächtigungen vorhanden sind und einen Auftragswert von DM 100.000,00 
nicht überschreiten. Dem Kreisausschuss ist in seiner nächsten Sitzung über 
die Vergaben zu berichten, deren Auftragswert 30.000,00 PM übersteigt. 

Ausgenommen sind Geschäfte, die ihrer Bedeutung nach der Entscheidung des 
Kreistages bzw. des Kreisausschusses bedürfen. 

V 
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4.NI 
Kiel.aal 

125 
. 'ADgemeines 

(4) Das Bürgerbegehren muß von mindestens 10 vom 
Hundert der Bürger der kreisansrehörl.gen Gemel:ediii'iii: 
ferzelcliiiet sent AusmchiiUhiJi(ijedoc:h in Kre n . 

(1) Der KreistaC bestAtht IIU den Kreistapmitcliedem, 
die von den Bürgern der kreiuDphörigeJi ~einden ge
wählt werden. 

- bis 250 000 Einwobnem 
12 000 UnterscbrifteD. , 

- mit mehr als 250000 EiDwohnem. aber nicht mehr als 
500000 EinwobDem 

(2) Vorsit:zepder des ~ist der Land.ra~ Ihm ob-
Hegt die reprisentatiVi des tGeiSeSO Der Land-
rat bat Sthi:uDrec:htim Kreistq. 

24 000 Untencluiften, 
- mit mehr als 500000 EiDwobnem 

48 000 Unterschri.fteD. 

Die Angaben werden vom Kreis .geprüft. 1m übrigen gilt 
§ 22 Abs. 4 entsprechend. . 

(5) Ein BürgerbegehreD ist wnulissig über 

L die innere 0::-ganiaatioD der ~tune. 
2. die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Kreistags, 

des Kreisausschusses UDd der Ausschüsse sowie der 
Bediensteten ~es Kreises. . 

3. die Haushaltssat:zuua einschließHeb der Wirtsc:hafts
pline der Eigenbetriebe sowie die kommunalen Abga
ben und die privatrechtlic:hen Entgelte. 

4. die Jahresreclulung des Kreises und den Jahresabo 
schluß der Eigenbetriebe, . 

5. Angelegenh8iieD. die im Rahmen eines Planfeststel
lungsverfahrens oder eines ffirmlli:hen Verwaltunp
verfahrens mit OffeDtiW.keitsbeteiligung oder emes 
abfallrechtlicheD, immissionsschutzrechtlichen. wu
senechtlichen oder Wfl)eichbaren Zulassu.Dgsverfah
rens zu entscheiden sbld; 

8. Entscheidungen über Rechtsbehelfe und Rechtsstrei-
tigkeiten., . 

7. Anseletenheiten. für die der Krebtac keine gesetzliebe 
~d~ . . 

8. Antrige. die ein ~ Ziel verfolgen oder ge
aen die auten Sitten verstoaen. 

9. Angelegenheiten. über die bmerhalb der ~ i&l 
Jahr! bereits eip :Bilrprgt;wbti!S Ii~ wo 
ist. . 

(8) Der Kreistag stent 1U.lV81"ZÜ8Üch fest. ob d8s Bürgei'
beaehren zulässig ist. Entspricht der Kreistag dem zulis
sigen Bürgerbegehren Dicllt, so ist innerhalb von drei Mo
naten ein Bürgerentscheid clurchzufübren. Eotspiicht der 
Kreistag dem Bürgerbegehren. so unterbleibt der Bürjer
entsc:heid. 

(7) Bei einem Bürgerentscheid kann über die gestente 
Frage nur mit,:l! oder liJiD.abgestimuit werden. Die.Frage 
ist in dem Sinne entschieden. in dem sie von der Mehrheit 
der gültigen Stimmen beantwortet wUrde. sofern diese 
Mehrheit mindestens 25 vom Hundert der Bürger beträgt. 
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beant· 
wo~~ · 

(8} Der Bürgerentvbeid hat die W"lflrung eineS Kn:is
~S<:hlwsses. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur a~t:tive Ües Kreistais durch ejnen neuen Bürgerent
scheid abgeindert werden. 

(9) Das Innenministerium kann dUi'cll Rechtsverord
nung das Nähere über die Durchführung des Bürge~ 
gehrens und des Bürgerentscheids regeln. 

124 
Ehrexuuntliche Titickeit und Ehrenamt 

Einwohner und Bürger der krei.sa.Dgebörigen Gemein
den sind mr ehrenamtlichen Tätickeit UDd zur Obernah
me und Ausübune von Ebrenimtern für den Kreis unter 
den gleichen Votausset&tulpsl UDd mit.den cleicheD Fot
PD verpflichtet wie iD der Gemeinde. in der sie ElDwoh
ner oder · Bürpr sind. t 34 der GemeiQdeordnUJ11 fb:ldet 
keine Anwendunc. 

.· . ...: .... 
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p) di~ Bestelhmg des Leiters und der Prüfer des Rech- A Par dt.11~&t. ~ed oder als Mlt-
nuo-ssPriifunpam~ sowie die Erweiterung der Aufsa- eiDes ~ •-- die Voncbrifteli der tl 30 
bets des Rechnungsprüfungsamts über die PfliehtaUf- . bla 32 GemeiDdeordnuac mit fo1aeaden Maßtaben at-

' . hin& . sprechead: . . - . 
! •• ~. us, • . . ,. ·. . .. 
! . q) die Genehmigung von Vertilgen dft Kreises mit :·t:. Dle Pflicht zur Venc:hwiepaheit kann ihnen aesen-

ttreistags- uDd AussehuBmitgUedem. mit dem Land.. · · tiber Dicht vom IADdrat aqeordnet werden; 
rat und den leitenden Dienstkräften des Kreises Ueh 2. die Genehinicun& als Zeup auszusacen. erteilt bei 
näJ:lerer Bestimmung der Hauptsatzung. . Krei.stagsmitde der Kreista& bei Kreisausschu.8-

r) die Obernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetz- mitgliedem der KreisausschuB UDd bei AusSchußmit-
liebe \•erpflichb.mg besteht, gliedern der Ausschuß; 

s) ~ Angele~nJ?.eiten, in denen das Gesetz die Zustän- 3. die OffenbaruDppfHcht über AuSSI:hlleßungsgriinde 
cügkeit des Kreistags ausdriiclr.li~ vorscllreibt. besteht bei Kreistap- UDd KreisausschuBmitgliedern 

Der JC,nistag kann durch die Hauptsatzung die Erledi- ::trdemdem~~t!:d:!'~:; 
cung -.,estimmter Geschifte. für die er nach Satz 2 Buch- Verh•ndjnn,; · . 
stabeP J und k zustindig ist, auf den Kreisausschuß über-
trag P- ... aber~ •tseheklet bei KreistalS-

o e mitglledem der Kreistac. bei Kreisauäcliußmitg)iedern 
(2) per Kreistag ist durch den Landrat über alle w:ichti- der. KreisausseJmS UDd bei AusschuBmitgliedern der 

gen ~elegeDheiten der Kreisverwaltung zu unterrich- . Auuchu8; 
ten; e~ überwacht die~ seiner Beschlüsse so- 5. ein Verstoa ~OffeDbarlmpptUct wird vom 
wie deD Ablauf der Verwaltunpangeletenheiten. Auch 'll'-t_. __ vom · uB bzw .• ..__ A----~ws durch 
kann der Kreistag vom Landrat Einsicht in die Akten · .._ ..... ._. ....... .._..... 
durch einen von ihm bestimmten Ausschuß oder einzelne Beschlu1S festgesteJ1t; · 
von ilJ,m beauftragte Mitgüeder fordern. In aJJillen CL sachJnnvlip Barger UDd sach1nmdip Einwohner als 
muß auf Verlangen von mindestens rem ~ aei Mitglieder von Ausschüssen k&meD Ansprüche ude-
Krei,StalsmitgUeder. auch einem einzed!ii; von den An- rer aepn den Kreis nur daDn Dicht plteJ:Id machen, 

. ~lle~ zu benennenden Kre~ed Aktenein- wen diese in Zaummenhaq mit ihren Aufpben ste-
. cbt gewährt werden. Au.sschußvorsi kö!iiien vom hen; ob diese Vonussetzunpn vorUegen, entscheidet 

änd,rat ied~_jt Auskunft über die Angelegenheiten ver- der .AusschuB. . · 
IangeSl. dii"iüiiiÄufgabenbereich ihres Ausschusses cehö-. Die ••••-u--. ~-- 'll'.....,....__ ~- _ __. · · .--~.. und 
re .... sie haben das ~tauf Akteneinsicht nach MaBcabe au- ._ --------saus_..usses · - - - der Ausschüsse mib&en ppuüber dein Laudrat.Auslnmft 
der gauptsatzung. über ihre wirtachaft:Jfcben uDd perUlieben VerbiltDisse . 

(3) Cber wlchtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde &eben. soweit das IDr die AwlübuDc ·ihrer Tltilkeit VOD 
und ,Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörden dies Bedeutuna sein Jwm. Die Dibenm Elme1heiten replt der 
bestiJDmeD, ist der.Kreistac vom Landrat zu qnterrichten. . Kreista8- Name, An8chrift. der auqe6bte Beruf sowie an-

Fiir ~·:... eiere 'Vel'liltete uDd eh':rellamtUebe Tltigkeiten köDDen. 
(4) ......, Vertretung der Kreise in Organen von juri-~ werden. Die Awtkflnfte siDd wrtrauUch zu 
~ Personen oder Personenvereinigungen litt§ 113 beh ~-'- N--~ ..... ,__. ... _ - .... -.... _._ .. die ---'-
der Gemeiudeordnu.Dg entspreehend. Vertreter des Krei-·"- - ............_..,.. .............. -•- •----
ses. die_ Mitgliedsehaftste in Orpnen. Beiriten oder · cberten Daten der awipschiedeDen Mitglieder zu löschen 
Au,Sschussen von juristischen Personen oder Personen- {3) Erleidet der Kreis iDfolae eiDes Beschlusses .des 
vereiJliguugen . wahrnehmen, werden. vom Kreistal 'be- Kreistap eiDen Schadea. so hafteD. die KreistapmitBHe
stellt oder VOI'IeSchlapn. Ist mehr als ein Vertreter des der, wena. sie 
1(reiseS zu benennen, muß der Landrat oder ein von Ibm _, ._ _ _:_,.~--.- -~ .....;..... #.'h-'•-'-- ...... ..~-- ... n..
-vor~hlagener Beamter oder .ADgesteJltet dUinlbJen. ., ua ~ .._ .. - -~- •---- ..___ 

N.·e! Dreter ddeses ~~ ~ .. !!.~ h~j! Pflichtpbandelthüm, . . 
~ __ ~"'n-_ Sli1ii1iiii b) bei der Beri:JnBt.-.mc mitpwirkt haben, obwohl sie 

t auf BeschluB~istap Diederzule- DaCh dem Gesetz hiervOn ~ waren, und 
gen. Die Sätze 1 bis 3 telten nur, soweit durch Gesetz Dmader~bekanntwar, 
mcbts anderes beStimmt ist. · · . c) der BewiDiguDg von Ausgaben zu&estimmt haben, filr 

Ab die das Gesetz oder cUe Bansbaltssatzunc eine Er-
(5) satz 4 · ~t entsprechend, wenn dem Kreis das m.lchtigung Dicht vorsieht, 1ftlllll Dicht gleichzeitig die 

R4cbt eingeriumt wird, Mitgüeder des Vorstandes, des erforderlicbeD Decltungsmittel bereitpstellt weiden. 
Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs zu bestel-
len oder vorzuschlacen. · · 

""' . (6) Werden die vom Kreis bestellten oder ~rgeschlage-
-~-' nen Personen aus dieser Tätigkeit haftbar gemacht, so hat 

ihJlen der Kreis den Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß 
sie ibn vorsätzHeb oder grob fahrlässig herbeigeführt ha
ben- Auch in diesem. Fall ist der Kreis sc:badensersatz
pflichtig, wenn die vom Kreis bestellten Personen nach 
Weisung des Kreistags oder des Kreisausschusses ge
.bandelt haben. 

§21 
Wahl der KreistagSmitglieder 

(1} ·Die Kreistagsmitglieder werden in allgemeiner, un
mittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Die näheren Vorschriften 
trifft das Kommunalwahlgesetz. . . 

(2) Nach Ablauf der Wahlzeit üben die bisherigen Kreis
tag.SmitgUeder ihre Tätigkeit bis zur ersten Sit:z\mg des 
neugewählten Kreistags weiter aus. · 

§28 
Rechte und Pflichten der Kreistagsmitglieder 

(1) Die KreistapmiqUeder siiui verpflichtet. in ihrer 
Titigkeit ausscblieBUcb nach dem Gesetz und ihier freien. 
nur durch Rüclcsic:ht auf das öffentliche Wobl batimmten 
'Oberzeuauu& zu handeln; sie sind an Aufträp Dicht ge
bunden. 

(1} Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat 
als Mitglied des Kreist:qs oder eines Ausschusses zu be- . 
werben, es &DZU11ehmen oder auszuüben. Benachteiligun
gen ·am Arbeitsplatz iD Zusammenhaut mit der Bewer
bung, der Annahme oder der Ausübuni eines Mandats 
sind unzuli.ssic. Entgegenstehende Vereinbarungen sind 
nichtig. Kündigungen oder EntJassuncen aus Anlaß der 
BewerbUD& Almahme oder AusiDnmg eines Mandats sind 
uniu1bsig. . 

(2) Die Mitglieder des Kreistap und der AUsschüsse 
sind von der Arbeit freizustellen, soweit es die Ausübung 
ihres Mandats erfordert. Als erforderiich ist eine Freistel
hmc in der B.epl emusehen. 1ftlllll die Titigkeit mit dem 
M&Dd&t in unmittelbuem Zusammenhang steht oder auf 
Veranlassuni des Kreistap oder des Ausschusses erfolgt 
und nicht wibrend der arbeitsfreien Zeit ausgeübt werden 
kann. 

' . ..... ... 
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Dez. IV 
Vorzimmer Landrat 

I . 

Vergleichsvertrag zwischen Landrat des Erftkreises, Quarzwerke GmbH und Naturschutzbund 
Deutschland e. V. 

Aufgrund der mündlichen Erläuterungen seitens Herrn Kohlmann und Frau Berkenbusch sowie 
der zur Ver.fiigung gestellten Unterlagen bestehen aus Sicht der Rechnungsprüfung Bedenken 
gegen die beabsichtigte V er.fubrensweise zur Vertragsunterzeichnung. Die Bedenken richten sich 

. gegen die Annahme, dass es sich hierbei um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. 

Der Vergleichsvertrag regelt die Beilegung einer unterschiedlichen Rechtsauffassung zwischen 
den Quarzwerken GmbH und dem Naturschutzbund Deutschland e. V. bezüglich der Einstufung 
des im Plangebiet liegenden Busehbeller Waldes als ''FFH-Gebiet". Indem der Naturschutzbund 
DeutschJand e.V. auf eineVerbandsklage verzichtet und die vorgebrachten Einwendungen nicht 

· weiter verfolgt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass der Planfeststellungsbeschluss 
zugunsten der Quarzwerke GmbH rechtskräftig wird und damit die Rahmenbedingungen :fiir die 
langfristige Fortführung des Tagebaus abgesichert werden. 

Der Erftkreis verpflichtet sich in . dem Vertrag unter II.l dazu, im eigenen Namen 
Grundstücksverhandlungen zu führen und die Grundstücke anzukaufen. Für den Fall, dass der 
Erwerb eines Grundstückes nicht möglich sein sollte, sichert der Kreis die dauerhafte Nutzung 
des Grundstücks :tUr die Zwecke der Maßnahme durch -Vereinbarung über ein beschränkt 
dingliches Recht oder im Benehmen mit dem NABU in anderer Weise. 

Dieser Vertrag geht über die bisherigen beabsichtigten 
Planfestellungsverfahrens hinaus. 

Regelungen des 

Die Zahlungen der Quarzwerke werden nach Rücksprache mit H~rrn Weitfeld einer 
Sonderrücklage des Erftkreises zugefiihrt. Bedarfsorientiert würden aus dieser Sonderrücklage 
:tUr die zweckentsprechenden Maßnahmen Mittel entnommen. Die finanzielle Abwicklung der 
Maßnahme erfolgt über den Haushalt des Ertkreises. Nach Rücksprache mit Frau Berkenbusch 
handelt es bei den beabsichtigten Grundstückskäufen um ein Gesamtvolumen von . 

·et 



,. 

Auch wenn sich die· Maßnahme letztendlich haushaltsneutral darstellt, erhält der Erftkreis 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag ein zweckgebundenes Vermögen im Wert 

Gegenüber d~ Vertragspartnern sichert der Erftkreis den Kauf der Grundstücke :fiir die 
Gesamtmaßnahme zu. Die EinzelentScheidungen bezüglich der Grundstückskäufe werden in den 
entsprechenden Gremien des Kreistages zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Dies wurde 
im Schreiben vom 21.03.01 seitens HerrnKohlmann als Selbstverständlichkeit dargelegt. Wenn 
jedoch die Folgewirkungen des Vertrages der Entscheidung des Kreistages vorbehalten und die 
Einhaltung der Vertragsverpflichtung von dieser abhängig ~ so muss zum Abschluss des 
vorhergehenden Vertrages, der die Gesamtmaßnahme umfasst, ebenfalls eine Ermächtigung 
durch den' Kreistag vorliegen. 

Für die Beurteilung des Vertrages werden hilfsweise die Verfahrensab1äufe von· Ersatzgeldem, 
die im Rahmen von Verwaltungsverfähren an die untere Landschaftsbehörde gezahlt werden, 
herangezogen. Hierbei besteht ein wesentlicher Unterschied jedoch darin, dass ein gesonderter 
Vertragsabschluss nicht erforderlich ist. 

In den Erörterungsgesprächen mit Herrn Kohlmann und Frau Berkenbusch wurde ebenfalls 
deutlich, dass es sich hierbei um eine bisher nicht übliche und damit besondere Vereinbarung 
bandeh, die ggf auch Präzedenzwirkung haben kann. 

Bei derzeitigem Kenntnisstand bestehen unter Würdigung der vorstehenden Aspekte gegen eine 
Behandlung des Vergleichsvertrages als ein Geschäft der laufenden Verwaltung erhebliche 
Bedenken. 

Durchschrift 

Herr Weitfeld 
Frau Massolle 

u 

V 



&u ({',: li,t.L{.iju_ hr vtUM 

fl. P{Jttl - /1cd.tl~ 

fu fCtl( 

(p/, ··r~ ~ .... ·~So'~ 

ut~ 2..U, 

I) 2Z1i/Aot12 r- Bezirksregierung ~öln 
Bezirksregiemng, 50606 Köln 

Landrat des Erftkreises 
Herrn Kohlmann 
untere Landschaftsbehörde 
Willy-Brandt-Platz 1 
50126 Bergheim 

Quarzwerke Frechen 

Zeughausstraße 2-10 
50667 Köln 

Auskunft erteilt: 

RD Franke 

Zimmer: K 3 2 8 
Durchwahl: (0221) 147 - 3 4 3 9 
Telefax: (0221) 147- 3339 
Aktenzeichen: 
(bei Antwort bitte angeben) 
51.1 ~-

Datum: · 

Bezug: Schreiben der "Pro Terra" im Auftrag der Quarzwerke 
V. 8.3.01 

Mit o.g. Anschreiben wurden mir in Ergänzung zum dem beabsich
tigten Vergleichsvertrag zwischen Ihnen, den Quarzwerken und 
dem NABU Unterlagen zur fachlichen Nachvollziehbarkeit der in 
o.g. Vertrag vorgesehenen Maßnahmen bereitgestellt. 

Ich b~stätige Ihnen hiermit nach Überprüfung der Unterlagen, 
daß nach heutigem Kenntnisstand bei einem eventuell zukünftig 
durchzuführenden Verfahren wegen der Inanspruchnahme eines 
(heute potentiellen) FFH-Gebietes die Neuanlage der Waldflächen 
gemäß Vergleichsvertrag (auch in Zusammenschau mit den übrigen 

~! Kompensationsmaßnahmen des Rahmenbetriebsplanes) als hinrei
chende Maßnahme zur Sicherung des Zusammenhanges des Europäi
schen Netzes "Natura 2000" im Sinne des § 19c (5) BNatSchG ge
wertet werden kann. 

Sprechzeiten: 
persönlich: donnerstags von 8:30 • 15:00 Uhr 

und nach V creinbarung 
telefonisch: montags : donnerstags von 8:30 - 17:00 Uhr, 

fn:itaga von 8:30 • .15:30 Uhr 

Telefon: (0221) 147-0 
E-Mail: poststcllc@bczrcg-kocln.nrw .dc 
Internet: http://www. bczrcg-kocln. nrw .de 
X.400 C=dc; A=dbp; P=dvs-nrw; 

O=bczrcg·kocln; S=poststcllc; 

Zu erreichen mit: 
OB bis Köln Hbf 
U-Bshn Linien 
3,4,5,12,14,16,18 
bis Appellhofplotz 

Überweisungen an RHK Köln: 
WestLB, Girozentrale Köln 
BU 370 500 00 
Kontonwnmcr 965 60 · 
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· 010 Quarzwerl<e 

Quarzwerke GmbH- Postfach 17 80- D-50207 Frechen 

Erftkrels, Der Landrat 

Grmiapeter·Undamann-Untamenmen seit 188'1 

Quarzwertee GmbH 
HauptVIIrwaltuna 
Kaakad811W8g 40, D-!10226 Frechen 

;.:;Te:::le::::fon~---- (02234) 101-122 

.:.T•:::Iefa=x----- (02234) 101-125 

,:E·:::,Ma~l::...l ----- Or.Paez-Male1Z@quarzwerj(e.axn 
z. Hd. Herrn Kohlmann 
Wllly-Brandt-Piatz 1 

.::U!!!ns::::er:...:Zel=ahe.l:!!.n ___ . PM/KI/ Recht 

50126 Berghalm 

Per Telafax 02271/83-23328 

z::P:::atum~----- 20.03.2001 
IhrZelehen 

Varglalc:havertrag Erftkrela I NABU I Quarzwerke 

Sehr geehrter Herr Kohlmann, 

der guten Ordnung halber bestätigen wir den mit Frau Kunde vereinbarten 
Unterschriftstermin am 26,03,2001. 16.00 Uhr, beim Landrat. 

Als Anlage Obersenden wir die zwischen allen Partelen abgestimmte · Endfassung des 
Verglelchsvertrages. Unser Anwalt, Herr Dr. Schmlemann, wies uns telefonisch daraUf hin, 
daß gemäß § · 43 Abs. 1 KrO der Erftkrels durch dan Landrat und einen weiteren 
vertretungsberechtigten Beam~en vertreten werden müsse. Wir haben daher, Ihr 
Einverständnis voraussetzend, Sie neben Herm Stump als Vertreter des Erftkrelses genannt. 

Bitte lassen Sie uns wissen, fails Ihrerseits noch Anmerkungen zum Vertragsentwurf 
bestehen. Wir werden ansonsten eine ausreichende Anzahl von Ausdrucken und Anlagen 
zum Unterzeichnungstermin mitbringen. 

FOr Ihre wertvolle und tatkräftige Unteratotzung bei der DurchfOhrung des Projektes und der 
Verhandlung des Vergleichsvertrages dOrfen wir uns bereits jetzt. herzlich. bedanken und 
verbleiben 

mit freundlichen GrOßen 

Anlage 

EilleWagen bllm AmiiQtrtcflt 
Kerpen HRß 21ee 
811z der Oaaelllchafl: F..ctlen 

Uet-lcltlr. DE 123 498 3!9 

---~-· -- -·· .. ·-·- ;~···---___:~ .. -.:. . 

llllliNIIDin~: 
Dll\lladle Bar« AG, l<likt 
IBLZ 370 700 10) KCIIIID 1 270 032 
a.w.r.F.T.oCCIIII: oeuroe DK 

l<tel"f*)aa ... Kalll ' 
!BU 37a 502 119) 1<an1o 20 741 Selle1/1 
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Vergleichsvertrag 

zwJachen 

1. Landrat des Erftkrelses. Wllly-Brandt-Piatz 1, 00126 Berghelm, 
vertreten dutch Henn Landrat Werner Stump U:nd Herrn Manfred Kohlmann. 
(nachfolgend genannt .Erftkreis") 

2. Quarzwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenweg 40, 50226 Frechen. 
vertreten durch Herrn Horst Grasspater und Herm Dr. Paul P6ez-Maletz, 

1. 

(nachfolgend genannt .auarzwerke GmbH") 

OOssetdorf, vertreten durch seinen •••• 
aufgrund schriftlicher Vollmacht 
(nachfolgend genannt nNABU") 

Präambel 

, dieser vertreten 

Die Quarzwerke GmbH betreibt in Frechen-Buschbell einen Quarzsandtagebau, der letztlich 
bis an die BAB A 4 herangefOhrt werden soll. 
Zwecks Absicherung der Rahmenbedingungen fQr die langfristige FortfUhrunQ des Tagebaus 
fOhrt die Quarzwerke GmbH zur Zelt ein Rahmenbetrlebsplanverfahren durch. bisher 
anhängig beim Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund (Az. 05.2-2-12). ab 
01.01.2001 nunmehr anhängig bei der Bezirksregierung Amsberg (Az. 81.05;2-2-12). 
Mit dem Planfeststellungsbeschluß zum Rahmenbetriebsplan Ist ln .2001 zu rechnen. 

2. 
Der NABU hat als anerkannter Naturschutzverband Im Rahmenbetrlebsplanverfahren 
Einwendungen vorgetragen, und zwar vornehmlich unter dem Gesichtspunkt, beim 
Buschbeller Wald, der im Plangebiet liegt und bei einer FortfOhrung des Tagebaus 
umgewandelt und ln seiner ökologischen Funktion größtenteils vemlchtet wird, handele es 
sich um ein potentielles FFH-Geblet, was als maßgeblich entgegenstehender öffentlicher 
Belang Im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt werden musse. 
Dieser Bewertung des NABU Ist die Quarzwerke GmbH nachdrOckllch entgegengetreten. Die 

am Verfahren beteiligten Behörden teilen die Elnschatzung des NABU nicht. Pie Landes
regierung NRW hat den Buechbeller Wald niCht zur Aufnahme ln die nationale Vorschlags
liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung Im Sinne der FFH-Richtlinie gemeldet 
oder zur Meldung vorgesehen. · 
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3. 
Der NABU hat angekUndigt, eine Verbandsklage gegen den Planfeststellungsbeschluß zum · 
Rahmenbetriebsplan anzustrengen und weiterhin auf die Einstufung des Sus.chbeller Walde& 
als FFH·Geblet hinzuwlrken. 

4. 
Bel dieser Ausgangslage verständigen sich die Vertragspartelen Im allseitigen Interesse 
zwecks Beseitigung bestehender Ungewisshalten gern. § 55 Vw\/fG' NRW wie nachfolgend 
geregelt. 

5. 
Die Vereinbarung Ist unabhängig davon g!lltlg; ob der Buschbeller Wald FFH7Gebletlst und 
wie er kUnftlg behandelt wird. Der NABU weist darauf hin, dass der nachfolgende Vergleich 
keinerlei Präzedenzcharakter für etwaige kUnftige Rechtsatreitigkeiten des Verbandes in 
anderen Fällen hat. Ziffer V.3. des Vertrages bleibt unberührt. 

I. 

1. 
Auf einer ca. 30 ha großen Grundstacksflächa, gelegen in Glassen ln unmittelbarer Anbln
dung an den Könlgadorfer Wald, die Im als Anlage: 1 belgefUgten Lageplan farbig umgrenzt 
ist, werden im Hinblick auf die anstehende Beseitigung des BuschbaUer Waldes im Rahmen 
der FortfOhrung des Tagebaus Frechen Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs 
des EuropAtschen ökologlachen Netzes .Natura 2000" im Sinne des § 19 c Abs. 5 BNatSchG 
(nachfolgend "Maßnahme" genannt) geschaffen. . 
Oie Maßnahmefläche umfaßt feigende GrundstOcke ln der Gemarku·ng HQchelhoven: · 

• Flur 26, FlurstOcke 41, 47, 207 (teilweise), 216 (teilweise), 236, 238 
• Flur 23, Flurstücke 5, 6, 1042, 1043, 1044, 1045 

Ziel der Maßnahme Ist, durch die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Wald den 

Quellbereich des Glessener Baches gegenOber Nährstoffelnträgen besser abzuschirmen 
. . 

und gleichzeitig das Naturschutzgablet Gleasener WAldehen an das kUnftlge FFH-Geblet 

· Königsdorfer Forst anzubinden, und so die Naturschutzfunktion des Naturschutzgebietes 

"Quellgebiet Glessener Bachi' zu optimieren. 

Die Aufforstung der Flächen erfolgt mit Gehölzen der potentlaU natUrliehen Vegetation. Eine 

Bewirtschaftung, sofern erforderlich, hat nach den Prinzipien der natUrgemäßen Forstwirt

schaft zu erfolgen. 

Verglelct!-OW-NABU-EI<.doo 2/5 

f., 

r 

!f 



2. 
Sollte die Verwirklichung der Maßnahme auf vorbezeichneten Grun~stOcken :ganz oder 
teilweise nicht durchführbar sein, und zwar mangels VerfQgbarkelt der GrundstOcke, so wird · 
die Maßnahme Im Benehmen mit dem NABU ln gleichwertigem Umfang und im räumlichen 
Bezug zum Königsdorier Wald anderweitig zeltnah verwirklicht. 

II. 

1. 
Der Erftkrels fOhrt Im eigenen Namen mit den GrundstOckselgentOmem der unter 1.1 aufge
listeten Grundstocke Grunderwerbsverhandlungen und kauft die GrulldBtOcke an. Für den 
Fall, dass der Erwerb eines GrundstOcks nicht möglich sein sollte. sichert der Erftkrels die 
dauerhafte Nutzung des GrundstUcks fOr die Zwecke der Maßnahme durch Vereinbarung 
über ein beschränkt dingliches Rechtoder Im Benehmen mit dem NABU ln anderer Weise. 

2. 
Der Erftkrels strebt an, die Maßi'lahme planarisch als Naturschutzgablet abzusichern 
(Landschaftsplan). 

3. 
Oie Ausgestaltung und konkrete Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch Entscheidung des 
Erftkrelses Im Benehmen mit dem NABU. 

4. 
Es wird angestrebt, die Maßnahme Innerhalb eines Zeltraumes von 10 Jahren zu 
verwirklichen. 
Der Erftkrels sagt zu, die Vertragspartner zumindest einmal jährlich Ober den Stand der 
Umsetzung. der Maßnahme ln geetgneter Form zu unterrichten. 

. 111. 

1. 
Die Quarzwerke GmbH verpflichtet aleh tweeks Verwirklichung der Maßnahme zur Zahlung 

ln jahrflehen Tellbeträgen vo~ jeweils zu zahlen zum 
30.06. eines jeden Jahres, erstmals zum 30.06.2001. FOr den Fall, dass der Erftkrels eine 
realisierbare Grunderwerbschance darlegt, .deren Kosten die Summe der bereits eingezahl
ten TeilbeltrAge Qberstelgt, verpflichtet sich die Quarzwerke GmbH zur sofort!gen Finanzie-
rung dieses Erwerbs bis zu einer Höhe ln diesem Fall wird die Zahlung 
weiterer jährlicher Terlbeltrlge nach Wahl der QuarzWerke GmbH entsprechend verringert 

oder ausgesetzt. Diese VerpfliChtung besteht jedoch nicht vor Bestandskraft des Planfest
stellungsbeschluaaes zum Rahmenbetriebsplan fOr den Quarzsandtagebau Frechen. 
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BezOglieh dieser Zahlungsverpflichtung unterwirft sich die Quarzwerke GmbH gem. § 61 
Abs. 1 VwVfG NRW der sofortigen Vollstreckung aus diesem Vertrag; 
Der Anspruch des NABU auf Ertollung des Vertrages bleibt daneben unberührt. 

2. 
Der Erftkrels richtet ein far die Maßnahme zweckgebundenes Konto ein, auf welches die 
Zahlungen der Quarzwerke GmbH erfolgen. VerfOgungsberechtlgt Ober dieses Konto Ist 
ausschließlich der Erftkrels. 

3. 
Der Erftkreis unterrichtet die Vertragspartner in Form eines Kurzberichtes jAhrlieh einmal 
Ober die Zu~ und Abgänge auf dem Konto. 
Anfallende Zinserträge auf diesem Konto verbleiben zugunsten der Maßnahme und mindern 
nicht die Zahlungsverpflichtungen der Quarzwerke GmbH gern. 111.1. 

IV. 

Der Erftkrals hat die mit diesem Vertrag vereinbarte Maßnahme mit der Höheren Land
schaftsbehörde bel der Bezirksregierung Köin erörtert und abgestimmt; die Untere Land
schaftsbehörde und die· Höhere lai'ldschaftsbehörde werten aus heutiger fachlicher Sicht die 
Maßnahme fOr den Fan, daß der Buschbeller Wald kOnftlg ·als FFH-Geblet ehigestuft und 
gemeldet wird, auch unter erganzender Berock&lchtlgung der Festlegungen des Rahmsn
betriebsplans als hinreichende Maßnahme zur Sicherung des Zusammenhangs des 
Europäischen ökologischen Netzes .,Natura 2000" im Sinne des § 19 c Abs. 5 BNatSchG. 

V. 

1. 
Der NABU sagt zu, die Im Rahmenbetrlebsplanverfahren vorgebrachten Einwendungen 
betreffend die FFH~WOrdlgkelt des Buschheller Waldes nicht weltetzuverfolgen und auch 

außerhalb des Rahmenbetrlebsplanverfahrens gaUenOber den deutschen und europäischen 
Fachbehörden nicht aktiv die AusweiSung bzw. Nachmeldung des Buschheller Waldes als 
FFH-Fiäche zu verfolgen. 

2. 
Der NABU erklärt hiermit den Verzicht auf eine Verbandsklage gegen den Planfeststellungs
beschluß dea Rahmenbetrlebsplanes. 

3. 
· Dem NABU ist bekannt, daß die Quarzwerke GmbH auf der Grundlage dea Rahmenbetriebs
plenes HauptbetriebsplAne und sonstige Betriebspläne entwiCkeln und Ihre Zulassung 
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betreiben wird. Er sagt zu, gegen diese unter dem ·Gesichtspunkt der FFH-WOrdlgkelt des 
Buschbeller Waldes keine Einwendungen vorzutragen. 

4. 
Der NABU verpflichtet sich, Im Rahmen seiner Möglichkelten auf die übrigen 
NaturschutzverbAnde einzuwirken, nichts zu veranlassen, was dem Sinn und Zweck dieser 
Vereinbarung zuwiderlaufen wOrde. 

VI. 

1. 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Nebenabreden 
bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkelt des Vertrages Im Obrlgen nicht berUhrt. Eine · 
unwirksame Bestimmung Ist ln diesem Falle durCh .diejenige Regelung zu ersetzen, die der 
Erreichung des angestrebten rechUichen und wirtschaftlichen Zweckes dient. 

2. 
Sollten sich bel der Durchführung des Vertrages RegelungslOcken ergeben, sind die 
Vertragspartelen verpflichtet, die erforderlichen ergänzenden Vereinbarungen zu treffen. 

VII. 

Der vorliegende Vertrag tritt außer Kraft, wenn bis zum 31.12.2001 der Planfeststellungs
beschluß zum Rahmenbetriebsplan fOr den Quarzsandtagebau Frechen nicht bestands
kräftig geworden Ist. 

Berghelm. den 27. März 2001 

(Landrat des Erftkreises) . (Quarzwerke GmbH) 

(Naturschutzbund Deutschland Landesverband NRW e.V.) 
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